
Deutscher Bundestag Drucksache 15/3326
15. Wahlperiode 16. 06. 2004

Antrag
der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

Evaluierung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) kann nach 40 Jahren des Ein-
satzes im Dienste der Versöhnung und später der Freundschaft zwischen zwei
ehemals verfeindeten Staaten eine Erfüllung seines ursprünglichen Auftrages
vorweisen. Es hat eine unermüdliche Arbeit zur Annäherung beider Staaten ins-
besondere durch die Durchführung von Austauschprogrammen erbracht. Heute
empfinden die Jugendlichen die freundschaftliche Beziehung zum Nachbarn als
selbstverständlich. Das DFJW hat hierzu einen einzigartigen und sehr positiv zu
beurteilenden Beitrag geleistet. Dennoch ist die Kenntnis der Sprache und Kul-
tur des Nachbarn in beiden Staaten zurückgegangen.
Gerade deshalb ist die Zeit gekommen, dem DFJW neue Impulse und eine neue
Ausrichtung zum Aufbau Europas im 21. Jahrhundert zu geben. Die Entwick-
lung der deutsch-französischen Beziehungen am Beispiel der Jugend kann das
Verständnis der Jugendlichen von heute für die neuen Nachbarn in einem erwei-
terten Europa fördern.
Das Deutsch-Französische Jugendwerk wird den Erwartungen der Jugendlichen
von heute und den Anforderungen eines erweiterten Europas weder mit seinem
jetzigen Aufgabenbereich noch mit seinen bestehenden Strukturen auf der Basis
des Abkommens von 1963 gerecht. Daher muss das Abkommen überarbeitet
und eine neue Arbeitsgrundlage für die Aufgaben des DFJW in einem erweiter-
ten Europa geschaffen werden.
Aus Anlass des 40. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages
haben die Präsidien des Deutschen Bundestages und der französischen
Nationalversammlung am 22. Januar 2003 deshalb beschlossen, die erste
gemischte Arbeitsgruppe beider Parlamente einzusetzen. Sie hatte die Auf-
gabe, die Ziele, Mittel und Programme des DFJW in einem vierzig Jahre nach
der Gründung stark veränderten Umfeld zu evaluieren. Nach umfassenden
Anhörungen hat die Arbeitsgruppe einen gemeinsamen parlamentarischen
Abschlussbericht und Schlussfolgerungen für eine Reform und Neubegründung
des DFJW vorgelegt.
Der Deutsche Bundestag begrüßt die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe des
Deutschen Bundestages und der französischen Nationalversammlung:
1. Der bisherige Einsatz des DFJW für die erfolgreiche Annäherung der

Jugendlichen in Deutschland und Frankreich ist positiv zu beurteilen. In der
Absicht, auf die schwer fassbaren und sich rasch wandelnden Erwartungen
der Jugendlichen von heute zu reagieren, sind aber die grundlegenden Auf-
gaben des DFJW neu und klar zu definieren. Die bisherige Strategie der
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Diversifizierung der Programme und Aktivitäten sollte durch eine Förderung
der Sprachvermittlung, der Motivation zum Spracherwerb und des interkul-
turellen Lernens konzentriert werden.

2. Das DFJW muss auch die Aufgabe erhalten, die Jugendlichen auf das Berufs-
leben vorzubereiten. Die sich wandelnden Anforderungen beruflicher Qua-
lifikation auch in Klein- und Mittelstandsunternehmen erschweren den
Jugendlichen häufig den Start ins Berufsleben. Die Kenntnis der französi-
schen bzw. der deutschen Unternehmenskultur und Sprache stellt dabei einen
klaren Bewerbungsvorteil dar. Mit der Wirtschaft und ihren Verbänden vor-
finanzierte und organisierte Maßnahmen könnten Berufschancen der Jugend-
lichen auch in handwerklichen Berufen verbessern.

3. Die Erinnerung an die Geschichte der Versöhnung Deutschlands und Frank-
reichs hat für beide Staaten eine große Bedeutung. Ihr hoher Stellenwert soll
gewahrt, aber gleichzeitig muss durch trinationale und multinationale Veran-
staltungen das Bewusstsein einer europäischen Identität gefördert werden.
Derartige Projekte spiegeln die kulturelle Vielfalt Europas wider und stärken
das Verständnis auch für die neuen Nachbarn. Die deutsch-französische
Freundschaft ist Motor der europäischen Integration und ein Modell für die
Verständigung zwischen Völkern, das auch für heutige Krisenregionen Bei-
spiel- und Vorbildcharakter haben sollte.

4. Das Deutsch-Französische Jugendwerk soll verstärkt durch gemeinsame
Foren und Projekte der Zusammenarbeit das gesellschaftliche Engagement
der Jugendlichen fördern. Bei konkreter Zusammenarbeit deutscher und fran-
zösischer Jugendlicher in den Bereichen des bürgerschaftlichen Engage-
ments können die individuellen Kenntnisse der Jugendlichen eingebracht und
ausgetauscht werden. Jugendliche benötigen Foren, sich zu aktuellen gesell-
schaftspolitischen Diskussionen äußern zu können.

5. Programme, die nachhaltige Kontakte gewährleisten und damit Garanten für
einen ständigen und intensiven Austausch der Jugendlichen sind, müssen bei
der Programmplanung des DFJW Vorrang haben. Durch langfristige Projekte
und Programme entstehen dauerhafte Beziehungen der Jugendlichen unter-
einander, die eine wirkliche Kenntnis der Sprache und der Kultur des Nach-
barlandes vermitteln. Zur regelmäßigen Bewertung der durchgeführten Maß-
nahmen im Hinblick auf ihre nachhaltige Wirkung bei den Teilnehmern sind
Kriterien und Verfahren (Teilnehmerbefragungen und Nachkontakte) zu ent-
wickeln. Diese Erkenntnisse müssen in die Entscheidung über Fortführung
und Weiterentwicklung der Programme einfließen.

6. Durch eine Neufassung des Abkommens muss die Struktur des DFJW ver-
bessert und modernisiert werden. Im Interesse der Kontinuität der Arbeit des
DFJW ist das Verfahren zur Ernennung der Generalsekretäre und der Stell-
vertreter zu überarbeiten. Das bisherige Verfahren stellt auch die gegenseitige
Ergänzung in Kompetenz und Erfahrung beider Führungspersonen des
DFJW nicht sicher. Darüber hinaus ist zwischen beiden eine Aufteilung der
funktionalen Aufgaben vorzusehen. Um zu verhindern, dass der Generalsek-
retär alle Zuständigkeiten nach innen und außen auf sich vereint, ist ein Ver-
antwortungsbereich des stellvertretenden Generalsekretärs zu Beginn des
5-jährigen Mandats förmlich festzulegen.

7. Bei der Überarbeitung des Abkommens ist das Leitungsgremium des DFJW
neu zu strukturieren und zu verkleinern. Das bisherige Kuratorium soll durch
einen kleineren Verwaltungsrat abgelöst werden. Diesem gehören künftig
keine Zuwendungsempfänger mehr an, aber je zwei Abgeordnete der beiden
Parlamente. Die Vertretung der Partner des DFJW erfolgt durch ein neu zu
schaffendes Kuratorium. Dieses sorgt für die fachliche Beratung in Bezug auf
Zielsetzung, Ausrichtung und Qualität der vorgeschlagenen Projekte.
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8. Weiterhin ist zu prüfen, ob der Status einer internationalen Organisation für
das DFJW nicht durch eine zwischenstaatliche Organisationsform abgelöst
werden kann. Darüber hinaus muss das Personalstatut modernisiert werden.
Die zahlreichen Ausnahmebestimmungen zum nationalen Recht sind nicht
mehr zeitgemäß. Zum Status des DFJW und zur Frage, wie der Übergang
der jetzigen Arbeitsverträge in ein neues Personalstatut integriert werden
kann, soll eine juristische Prüfung durchgeführt werden.

9. Im überarbeiteten Abkommen zum DFJW muss die strikte Einhaltung der
allgemeinen Haushaltsgrundsätze festgelegt werden. Grundsätzlich muss
eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung der öffentlichen Gelder ge-
währleistet sein. Hierzu sind auch moderne Steuerungselemente (Kosten-/
Leistungsrechnung) beim DFJW einzuführen.

10. Zur Umsetzung der neuen Aufgaben und Projekte müssen dem DFJW die
erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Bevor aber eine Ent-
scheidung über die Erhöhung des Haushaltes erfolgt, müssen die von den
beiden Regierungen und Parlamenten vorgesehenen Reformen im DFJW
umgesetzt und laufende Projekte evaluiert werden.

11. Die Außendarstellung des DFJW muss unter Entwicklung eines neuen
Selbstverständnisses verbessert werden. Bisher ist das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk außerhalb einer Fachöffentlichkeit nicht hinreichend
bekannt. Eine professionelle und moderne Öffentlichkeitsarbeit muss in die
Struktur des DFJW integriert werden. Auch soll durch eine projektbezogene
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen die Zielgruppe in einem ernsthaften
Dialog beteiligt werden. Zwingend notwendig ist die Entwicklung des
Selbstverständnisses eines modernen Dienstleisters.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
1. ihre auf dem deutsch-französischen Ministerrat am 13. Mai 2004 ange-

kündigten Reformvorhaben zum folgenden Ministerrat in sechs Monaten in
Berlin unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe des
Deutschen Bundestages und der Nationalversammlung zum DFJW zu er-
arbeiten;

2. zu prüfen, in wieweit der bisherige Status einer internationalen Organisation
durch eine zwischenstaatliche Organisationsform abgelöst werden kann;

3. zu prüfen, in wieweit sich das geltende Personalstatut reformieren lässt oder
ein neues Personalstatut unter Anpassung der bisher bestehenden Arbeits-
verträge verabschiedet werden kann;

4. eine Kommission zu berufen, die die auf dem deutsch-französischen Minis-
terrat am 13. Mai 2004 angekündigte Reform des DFJW auf der Grundlage
des Berichts der Arbeitsgruppe zum DFJW überprüft und konkrete Vor-
schläge für die grundlegende Umgestaltung des bestehenden Abkommens
erarbeitet.

Berlin, den 16. Juni 2004

Franz Müntefering und Fraktion
Dr. Angela Merkel, Michael Glos und Fraktion
Katrin Göring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion
Dr. Wolfgang Gerhardt und Fraktion
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Begründung
Der 40. Jahrestag des Elysée-Vertrages, der am 22. Januar 1963 von Staatsprä-
sident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnet
wurde, eröffnete die Möglichkeit, eine Bilanz der deutsch-französischen Bezie-
hungen zu ziehen und den Blick in die Zukunft zu richten. Das deutsche und das
französische Parlament nahmen diesen Tag zum Anlass, im Rahmen einer ge-
meinsamen Sitzung in Versailles die zukünftige Zusammenarbeit der Parla-
mente durch eine Erklärung zu bekräftigen.
Im Vorfeld der gemeinsamen Sitzung beider Parlamente in Versailles fand eine
Sitzung der Präsidenten und Vizepräsidenten beider Parlamente sowie der Frak-
tionsvorsitzenden statt, um die Details einer künftig verstärkten Kooperation zu
erörtern. Einer der Diskussionspunkte war die Arbeit und Effizienz des DFJW.
Anlass zur Diskussion gab die Tatsache, dass während der Haushaltsberatungen
für den Haushalt 2003 das deutsche Parlament den Beitrag um 3 Mio. Euro
anheben wollte. Das Deutsch-Französische Jugendwerk verfügt zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben über einen Fonds, der zu gleichen Teilen aus dem fran-
zösischen und deutschen Haushalt bestritten wird. Die vom Deutschen Bundes-
tag beschlossene Mittelerhöhung für das Deutsch-Französische Jugendwerk
wurde von der französischen Regierung nicht nachvollzogen. Es wurden Zwei-
fel laut, ob das Deutsch-Französische Jugendwerk die ihm zur Verfügung
gestellten Mittel effizient einsetze. Daher schlug der französische Parlaments-
präsident, Jean-Louis Debré, die Einsetzung einer ersten gemischten deutsch-
französischen Arbeitsgruppe zur Untersuchung dieses Sachverhaltes vor. Sie
erhielt die Aufgabe, die Effizienz und die Arbeitsweise des im Zusammenhang
mit dem Elysée-Vertrag gegründeten DFJW zu überprüfen. Erstmalig arbeiteten
12 Abgeordnete beider Parlamente über einen längeren Zeitraum an einem
gemeinsamen Prüfauftrag.
Seit Oktober 2003 fanden monatlich abwechselnd in Frankreich und in Deutsch-
land 2-tägige Anhörungen statt. Bei diesen Anhörungen wurden die zuständigen
Minister, die Generalsekretäre, die Beauftragten für die deutsch-französische
bzw. französisch-deutsche Zusammenarbeit, die Botschafter beider Länder,
Partnerorganisationen, Städtepartnerschaften, aber auch Elternvereinigungen
zur Arbeitsweise, Kommunikation und Effizienz der Programme des DFJW
befragt.
Das Deutsch-Französische Jugendwerk, das eine Säule der im Elysée-Vertrag
festgelegten Versöhnungspolitik darstellte, erhielt 1963 den Auftrag, die
deutsch-französische Aussöhnung durch eine Verbundenheit der Menschen, ins-
besondere der Jugendlichen, zu unterstützen. Die umfangreichen und vielfäl-
tigen Programme zur Förderung von Begegnungen, Austausch, Kultur und
Sprachkenntnissen, an denen in den vergangenen 40 Jahren sieben Millionen
Jugendliche teilnahmen, haben wesentlich zum gegenseitigen Verständnis und
zum Zusammenwachsen der Zivilgesellschaften beigetragen. Eingebettet in den
europäischen Integrationsprozess wurde das konfliktbeladene deutsch-französi-
sche Verhältnis in eine konstruktive Zusammenarbeit und Freundschaft umge-
wandelt. Damit hat das Deutsch-Französische Jugendwerk seine ursprünglichen
Ziele von 1963 erreicht. Für die heutige Jugend ist die deutsch-französische
Freundschaft eine Selbstverständlichkeit geworden.
Das Europa von heute steht allerdings vor neuen Herausforderungen. Seit dem
1. Mai 2004 hat die Europäische Union 10 neue Mitgliedsstaaten. Die Gemein-
schaft der heute 25 Mitgliedsstaaten erfordert eine starke Integrationsarbeit. Es
wurde bereits in der Gemeinschaft von 15 Mitgliedsstaaten eine mangelnde eu-
ropäische Identität bei den Jugendlichen beklagt. Dieser Faktor verstärkt sich
unter der neuen Dynamik der erweiterten Europäischen Union. Um in diesem
gewandelten Umfeld die deutsch-französische Motorfunktion zu erhalten und
zugleich als Modell für notwendige Versöhnung innerhalb Europas und an den
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Grenzen Europas zu dienen, muss sich das Deutsch-Französische Jugendwerk
neuen Herausforderungen stellen. Dieser Situation kann das Deutsch-Französi-
sche Jugendwerk weder von seiner Struktur noch von seiner Aufgabenstellung
gerecht werden.
Innerhalb des DFJW haben sich in den letzten Jahren Koordinierungsprobleme
zwischen dem französischen und dem deutschen Teil der Organisation sowie
dem Aufsichtsgremium (Kuratorium) herausgestellt. Die Anhörungen der ersten
gemischten parlamentarischen Arbeitsgruppe haben einzelne Problemfelder
lokalisiert und Anregungen zur Reform gegeben.
Sowohl die deutschen als auch die französischen Abgeordneten sind von der
Notwendigkeit einer neuen Definition der Strukturen und Aufgaben des
DFJWes überzeugt.
Das Einvernehmen bestand nicht nur zwischen den deutschen und den französi-
schen Abgeordneten, sondern auch innerhalb aller Fraktionen. Während des
gesamten Sitzungszeitraumes von neun Monaten haben sich keine Divergenzen
in der Haltung der Fraktionen zu den einzelnen Reformpunkten ergeben.
Insofern tragen alle Fraktionen des Deutschen Bundestages die aufgeführten
Vorschläge und Forderungen an die Bundesregierung. Da die dargelegten Ände-
rungen nur im Rahmen des Abkommens beider Regierungen zum DFJW fest-
gehalten werden können, sind die Regierungen aufgefordert, die aufgelisteten
juristischen Probleme zu klären und im Anschluss daran eine neue Fassung des
Abkommens von 1963 zu vereinbaren.
Wenn sich das Deutsch-Französische Jugendwerk zum jetzigen Zeitpunkt nicht
der Reform unterzieht, können die bevorstehenden großen Aufgaben im erwei-
terten Europa nicht erfüllt werden. Daher begrüßt der Deutsche Bundestag die
Ankündigung der Regierungen anlässlich des 82. deutsch-französischen Gipfels
vom 13. Mai 2004, konkrete Reformvorschläge für das DFJW auf der Basis des
Berichtes der Arbeitsgruppe des Deutschen Bundestages und der National-
versammlung zum DFJW (Anlage) zu erarbeiten.
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Berlin, 24. Mai 2004

Bericht der Arbeitsgruppe

der Assemblée nationale und des Deutschen Bundestages

zum Deutsch-Französischen Jugendwerk

Fassung Nr. 4 – 3. Juni 2004

DEUTSCHER BUNDESTAG: 1, PLATZ DER REPUBLIK 11011 BERLIN, REFERAT INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN, TEL : (00 49) 30 227 35 716 FAX : ( 00 49) 30 227 36 453
ASSEMBLÉE NATIONALE : 126, RUE DE L'UNIVERSITÉ - 75007 PARIS - TÉL. : 33 (0)1 40 63 83 26/83 52/83 02 - FAX : 33 (0)1 40 63 83 62/83 61

DEUTSCHER BUNDESTAG

ARBEITSGRUPPE DER ASSEMBLÉE NATIONALE
UND DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES
ZUM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN JUGENDWERK

MISSION D'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE ET DU BUNDESTAG SUR L'OFFICE

FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

Anlage
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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

am 22. Januar 2003 feierten der Deutsche Bundestag und die Nationalversammlung gemeinsam unter dem Vorsitz
ihrer Präsidenten, Wolfgang Thierse und Jean-Louis Debré, in Anwesenheit des deutschen Bundeskanzlers, Gerhard
Schröder und des Präsidenten der Französischen Republik, Jacques Chirac den vierzigsten Jahrestag des Elysée-Ver-
trags. Am geschichtsträchtigen Ort des Kongresssaals im Schloss von Versailles wollten die deutschen und französi-
schen Abgeordneten und politischen Entscheidungsträger ihren Glauben an eine gemeinsame deutsch-französische
Zukunft zum Ausdruck bringen, eine Zukunft Dienste eines vielfältigen Europa, eines Raums des Friedens und der
Freiheit.

Am gleichen Tag beschlossen das Präsidium der Nationalversammlung und das Präsidium des Deutschen Bundestages
in Paris die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zum Deutsch-Französischen Jugendwerk, um diesem, den
Worten von Präsident Debré zufolge, „wieder eine Dynamik zu geben, die es vielleicht nicht mehr hat“. Diesem Gre-
mium gehören sechs deutsche Abgeordnete (Dr. Andreas Schockenhoff, Monika Griefahn, Bettina Hagedorn, Antje
Hermenau,

Sibylle Laurischk und Stefan Müller) und sechs französische Abgeordnete (Yves Bur, Jean-Pierre Brard, Michel
Herbillon, Jean-Yves Hugon, Jean-Louis Idiart und François Rochebloine) an, den Vorsitz hatten Dr. Andreas
Schockenhoff und Yves Bur gemeinsam inne.

Die Arbeitsgruppe hielt am 2. Oktober 2003 ihre konstituierende Sitzung ab und trat danach einmal monatlich ab-
wechselnd in Berlin (3./4. November 2003, 12./13. Januar 2004, 3./4. Mai 2004) und in Paris (3./4. Dezember 2003,
4./5. Februar 2004, 16. April 2004) oder auch an anderen Orten zusammen, so in Stuttgart (l./2. März 2004), in Frank-
furt/Oder (12. Januar 2004) oder in Lyon (5./6. April 2004), wenn die Anhörungen diesen Ortwechsel erforderten. Sie
hat die Minister, denen das Jugendwerk untersteht, seine Generalsekretäre, die Mitglieder seines Kuratoriums, Beamte
der französischen Zentral- und Regionalverwaltung bzw. der deutschen Bundes- und Landesbehörden, Hochschulen,
Fachleute aus dem Bereich der deutsch-französischen Beziehungen und  Partner des Jugendwerks aus dem Bereich
der Jugendarbeit angehört. 

Der vorliegende Bericht steht am Ende der neunmonatigen Arbeiten dieser einzigartigen deutsch-französischen parla-
mentarischen Arbeitsgruppe. Es hat bisher in der parlamentarischen Zusammenarbeit noch keinen gemeinsamen Be-
richt von französischen und deutschen Abgeordneten gegeben.

Das 1963 in Ausfüllung des Elysée-Vertrags gegründete Deutsch-Französische Jugendwerk hat einen unvergleichli-
chen Beitrag zur Annäherung zwischen den beiden Gesellschaften geleistet, indem es französischen und deutschen Ju-
gendlichen von gestern und heute, den Entscheidungsträgern von morgen, ermöglicht, sich kennen zu lernen und he-
rauszufinden, was sie unterscheidet und was sie vereint – mit einem Wort, ein interkulturelles Gespür zu entwickeln,
das ihnen vermittelt, welchen Wert akzeptierte und überwundene Unterschiede haben.

In quantitativer Hinsicht ist die Bilanz in der Tat beeindruckend: knapp 235 000 Programme und 7,2 Millionen unter-
stützte Teilnehmer seit 1963 – „die größte, jemals in Friedenszeiten mit friedlichen Mitteln und Absichten organisierte
Völkerwanderung“, schrieb Joseph Rovan –, vielfältige Aktivitäten, die von der Schule über die Universitäten bis zu
den Unternehmen reichen, die interessant sind für Schüler, aber auch für Buchhändler und Hochleistungssportler, die
Theater, Musik und bürgerschaftliches Handeln umfassen.

Vierzig Jahre sind nun vergangen, vierzig Jahre, in denen sich die Welt verändert hat, in denen eine wirtschaftliche In-
tegration, eine Internationalisierung der Gesellschaften stattfand, in denen Europa entstand. Das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk der Vergangenheit, Experimentierstätte für innovative Projekte und neuartige Initiativen, ist eine
etwas schwerfällige Institution, mit teils starren Verfahren und feststehenden Interessen geworden. Mit einem Wort, es
ist unmodern geworden. Man kann nun so tun, als ob sich nichts geändert hätte, mehr Programme und Aktivitäten ent-
wickeln, Diskussionsforen im Internet einrichten, Tausende von Jugendlichen auf der Loreley versammeln, eine „Ral-
lye Paris-Berlin“, ein „Street- und Breakdance-Festival“ oder einen Wettbewerb von Diskjockeys veranstalten oder
auch einen Wagen auf der Loveparade in Berlin stellen. Diese Aktivitäten reichen nicht aus, um den Erwartungen der
Jugend von heute zu entsprechen und können über einen Mangel an Visionen nicht hinweg täuschen.

Die Zeit für eine grundlegende Umgestaltung des Jugendwerks ist also gekommen, seine Ziele müssen gestützt auf ein-
fache, aber grundsätzliche Prioritäten neu festgelegt werden: sprachliche Kompetenz und Aufbau einer zugleich geein-
ten und vielfältigen europäischen Gesellschaft.

Dieser Bericht soll dazu beitragen.

Yves Bur

Andreas Schockenhoff
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 Vorschläge

1. Die grundlegenden Aufgaben des DFJW sind neu
und klar zu definieren. Die Sprachvermittlung und
die Motivation zum Spracherwerb müssen durchge-
hend Priorität haben.

2. Das DFJW hat auch die Aufgabe, die Jugendlichen
auf das Berufsleben vorzubereiten. Mit der Wirtschaft
und ihren Verbänden kofinanzierte und organisierte
Maßnahmen sollen die Berufschancen der Jugendli-
chen, auch in handwerklichen Berufen, verbessern.

3. Der Modellcharakter der deutsch-französischen
Freundschaft sollte als Motor der europäischen Inte-
gration auch für Krisenregionen herangezogen wer-
den. Unter Wahrung der Erinnerung an die Ge-
schichte der Versöhnung beider Staaten soll durch
verstärkte trinationale bzw. multinationale Projekte
das Bewusstsein einer europäischen Identität geför-
dert werden. 

4. Das gesellschaftliche Engagement der Jugendlichen
soll durch gemeinsame Foren und Projekte der Zu-
sammenarbeit gefördert werden.

5. Programme, die nachhaltige Kontakte gewährleisten
und damit Garanten für einen ständigen und intensi-
ven Austausch sind, müssen Vorrang haben. Dazu
sind Kriterien und Verfahren für eine regelmäßige
Bewertung der durchgeführten Maßnahmen im Hin-
blick auf ihre langfristige Wirkung bei den Teilneh-
mern zu schaffen.

6. Im Interesse der Kontinuität der Arbeit des DFJW ist
das Verfahren zur Ernennung des Generalsekretärs
und des Stellvertreters zu überdenken.

7. Das bisherige Kuratorium des DFJW muss neu struk-
turiert und verkleinert werden. Der neu entstehende
Verwaltungsrat (Conseil d’administration) legt die
strategischen Leitlinien für die Politik des DFJW
fest. Die Vertretung der Partner des DFJW erfolgt
durch ein neu zu schaffendes Kuratorium (Conseil
d’orientation).

8. Der Status einer internationalen Organisation für das
DFJW sollte durch eine zwischenstaatliche Organisa-
tionsform abgelöst werden. Die Personalpolitik des
DFJW muss transparenter und flexibler gestaltet wer-
den. Das Personalstatut muss im Hinblick auf seine
Bestimmungen und das Besoldungssystem in eine
Regelung umgewandelt werden, die dem der Beam-
ten der französischen Zentralverwaltung oder dem
Bundesangestelltentarifvertrag vergleichbar ist.

9. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze für eine wirt-
schaftliche und sparsame Verwendung öffentlicher
Gelder und moderne Steuerungsinstrumente sind
beim DFJW konsequent anzuwenden.

10. Zur Umsetzung der neuen Aufgaben und Projekte
müssen dem DFJW die erforderlichen Mittel durch
beide Staaten zur Verfügung gestellt werden, unter
der Voraussetzung, dass nach Umsetzung der Refor-
men und Nutzung von Einsparpotenzialen die Mittel
nicht ausreichend sind.

11. Die Außendarstellung des DFJW muss unter Ent-
wicklung eines neuen Selbstverständnisses verbessert
werden.
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I. Der allgemeine Rahmen ist seit 1963 
unverändert

A. Geschichte des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks

1. Von der Feindschaft zur Versöhnung im 
Rahmen des Elysée-Vertrags

In den achtzehn Jahren, die zwischen dem Ende des
Zweiten Weltkriegs (8. Mai 1945) und der Unterzeich-
nung des Vertrags über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit (22. Januar 1963) liegen, haben die bilateralen
deutsch-französischen Beziehungen eine völlig neue
Orientierung erfahren. Aus der Feindschaft verbunden
mit dem Wunsch, die Bedrohung durch Deutschland auf
immer abzuwenden, wurde die Verpflichtung zu einer
einzigartigen Zusammenarbeit in Europa.

Am Rande der Abkommen von Paris (23. Oktober 1954),
mit denen der Besatzungsstatus beendet wird und die
Gründung der Bundeswehr sowie der Beitritt der Bundes-
republik zur Westeuropäischen Union (WEU) und zur Or-
ganisation des Nordatlantikvertrages (NATO) geregelt
wird, unterzeichnen Frankreich und Deutschland ein Ab-
kommen über die kulturelle Zusammenarbeit, das die Ziele
und Instrumente des Vertrags von 1963 vorwegnimmt.

In seiner Präambel wird hervorgehoben, dass eine frucht-
bare Zusammenarbeit und ein vermehrter Austausch zwi-
schen dem französischen und dem deutschen Volk im kul-
turellen Bereich der Sache des Friedens und dem
vereinten Europa diene. Das Abkommen sieht die Förde-
rung des Austausches von Lehrern, Studenten, Schülern,
Fachleuten und Lehrlingen durch Stipendien und Zuwen-
dungen vor. Es unterstützt ferner eine stärkere Zusam-
menarbeit der Jugendverbände und schreibt fest, in jedem
der beiden Länder den Unterricht in Sprache und Kultur
des Nachbarn auszubauen und die gegenseitige Anerken-
nung der Diplome zu erleichtern. Das Abkommen stößt
jedoch auf ernsthafte Hindernisse (fehlende Finanzmittel,
die Zuständigkeit der Länder für Fragen der Kultur), die
seine Umsetzung erschweren. 

Der Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 setzt die Annä-
herung fort, die in den beiden vorhergehenden Jahrzehn-
ten eingeleitet wurde. Seine Präambel stellt die Versöh-
nung, die Solidarität und die Jugend in den Mittelpunkt
der Zukunft: „Die Versöhnung zwischen dem deutschen
und dem französischen Volk, die eine Jahrhunderte alte
Rivalität beendet, (stellt) ein geschichtliches Ereignis
(dar), das das Verhältnis der beiden Völker zueinander
von Grund auf neu gestaltet. Eine enge Solidarität (ver-
bindet) die beiden Völker sowohl hinsichtlich ihrer Si-
cherheit als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklung miteinander. Die Jugend (ist)
sich dieser Solidarität bewusst geworden, und (…) ihr
(kommt) eine entscheidende Rolle bei der Festigung der
deutsch-französischen Freundschaft zu.“

Neben den Bestimmungen zur Zusammenarbeit im Bere-
ich der Verteidigung und der Außenpolitik2) enthält der

Vertrag ein umfangreiches Kapitel zur Bildung und zur
Jugend:

– Im Bereich der Bildung müssen die Bemühungen auf
das Erlernen der Sprache des Partners, den Erlass
neuer Bestimmungen über die Gleichwertigkeiten und
die Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich der
wissenschaftlichen Forschung ausgerichtet sein;

– beim Thema Jugend sind die wichtigsten Ziele, die
Bande, die zwischen den Jugendlichen bestehen, enger
zu gestalten, die gegenseitige Zusammenarbeit zu ver-
stärken und den Gruppenaustausch auszuweiten.

Im Vertrag wird die Einrichtung eines binationalen Gre-
miums angekündigt; dies führt sechs Monate später zur
Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks
(nachstehend Jugendwerk genannt): „Es wird ein Aus-
tausch- und Förderungswerk der beiden Länder errichtet,
an dessen Spitze ein unabhängiges Kuratorium steht. Die-
sem Werk wird ein deutsch-französischer Gemeinschafts-
fonds zur Verfügung gestellt, der der Begegnung und dem
Austausch von Schülern, Studenten, jungen Handwerkern
und jungen Arbeitern zwischen beiden Ländern dient.“

2. Das Abkommen vom 5. Juli 1963 über die 
Gründung des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks3)

Diese Verhandlungen führen zur Unterzeichnung des Ab-
kommens „über die Gründung des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks“ durch die Außenminister Gerhard
Schröder und Maurice Couve de Murville am 5. Juli 1963
im Palais Schaumburg (Bonn) in Anwesenheit von
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer.

Das Jugendwerk wird am 29. Juli 1963 offiziell in Bonn
eingesetzt, die Abteilung in Paris am 9. Oktober eröffnet.
Das Kuratorium hält seine erste Sitzung unmittelbar da-
nach ab (30. Oktober 1963). Das Jugendwerk ist damit
beauftragt, die Beziehungen zwischen der französischen
und der deutschen Jugend zu entwickeln. Es verfügt über
einen umfangreichen Gemeinschaftsfonds und wird von
einem unabhängigen Kuratorium geleitet, dessen Pro-
gramme vom Generalsekretär und zwei Abteilungen aus-
geführt werden. Das Jugendwerk hat anfänglich eine
hauptsächlich richtungweisende und unterstützende Rolle
und darf nur in Ausnahmefällen Vorhaben durchführen.
Tatsächlich wird seine Rolle weit größer als die eines ein-
fachen Geldgebers für Organisationen und Verbände sein,
die einen Jugendaustausch durchführen möchten.

Das Gründungsabkommen von 1963 wurde am 22. Juni
1973 geändert. Die Änderungen betreffen die Anzahl der
Mitglieder des Kuratoriums und die Vertretung der Be-
hörden, der namhaften Persönlichkeiten und der Jugend-
verbände. Der vierte Teil des Abkommens – hinsichtlich
des Generalsekretärs – wird aufgrund der Umstrukturie-
rung des Jugendwerks umfassend überarbeitet: Dem

2) Siehe Henri Ménudier, L’Office franco-allemand pour la jeunesse:
une contribution exemplaire à l’unité de l’Europe, Paris, Armand Co-
lin, 1988, S. 43 ff.

3) Das Abkommen wurde veröffentlicht: in Frankreich mit dem Dekret
Nr. 63-791 vom 31. Juli 1963 (Journ. Off. frz. Gesetzblatt), 4. August
1963, S. 7254 ff., in Deutschland am 23. Dezember 1963 im BGBl.
Teil II, Seite 1612.
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Abkommen von 1963 zufolge wurden neben dem Gene-
ralsekretariat zwei Abteilungen eingerichtet, die ihren
Sitz in Paris bzw. in Bonn hatten und jeweils von einem
Direktor geleitet wurden. Diese Bestimmungen (Arti-
kel 13 bis 15 des Abkommens von 1963) werden 1973
gestrichen, der Generalsekretär nimmt seither alle Ver-
waltungszuständigkeiten wahr. Schließlich wird die
Dauer der Amtszeit der Generalsekretäre von fünf Jahren
im Jahr 1963 auf mindestens drei Jahre und höchstens
sechs Jahre im Jahr 1973 geändert.

Das Abkommen vom 22. Juni 1973 wurde wiederum
durch ein neues Abkommen vom 25. November 1983 er-
setzt, das heute in Kraft ist.4)

3. Vorrangiges Ziel ist ein besseres 
Verständnis

Gemäß Artikel 2 Abs. 1 des Abkommens vom 25. No-
vember 1983 ist Ziel des Jugendwerks „die Bande zwi-
schen der Jugend der beiden Länder enger zu gestalten“
und „ihr Verständnis füreinander zu vertiefen“ und hierzu
„die Jugendbegegnung und den Jugendaustausch anzure-
gen, zu fördern und gegebenenfalls selbst durchzufüh-
ren.“

In dem Abkommen werden anschließend die Bereiche
aufgeführt, in denen sich das Jugendwerk engagiert:

– Begegnungen und Austausch von Schülern, Studenten
und berufstätigen Jugendlichen;

– Austausch im beruflichen und technologischen Be-
reich;

– Gruppenfahrten, Jugend- und Jugendsportveranstal-
tungen;

– Kinder-, Jugend- und Familienerholung;

– Austausch und Ausbildung von Fachkräften und Mit-
arbeitern der Jugendarbeit und des Jugendsports, ge-
meinsames Training für Jugendsportler;

– Vertiefung der gegenseitigen Kenntnisse der beiden
Länder durch Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsreisen
und Studienaufenthalte, Seminare, musische Veran-
staltungen und durch Tagungen der leitenden Persön-
lichkeiten der Jugendarbeit;

– Ausbau außerschulischer Einrichtungen zur Förderung
der gegenseitigen Sprachkenntnisse;

– Untersuchungen und wissenschaftliche Forschungsar-
beiten über Jugendfragen.

B. Aufbau und Arbeitsweise des Jugendwerks

1. Status einer internationalen Organisation

Gemäß Artikel 3 Abs. 1 des Abkommens vom 25. No-
vember 1983 besitzt das Jugendwerk Rechtspersönlich-
keit und ist in Geschäftsführung und Verwaltung auto-
nom.

Dieser internationale Charakter ergibt sich auch daraus,
dass mehrere Artikel des am 21. November 1947 von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen angenomme-
nen Abkommens über die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationen5) für das Jugendwerk gelten, so-
wohl in der Französischen Republik als auch in der Bun-
desrepublik Deutschland (Artikel 3 Abs. 2 des genannten
Abkommens).

Da sich das Jugendwerk auf einen bilateralen Vertrag
gründet und durch ein Abkommen zwischen Staaten er-
richtet wurde, erhielt es den Status einer internationalen
Organisation im Sinne des allgemeinen Völkerrechts,
ebenso wie die OECD. Die Paragraphen 3 (Verträge ab-
schließen, unbewegliches und bewegliches Vermögen er-
werben und darüber verfügen, vor Gericht klagen und
verklagt werden), 4 (Befreiung von der Gerichtsbarkeit),
7 (alle verfügbaren Mittel besitzen und frei transferieren),
9 (Befreiung von jeder direkten Steuer und von allen Zöl-
len hinsichtlich der zu ihrem amtlichen Gebrauch einge-
führten oder ausgeführten Gegenstände) und 31a
(Schlichtung von privatrechtlichen Streitigkeiten) des
oben genannten Abkommens sind Bestimmungen, die für
das Jugendwerk gelten.

2. Das Kuratorium als Beschluss-
fassungsgremium

An der Spitze des Jugendwerks steht ein Kuratorium; es
setzt sich aus je 15 deutschen und französischen Mitglie-
dern zusammen. Die nationalen Mitglieder werden jew-
eils von der eigenen Regierung ernannt (Artikel 6 Abs. 1
des Abkommens vom 25. November 1983)6). Je sechs
Mitglieder aus jedem Land sind Vertreter der öffentlichen
Verwaltungen kraft ihres Amtes, die übrigen neun sind
namhafte Persönlichkeiten, Vertreter der lokalen Gebiets-
körperschaften, Leiter von Trägern der Jugendarbeit und
Vertreter anderer Bereiche, in denen das Jugendwerk tätig
ist. Die nachstehende Übersicht gibt die Zusammenset-
zung des Kuratoriums am 1. Januar 2004 wieder.

4) Diese Abkommen wurden veröffentlicht: in Frankreich mit dem De-
kret Nr. 73-875 vom 7. September 1973 (Journ. Off., 11. September
1973, S. 9878 ff.) und Nr. 84-47 vom 23. Januar 1984 (Journ. Off.,
25. Januar 1984, S. 414 ff.), in Deutschland am 16. August 1973 im
BGBl. Teil II, Seite 1458 ff und am 1. Dezember 1983 im BGBl.
Teil II, Nr. 3, Seite 121 ff.

5) Das Abkommen in seiner letzten Fassung wurde veröffentlicht: in
Frankreich durch das Dekret Nr. 2001-931 vom 10. Oktober 2001
(JORF (Gesetzblatt der Französischen Republik) vom 20. Oktober
2001, S. 16580 ff.), in Deutschland am 16. August 1980 im BGBl.
Teil II, Seite 941.

6) Diese Zahl wurde im Abkommen vom 5. Juli 1963 auf zehn französi-
sche und zehn deutsche Mitglieder festgelegt, später durch das Ab-
kommen vom 22. Juni 1973 auf fünfzehn Mitglieder erhöht.
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Kuratorium des DFJW (1. Januar 2004)

Frankreich Deutschland

Öffentliche Verwaltungen – Ministerium für Jugend und Sport

– Ministerium für auswärtige Ange-
legenheiten

– Ministerium für Wirtschaft, 
Finanzen und Industrie

– Ministerium für Bildung, 
Forschung und Technologie

– Ministerium für Kultur und 
Kommunikation

– Ministerium für Beschäftigung 
und Solidarität

– Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

– Auswärtiges Amt

– Bundesministerium der Finanzen

– Ministerium für Bildung, Frauen 
und Jugend (Rheinland-Pfalz)

– Sächsisches Staatsministerium für 
Kultus

– Hessisches Sozialministerium

Namhafte Einrichtungen – ein Bürgermeister von Mulhouse

– Comité national olympique et 
sportif français (Nationales 
Olympisches Komitee)

– Generalrat des Département 
Val-de-Marne

– Association des amis du roi des 
Aulnes

– Peuple et culture

– Scouts de France (Pfadfinder 
Frankreich)

– Conseil de la Jeunesse (Jugendrat) 
(Octeville)

– Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB)

– Industrie- und Handelskammer

– Bundesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung e.V.

– Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten

– Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend

– Evangelische Jugend Sachsen

– Institut für Romanische Philolo-
gie, Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule

– ein Oberbürgermeister 

– Deutsche Sportjugend

Das Kuratorium, das grundsätzlich mindestens zweimal
im Jahr zusammentritt, tagt abwechselnd in Deutschland
und Frankreich, unter dem Vorsitz eines seiner beiden
Präsidenten. Die beiden Präsidenten sind der für Jugend-
fragen zuständige Bundesminister der Bundesrepublik
Deutschland und der für Jugendfragen zuständige Minis-
ter der Französischen Republik.

Das Kuratorium hat die zur Erfüllung der Aufgaben des
Jugendwerks erforderlichen Befugnisse. Es ist insbeson-
dere dafür zuständig, das Programm für die Tätigkeit des
Jugendwerks zu beschließen und die Richtlinien für seine
Ausführung zu erlassen, „alle geeigneten Maßnahmen für
ein ordnungsgemäßes Arbeiten“ zu ergreifen, seinen
Haushalt zu beschließen und den Jahresbericht des Gene-
ralsekretärs zu billigen (Artikel 9 Abs. 1 und 2 des Ab-
kommens vom 25. November 1983).

3. Das Generalsekretariat des Jugendwerks

Das ausführende Organ des Kuratoriums ist der General-
sekretär, dem ein stellvertretender Generalsekretär zur
Seite steht (Artikel 11 Abs. 1 des Abkommens vom
25. November 1983). Sie müssen Staatsangehörige eines
der beiden Staaten und unterschiedlicher Staatsange-
hörigkeit sein. Beide werden nach Anhörung des Kurato-

riums einvernehmlich durch die beiden Regierungen
ernannt. Nach Beendigung der Amtszeit des Generalse-
kretärs wird ein Nachfolger ernannt, der Staatsangehöri-
ger des anderen Landes sein muss. Das gleiche gilt für
den stellvertretenden Generalsekretär. Die Amtszeit be-
trägt für beide fünf Jahre.

Artikel 12 des genannten Abkommens behält den wesent-
lichen Teil der Zuständigkeiten dem Generalsekretär vor,
„der das Jugendwerk vertritt, die Sitzungen des Kurato-
riums vorbereitet, ihm Bericht erstattet und für die Durch-
führung seiner Beschlüsse sorgt. Für den stellvertreten-
den Generalsekretär ist lediglich vorgesehen, dass er den
Generalsekretär in dessen Aufgaben unterstützt und ihn
im Falle der Abwesenheit oder der Verhinderung vertritt.“
Eigene Aufgaben sind nicht definiert.

Die Haushaltsordnung des Jugendwerks vom 6. Dezem-
ber 1991 betraut den Generalsekretär, den Hauptanwei-
sungsbefugten für die Ausgaben, mit der Aufstellung und
Ausführung des Haushalts. Bei Untätigkeit des Kurato-
riums (d. h., wenn der Haushalt nicht vor Beginn des
neuen Haushaltsjahres angenommen ist), tätigt der Gene-
ralsekretär mit alleiniger Verfügungsbefugnis die notwen-
digen Ausgaben im Rahmen der für das abgelaufene Jahr
bereitgestellten Haushaltsmittel.
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4. Das Personal des Jugendwerks

Das Abkommen vom 25. November 1983 sieht vor, dass
das Personal des Jugendwerks vom Generalsekretär er-
nannt wird, der „in Ausübung seiner Ernennungsbefugnis
(…) für eine ausgewogene Vertretung beider Staatsange-
hörigkeiten (sorgt).“ (Artikel 13).

Das Abkommen sieht ferner vor, dass das Personalstatut
sowie das System und die Höhe der verschiedenen, dem
Personal gewährten Zulagen und Zusatzleistungen vom
Kuratorium nach vorheriger Genehmigung durch die zu-
ständigen nationalen Verwaltungsbehörden festgelegt
werden. Die Rechte und Pflichten des Personals sind seit
dem 1. Januar 1964 dementsprechend in einem Statut
festgelegt, das durch eine Reihe regelmäßig aktualisierter
Anhänge zur Bewertung der Stellen ergänzt wird, und in
dem die Höhe der Grundgehälter und der verschiedenen
Zusatzleistungen festgelegt ist.7)

Das Personal wird auf der Grundlage von Standardar-
beitsverträgen eingestellt.

Die beruflichen Interessen des Personals werden, entspre-
chend dem deutschen Modell, durch einen Personalrat/
-vertretung, bestehend aus vier Vertretern, wahrgenom-
men. Diese werden alle zwei Jahre von der Personalver-
sammlung gewählt. Sie gehören dem Kuratorium des Ju-
gendwerks an und werden zu allen Fragen hinsichtlich
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der berufli-
chen Weiterbildung sowie der internen Strukturen und
Verwaltung der Institution gehört und nehmen dazu Stel-
lung8). Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten ist eine Be-

schwerdekommission zuständig, die nach der Rechtssa-
che „Beate Klarsfeld“9) eingerichtet wurde. Gemäß
Artikel 23 Absatz 1 des Personalstatuts ist diese aus ei-
nem französischen Richter und einem deutschen Richter
zusammengesetzt, die für zwei Jahre von ihren jeweiligen
Regierungen ernannt werden. Sie wird insbesondere mit
Schwierigkeiten bei der Anwendung des Statuts sowie
Rechtsstreitigkeiten befasst, die bei der Erfüllung einzel-
ner Arbeitsverträge entstehen. Der nationale Rechtsweg
steht den Beschäftigten nicht zur Verfügung.

C. Der Haushalt des Jugendwerks

1. Paritätische Finanzierung durch 
Deutschland und Frankreich 

Das Jugendwerk verfügt über den französisch-deutschen
Gemeinschaftsfonds, der im Vertrag vom 22. Januar 1963
vorgesehen ist.

Die nachstehende Grafik stellt die Entwicklung der Kauf-
kraft der Regierungsbeiträge Deutschlands und Frank-
reichs in den letzten vierzig Jahren dar. Es ist erstaunlich,
dass die beiden Regierungen, trotz regelmäßiger Bekräfti-
gung der Wichtigkeit der deutsch-französischen Freund-
schaft, den tatsächlichen Wert ihrer Finanzhilfe mehr und
mehr gesenkt haben – während eben diese Regierungen
bei jedem deutsch-französischen Gipfeltreffen immer
wieder auf die Aufgaben des Jugendwerks verwiesen ha-
ben.

7) Das Statut gilt nicht für den Generalsekretär, seinen Stellvertreter und
das Personal, das für weniger als sechs Monate eingestellt wird.

8) Siehe Regelung betreffend die Vertretung des Personals des Deutsch-
Französischen Jugendwerks, angenommen von der Personalver-
sammlung in Rhöndorf am 29. November und 5. Dezember 1974.

9) Im Anschluss an die öffentliche Anprangerung der Vergangenheit von
Bundeskanzler Kiesinger während des Nationalsozialismus waren ge-
gen Beate Klarsfeld, die zu diesem Zeitpunkt beim Jugendwerk be-
schäftigt war, von der Direktion desselben Strafmaßnahmen verhängt
worden. Sie hatte diese Strafmaßnahmen vor den deutschen und fran-
zösischen Gerichten angefochten, die sich beide aufgrund des interna-
tionalen Status der Einrichtung als nicht zuständig erklärten.

Kaufkraft der Regierungsbeiträge, 1963 bis 2002 (in Euro)

Quelle: DFJW
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Die Höhe der Regierungsbeiträge hat sich in den letzten
Jahren nicht geändert und belief bzw. beläuft sich 2002,
2003 und 2004 auf 10,3 Mio. Euro pro Land und Jahr.
Addiert man dazu den Sitzlandsbeitrag (246 646 Euro
jährlich), stellte diese öffentliche Finanzierung durch die
Regierungen zwischen 84,2 Prozent und 92,6 Prozent der
gesamten Einnahmen des Jugendwerks im betreffenden
Zeitraum dar.

Nach Artikel 4 des Abkommens vom 25. November 1983
verfügt das DFJW zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
über einen Fonds, dem die französische und die deutsche
Regierung nach Maßgabe der in jedem Land geltenden
Haushaltsvorschriften und nach Prüfung des vom Kurato-
rium des DFJW erstellten Haushaltsentwurfs zu gleichen
Teilen die erforderlichen Ausgaben zur Verfügung stel-
len.

Der deutsche Beitrag zum DFJW ist im Einzelplan 17
(BMFSFJ) des Bundeshaushalts im Kapitel „Allgemeine
Bewilligungen“ beim Titel 686 19 veranschlagt. Im Haus-
haltsjahr 2002 waren im deutschen wie im französischen
Haushalt 10,2 Mio. Euro veranschlagt. Bei den Beratun-
gen im Bundestag für das Hauhaltsjahr 2003 wurden die
Mittel um einen Betrag von 3 Mio. Euro aufgestockt, aber
mit einer qualifizierten Sperre belegt. Dies bedeutet, dass

die Mittel im Haushalt veranschlagt wurden, aber über
ihre Freigabe im Haushaltsvollzug der Haushaltsaus-
schuss nochmals entscheidet. Der erhöhte deutsche Bei-
trag kann nur zur Verfügung gestellt werden, wenn der
französische Beitrag ebenfalls erhöht wird. Allerdings
konnte sich die französische Regierung nicht zu einer Er-
höhung des Mittelansatzes entscheiden.

Das Jugendwerk, kann auch alle sonstigen Einnahmen tä-
tigen und insbesondere Zahlungen vereinnahmen, die von
Personen oder Einrichtungen geleistet werden, denen
seine Tätigkeit zugute kommt.

2. Die sonstigen Mittel des Jugendwerks

Die Haupteinnahmequelle bilden mit über 95,5 Prozent
die Regierungsbeiträge.

Die sonstigen Einnahmen des DFJW (so genannte Dritt-
mittel), meist eingenommen für in Eigenregie durchge-
führte Programme oder für Voltairestipendien, stammen
entweder von Teilnehmerbeiträgen, von privaten Sponso-
ren oder von Gebietskörperschaften wie Stadt oder Re-
gion. Sie wurden im Haushalt 2003 mit 250 000 Euro an-
gesetzt.

Mittelherkunft Zweck Betrag in €

Eurozentrum Köln Tele-Tandem: internetgestützes Sprachen-
lernen im Team

26 129,19

Robert Bosch Stiftung Journalisten Seminar: trilaterales dt.-frz.-
poln. Seminar für junge Journalisten; Thema: 
Strukturpolitik für Jugendliche und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit am frz.-span. 
Beispiel

25 000,00

Robert Bosch Stiftung, EADS Deutschland,
Vivendi Deutschland, Pechiney Deutschland,
Henkel Deutschland, Citroën Deutschland,
Heinz Schwarzkopf-Stiftung Deutschland,
Loréal Deutschland

Voltaire-Programm: 
6-monatiges auf Gegenseitigkeit beruhendes 
Austauschprogramm für Schüler der 
10. Klasse der jeweiligen Länder

45 133,05

Peugeot, ADAC, Teilnehmerbeiträge Rallye: dt.-frz. Jugend-Autotour zur Ver-
kehrssicherheit

6 430,04

Kriegsgräberfürsorge Sanary: DFJW – Experimentierfeld im Dienst 
einer europäischen Zivilgesellschaft: Bildung, 
Interkulturalität und Erinnerungsarbeit

3 000,00

La Ligue Cyberschool Europe: Beitrag zum Tele-Tan-
dem Projekt

10 000,00

französisches Außenministerium Trilaterale dt.-frz.-tunesische interkul-
turelle Lehrerfortbildung

4 000,00

Harald Schmidt Show Spende als Weiteleitung eines Preises für eine 
Sondersendung

6 000,00
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Kartenverkauf
Kommunalverband Aix
Region Aix-Marseille
Teilnehmerbeiträge

Zikommfestival 2003: übergreifendes Pro-
jekt, das die Bereiche Schule, Jugend, Städte-
partnerschaften und Sport umfasst; auf dem 
Programm standen Rockmusik, Debatten, 
kulturelle und sportliche Veranstaltungen

30 842,00
10 000,00
10 000,00
29 677,00

Region Schlesien Interregionales trilaterales Seminar von 
Jugendlichen aus Schlesien, NRW und 
Nord-Pas-de-Calais

3 000,00

Zwischensumme 209 211,28

Verschiedene andere Einnahmen 39 746,11

Total/Insgesamt 248 957,39

Mittelherkunft Zweck Betrag in €

Die vorgenannten Drittmittel machen aber lediglich
1,2 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Die verschiedenen
Einnahmen der Verwaltung machen 1 Prozent aus (Zins-
gutschriften, Darlehnsrückzahlungen, Versicherungser-
stattungen, Auflösung von Rückstellungen, usw.).

Die Sondermittel aus den Fonds Mittel- und Osteuropa
(MOE), Südosteuropa (SOE), dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) sowie die Zuschüsse für das Programm
LEONARDO betragen 3,2 Prozent der Gesamteinnah-
men sie sind zweckgebunden.

– MOE: je 137 100 Euro von beiden Außenministerien

– SOE: je 133 000 Euro von beiden Außenministerien,
plus eines einseitigen dt. Zuschusses
von 45 000 Euro

– ESF: 103 816 Euro

– LEONARDO-Mobilität: 5 144 Euro (europäische
Mittel-Praktika)

– LEONARDO-Praktizert: 12 139 Euro (europäische
Mittel-Zertifizierung von Kompetenzen in der berufli-
chen Bildung)

3. Mittelverwendung im Jugendwerk

Gemäß Artikel 5 des Abkommens vom 25. November
1983 muss das Jugendwerk die ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel zur Förderung der deutsch-französischen
Jugendarbeit nutzen. Sie werden im Rahmen der opera-
tionellen Programme zugewiesen, die den vom Kurato-
rium festgelegten Zielen und Richtlinien entsprechen.

Es gewährt üblicherweise Zuwendungen an öffentliche
Einrichtungen oder private Vereinigungen. Es kann auch
selbst auf dem Gebiet der Zusammenarbeit und des Aus-
tauschs Programme durchführen und die Vorbereitung
und Durchführung von Programmen übernehmen, die
ihm von öffentlichen oder privaten Organisationen vorge-
schlagen werden. Erforderlich ist, dass diese Programme
dem Auftrag des DFJW entsprechen, von gemeinsamem

Interesse sind und die betreffenden Organisationen den
notwendigen finanziellen Eigenbeitrag hierfür erbringen. 

Die Ausgaben können anhand der Aufstellung der Jahres-
abschlüsse des Jugendwerks auf zwei große Hauptposten
aufgeteilt werden:

– einerseits die Programmausgaben – 15,2 Mio. Euro im
Jahr 2004 (d. h. 61,9 Prozent) gegenüber 15,5 Mio.
Euro im Jahr 2003 und 15,8 Mio. Euro im Jahr 2002 –
die im Wesentlichen die für Zuwendungen und die
Finanzierung der Tätigkeiten zugewiesenen Mittel
umfassen;10)

– andererseits die Verwaltungs- und Investitionsausga-
ben – 5,8 Mio. Euro im Jahr 2004 (d. h. 23,6 Prozent
der Gesasmtausgaben) gegenüber 5,8 Mio. Euro im
Jahr 2003 und 5,9 Mio. Euro im Jahr 2002 –, die vor
allem die Personalausgaben, den Kauf von Waren und
Dienstleistungen und Investitionen umfassen.

In der Anlage zu diesem Bericht sind die wichtigsten ver-
fügbaren Finanzdaten aus den Jahren 2002, 2003 und
2004 zusammengefasst.

Der Jahresabschluss des Jugendwerks zeigt, dass die Ver-
waltungsausgaben, vor allem aufgrund der Höhe der Per-
sonalausgaben, sehr umfangreich sind. Die Rechnungs-
prüfer sind im Übrigen der Ansicht, dass dieser Betrag im
Jahresabschluss zu niedrig angegeben ist, da er das Ge-
halt der pädagogischen Mitarbeiter nicht berücksichtigt,
das auf die Mittel des Referats „Interkulturelle Ausbil-
dung“ angerechnet wird.11)

10) Ferner gehören zu den Interventionsausgaben die Ausgaben des Ge-
neralsekretärs und der Koordination (0,16 Prozent des Gesamtbe-
trags) und die Logistikkosten (0,07 Prozent). Hierbei handelt es sich
jedoch um geringe Beträge.

11) Würden die Ausgaben für die Gehälter der pädagogischen Mitarbei-
ter in die Verwaltungsausgaben eingerechnet, würden diese, zu-
züglich der Investitionen, 26,6 Prozent der Gesamtausgaben im Jahr
2004 ausmachen (gegenüber 23,6 Prozent in der derzeitigen Aufstel-
lung).



Drucksache 15/3326 – 12 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

II. Das Deutsch-Französische Jugendwerk im 
Jahr 2004: eine Institution im Umbruch

A. Kritik an den internen Strukturen

1. Das Kuratorium des Jugendwerks hat seine 
richtungweisende Kompetenz verloren

a) Strukturelle Schwächen im Zusammenhang 
mit dem Kuratorium

Die gemeinsame Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass das
Kuratorium des Jugendwerks in seiner derzeitigen Zu-
sammensetzung unter zumindest den im Folgenden auf-
gezeigten zwei strukturellen Schwächen leidet:

Der erste Schwachpunkt hängt mit der Anzahl seiner Mit-
glieder zusammen. Die Mitgliederzahl von insgesamt 30
– sechs Vertreter von deutschen Bundes- und Landes-
behörden, sechs Vertreter der französischen Verwaltung
und 18 namhafte Persönlichkeiten aus Deutschland und
Frankreich – ist gegenüber der Mitgliederzahl anderer, im
Bereich der deutsch-französischen Beziehungen tätiger
Einrichtungen sehr hoch.

Der zweite Schwachpunkt ist auf mögliche Interessens-
konflikte innerhalb des Kuratoriums zurückzuführen. Von
Anfang an gehören Vertreter von Verbänden dem Jugend-
werk als namhafte Persönlichkeiten an. Da dieselben Ver-
bände für die Aktivitäten, die sie durchführen, Zuwen-
dungen des Jugendwerks beantragen können, könnten
sich bestimmte Kuratoriumsmitglieder für die Gewäh-
rung von Zuwendungen an ihre eigenen Verbände einset-
zen.

Dieser Umstand ist insofern problematisch, als dadurch
die uneingeschränkte Objektivität der gefassten Be-
schlüsse infrage gestellt werden kann. Mehrere Funk-
tionsträger haben gegenüber der gemeinsamen Arbeits-
gruppe kritisiert, dass es eine Art „Abonnement“ auf
Zuwendungen gibt, und die Mittel systematisch zugewie-
sen werden, ohne den innovativen Charakter der vorge-
schlagenen Projekte wirklich zu beurteilen oder objektiv
zu bewerten – d. h. es sollte keine Selbstbewertung der
Programme durch die Betroffenen, sondern durch unab-
hängige Dritte geben.

b) Die Arbeit wird durch die Frage 
der Verlegung des Sitzes des 
Jugendwerks erschwert

In den letzten Jahren war zu beobachten, dass die Arbeit
dieses Beschlussfassungsgremiums durch Spannungen
behindert wurde, die durch die Verlegung des Sitzes des
Jugendwerks von Deutschland nach Frankreich ausgelöst
wurden. Obwohl das Kuratorium prinzipiell mindestens
zweimal jährlich zusammentreten muss, lagen zwischen
der 89. Sitzung in Paris (26. Januar 2001) und der 90. Sit-
zung in Berlin (1. April 2003) 26 Monate. Mit anderen
Worten, während 26 Monaten wurde die Beschlussfas-
sungsbefugnis, die – insbesondere bei Haushaltsfragen –
von Rechts wegen beim Kuratorium liegt, ohne echte
Kontrolle allein von der damaligen Generalsekretärin
wahrgenommen.

Die französische und die deutsche Regierung hatten sich
1998 darauf geeinigt, den Sitz des Jugendwerks nach
25 Jahren von Bad Honnef nach Frankreich zu verlegen.

Die französische Regierung schlug als Sitz Montreuil vor,
das in unmittelbarer Nähe von Paris liegt. Neben den mit
dieser Lage verbundenen Vorteilen – direkte Anbindung
an die öffentlichen Verkehrsmittel von Paris, vielfältiges
kulturelles Umfeld (Bibliothek, mögliche Partnerschaft
mit dem Théâtre Dramatique National), ein vorhandenes
Grundstück, das mit den Mitteln des Jugendwerks hätte
gebaut werden können – hat die Stadt Montreuil umfang-
reiche finanzielle Unterstützung zugesagt, um sowohl den
Umzug des Jugendwerks (Verkauf des Baugrundstücks zu
einem Preis deutlich unter dem Marktpreis) als auch sei-
nes Personals zu erleichtern.

Die Bundesregierung stellte dem Jugendwerk für seine
Vertretung in Deutschland kostenlos ein denkmalge-
schütztes und renoviertes Gebäude in Berlin zur Verfü-
gung (Am Molkenmarkt 1).

Die damalige Generalsekretärin des Jugendwerks hatte
von Beginn an Vorbehalte gegenüber dem Umzug. Be-
gründet wurden die Vorbehalte mit der Befürchtung, dass
die enormen Kosten für die Errichtung des Gebäudes in
Montreuil zulasten des Programm-Haushaltes des DFJW
anfallen würden. Sie kämpfte für eine stärkere finanzielle
Beteiligung der französischen Regierung.

Nach mehreren Jahren des Hinauszögerns dürfte das Ju-
gendwerk nun im zweiten Halbjahr 2006 in Montreuil ein
neues Gebäude mit 1 200 m² Bürofläche beziehen, das
ihm als alleiniger Eigentümer zur Verfügung steht, seinen
Bedürfnissen angepasst ist, und in dessen Erdgeschoss
ein Cybercafé eingerichtet wird. Der Umzug soll durch
den Verkauf des Gebäudes in Bad Honnef und der Räum-
lichkeiten in der Rue de l´Amiral Mouchez finanziert
werden. Angesichts der in den letzten Jahren für die Fi-
nanzierung der Verlegung des Sitzes vorgenommenen
Rückstellungen soll dieses Unternehmen finanziell abge-
deckt werden.12)

Abgesehen von den rein finanziellen Fragen hat die Frage
der Verlegung des Sitzes dazu geführt, dass über zwei
Jahre lang alle Sitzungen des Kuratoriums verschoben
wurden. Dies hat bei seinen Mitgliedern berechtigter-
weise Beunruhigung hervorgerufen und sich auf die in-
nere Verwaltung nachteilig ausgewirkt.

2. Leitung des DFJW: Die Rolle der Person des 
Generalsekretärs und des stellvertretenden 
Generalsekretärs

Durch den Wegfall der Sitzungen des Kuratoriums für die
Dauer von 26 Monaten kam es zu einer Kumulation von
Entscheidungsbefugnissen bei der damaligen  General-

12) Der Abschlussbericht der deutsch-französischen Arbeitsgruppe „Sitz
des DFJW“ von März 2003 verpflichtet die französische Regierung,
ein mögliches Defizit zu übernehmen, das durch einen eventuellen
Einnahmeausfall beim Verkauf der Gebäude in Bad Honnef und Paris
entstehen könnte.
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sekretärin, die ohnehin  über die Haushaltsbefugnisse zur
Fortführung der Tätigkeiten des Jugendwerks verfügte.

Aufgrund dieser Umstände konnte die ehemalige Gene-
ralsekretärin ganz unabhängig eine Reihe strategischer
Entscheidungen treffen, die das Kuratorium wahrschein-
lich nicht gebilligt hätte, wenn es damit befasst worden
wäre. Das Jugendwerk hat dadurch in den letzten Jahren
seine Tätigkeiten sehr diversifiziert und finanziell nicht
ausgeglichene Großveranstaltungen unterstützt, bei denen
sich keine nachhaltige Wirkung nachweisen ließ und die
nach Ansicht der gemeinsamen Arbeitsgruppe nicht fort-
geführt werden sollten.

Artikel 12 des Abkommens vom 25. November 1983
sieht vor, dass dem stellvertretenden Generalsekretär, der
den Generalsekretär unterstützt und ihn bei Abwesenheit
oder Verhinderung vertritt, „vom Generalsekretär außer-
dem bestimmte Befugnisse übertragen werden (können).
(…) Die Übertragung kann auf gleiche Weise rückgängig
gemacht werden.“

In der Zeit von 2000 bis 2003 scheinen dem stellvertre-
tenden Generalsekretär keine besonderen Aufgaben über-
tragen worden zu sein, als die Vertretung im Bedarfsfall
und eher wissenschaftliche Einzeldossiers.

3. Das Personalstatut des Jugendwerks: 
eine sehr günstige Ausgestaltung

Den Zahlen zufolge, die dem Haushaltsentwurf für 2004
beigefügt sind, beschäftigt das Jugendwerk derzeit
70 Personen, von denen 48 in Paris (68,6 Prozent der Be-
schäftigten) und 22 in Berlin (31,4 Prozent der Beschäf-
tigten) arbeiten.

Wie bereits ausgeführt, basiert das Besoldungssystem des
Personals des Jugendwerks  auf einer Regelung sui gene-
ris, das heißt, die Grundsätze und Bestimmungen der Be-
soldung – auch der Zulagen – legt das Kuratorium fest.

Neben dem Grundgehalt erhalten die Beschäftigten des
Jugendwerks:

– ggf. eine monatliche Zulage für den Familienvorstand
(abhängig vom Grundgehalt);

– ggf. Kindergeld für ein oder mehrere Kinder (Pau-
schalbetrag, abhängig von der Kinderzahl);

– eine unbefristete Auslandszulage (abhängig vom
Grundgehalt, entsprechend der Anzahl der Kinder auf-
gestockt);

– eine besondere Weihnachtsgratifikation (entspre-
chend dem Grundgehalt, hinzu kommen die Zulage
für den Familienvorstand und ggf. das Kindergeld);

– Urlaubsgeld (Pauschalbetrag);

– ggf. Schulgeld.

Insgesamt sind die Gehaltsordnung und das Zulagensys-
tem des Personals des Jugendwerks deutlich günstiger als
für das auf vergleichbarer Ebene beschäftigte Personal
nationaler Verwaltungen.

Der Arbeitsgruppe leuchtet insbesondere nicht ein, wes-
halb das französische Personal, das in Deutschland bzw.
das deutsche Personal, das in Frankreich arbeitet, nach
dem Vorbild der Diplomaten, die von ihren Ministerien
nach Asien oder Ozeanien abgeordnet werden, dauerhaft
Auslandszulagen erhält.

Ferner erscheint der Umfang der dem Personal gezahlten
Fahrkostenzuschüsse und Reisekosten äußerst hoch.

Neben diesen Fragen der Besoldung haben mehrere Ge-
sprächspartner der gemeinsamen Arbeitsgruppe hervor-
gehoben, dass es kaum Fluktuation beim Personal des Ju-
gendwerks gibt. Das Jugendwerk ist eher eine Institution,
in der man sein gesamtes Berufsleben verbringt, obwohl
angesichts der Notwendigkeit, den sich naturgemäß rasch
ändernden Erwartungen der Jugendlichen gerecht zu wer-
den, eigentlich ein gewisses Maß an Fluktuation beim
Personal zu wünschen wäre – ganz unabhängig von der
Kompetenz und der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter
bei ihren Aufgaben.

B. Vielfältige Aktivitäten des DFJW, denen 
manchmal die Kohärenz fehlt

Die Entwicklung der in den letzten 40 Jahren vom DFJW
finanzierten Programme (siehe umseitige Grafik) weist
drei verschiedene Phasen aus:

– In den ersten Jahren, der Gründungsphase der Organi-
sation, wächst die Zahl der finanzierten Programme
schnell von 5 225 in den Jahren 1963/64 auf 7 716 im
Jahr 1967 (+ 47,7 Prozent in vier Jahren);

– in der zweiten Phase ist mit nur 3 268 Programmen im
Jahr 1975 (– 56,7 Prozent im Vergleich zu 1967) ein
Rückgang zu verzeichnen;

– von da an erhöht sich die Zahl der jährlichen Pro-
gramme fast kontinuierlich auf 7 575 im Jahr 2002
(+ 131,8 Prozent gegenüber 1975).

Im Zeitraum von 1963 bis 2002 sind unter der Regie und
Finanzierung des DFJW insgesamt 233 516 Programme
durchgeführt worden.
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Entwicklung der Zahl der geförderten Teilnehmer und Programme von 1963 bis 2002

Durchgehende Linie (linke Zahlenreihe): Zahl der geförderten Teilnehmer
Gestrichelte Linie (rechte Zahlenreihe): Zahl der Programme

Quelle: DFJW

Q

Der Kurvenverlauf zeigt, dass die Entwicklung der Ge-
samtzahl der geförderten Teilnehmer nur teilweise mit der
Entwicklung der Programmzahlen übereinstimmt: An-
fangs ergibt sich eine kurze schnelle Steigerung (von
jährlich 217 633 Teilnehmern in den Jahren 1963/64 auf
304 096 Teilnehmer im Jahr 1965), gefolgt von einer lan-
gen rückläufigen Phase (96 508 Teilnehmer 1979 bzw.
– 68,3 Prozent gegenüber 1975); danach kommt es nur zu
einem sehr geringen Wiederanstieg (165 236 Teilnehmer
im Jahr 2002 bzw. einem Anstieg von + 71,2 Prozent ge-

genüber 1979). In der gesamten Zeit von 1963 bis 2002
wurden insgesamt 6 177 216 Jugendliche (davon
3 124 679 junge Deutsche und 3 000 806 junge Franzo-
sen sowie 51 731 Jugendliche aus anderen Partnerlän-
dern) vom DFJW gefördert.

Mit anderen Worten: Die Zahlen der Programme und der
Teilnehmer klaffen seit Mitte der 60er-Jahre auseinan-
der: In den letzten 25 Jahren (von 1977 bis 2002) stieg
die Anzahl der Programme tendenziell um + 3,1 Prozent
pro Jahr, während sich die Zahl der Teilnehmer im  Mittel 

Entwicklung der Zahl der französischen und deutschen Teilnehmer von 1963 bis 2002

Quelle: DFJW

Q
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jährlich nur um + 1,9 Prozent erhöhte. Es entsteht der
Eindruck, dass die  Politik  des  DFJW in den letzten
Jahren durch einen gewissen Aktivismus gekennzeich-
net ist, dessen Ziel darin besteht, die Zahl der Pro-
gramme zu erhöhen, um möglichst schnell wieder an die
hohen Zahlenwerte von Ende der 60er-Jahre anzuschlie-
ßen, wohingegen der Anstieg der Teilnehmerzahlen nur
gering ausfiel.

Eine Analyse der Ausgabenaufschlüsselung des DFJW
nach Art der Maßnahmen (für 2002) macht deutlich, dass
die Ausgaben für Jugendbegegnungen und Partnerschaf-
ten mit fast einem Viertel (23,1 Prozent) vor den Programm-
ausgaben im Berufsbereich (17,7 Prozent) liegen. Die
Ausgaben für Berufs- und Berufsfachbildung sind dage-
gen von geringerer Bedeutung (3,7 Prozent) und in den letz-
ten Jahren deutlich rückläufig (6,6 Prozent im Jahr 2000).

Ausgabenaufschlüsselung des DFJW nach Art der Maßnahmen

Quelle: Rechnungsprüfungsbericht 2002

Bereiche
Ausgaben (%) Ausgaben (€)

2000 2001 2002 2002

Berufsbereich 14,8 13,4 17,7 2 911 610

Allgemeinbildende Schulen 13,1 12,6 17,7 2 907 035

Berufsbildung 6,6 5,9 3,7 611 069

Hochschulbereich 6,1 5,7 5,2 860 112

Jugend-Partnerschaften 19,7 24,7 23,1 3 469 740

Sport 6,1 6,0 5,8 943 851

Kulturaustausch
(mit Schwerpunkt Kunst) – 0,1 – –

Zwischensumme 66,4 68,4 73,2 12 019 924

Sprachliche Aus- und Fortbildung 8,4 6,6 6,9 1 128 729

Pädagogische Aus- und Fortbildung 6,2 6,3 10,0 1 644 907

Unterstützungsmaßnahmen 7,2 9,4 2,2 366 986

Information und PR 4,2 5,0 3,8 600 545

Summe 92,4 95,7 96,0 15 761 091

Finanzierungshilfen 7,6 4,3 4,0 652 228

Gesamt 100 100 100 16 413 317
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Laut Organigramm, das am 10. November 1999 in Berlin
vom Kuratorium auf seiner 86. Sitzung verabschiedet
wurde, sind die Aktivitäten des DFJW auf operativer
Ebene heute in vier Kernbereiche mit unterschiedlicher
Bedeutung gegliedert:

– Referat „Kennen lernen und Entdecken“, 2004 ausge-
stattet mit 6,6 Mio. Euro Haushaltsmitteln
(= 43,5 Prozent der gesamten Programmausgaben
außer Finanzierungshilfen) im Vergleich zu 6,7 Mio.
Euro im Jahr 2003 und 6,5 Mio. Euro in 2002;13)

– Referat „Beruf und Solidarität“, mit 4,1 Mio. Euro
Haushaltsmitteln im Jahr 2004 (oder 27,1 Prozent der
gesamten Programmausgaben außer Finanzierungshil-
fen) gegenüber 4,2 Mio. Euro in 2003 und 4,3 Mio.
Euro in 2002;

– Kernbereich „Interkulturelle Ausbildung“, mit 2,9 Mio.
Euro Haushaltsmitteln im Jahr 2004 (oder 19,1 Pro-
zent der gesamten Programmausgaben außer Finanzie-
rungshilfen) im Vergleich zu 2,9 Mio. Euro im Jahr
2003 und 2,8 Mio. Euro in 2002;

– „Forum Gesellschaft“, mit 1,5 Mio. Euro Haushalts-
mitteln im Jahr 2004 (bzw. 10,1 Prozent der gesamten
Programmausgaben außer Finanzierungshilfen) ge-
genüber 1,7 Mio. Euro in 2003 und 2,0 Mio. Euro in
2002.

Unter Berücksichtigung der großen Zahl der vom DFJW
unterstützten oder selbst organisierten Programme be-
schränkt sich die Darstellung auf eine Gesamtübersicht.
Die Details der wichtigsten Programme werden in einer
Tabelle im Anhang aufgeführt.

1. Referat „Kennen lernen und Entdecken“

Laut DFJW-Tätigkeitsbericht 2002 umfasst der Aufga-
benbereich des Referats „Kennen lernen und Entdecken“
„alle Programme, die die Neugier der Jugendlichen auf
das Nachbarland wecken sollen“. Dieses Referat ist bei-
spielsweise für die gesamten Maßnahmen des DFJW im
schulischen Bereich sowie für die meisten Kennenlern-
programme des Partners durch Begegnungen und ver-
schiedene sportliche und kulturelle Aktivitäten verant-
wortlich.

a) Schulischer Bereich 

Durch die Programme im schulischen Bereich sollen die
Jugendlichen das Familien- und Schulleben des anderen
Landes entdecken und sich mit der Sprache des Partners
vertraut machen.

Primarstufe

Der Austausch findet meistens in Einrichtungen statt, die
für die Aufnahme von Schulkassen ausgerüstet sind (Ent-
deckungsklassen). Da die Schüler der Grundschule die
Partnersprache noch nicht beherrschen, werden sie von

den Lehrern insbesondere durch Spielen, Singen und
Entdecken der Umgebung an die Sprache herangeführt
(108 geförderte Austauschmaßnahmen und 2 528 Teil-
nehmer im Jahr 2003 – davon 26 Begegnungen im Dritt-
ländern mit 732 Teilnehmern).

Sekundarstufe

Das DFJW hat für die Sekundarstufe Individual- und
Gruppenprogramme entwickelt.

Im Rahmen des Einzelaustauschs richtet sich das Pro-
gramm Voltaire an Schüler der Seconde (A. d. Ü.: ent-
spricht in etwa der deutschen 10. Klasse) in Frankreich
und der 10. Klasse in Deutschland. Es ermöglicht ihnen
einen sechsmonatigen Aufenthalt in einer Schule des an-
deren Landes. Das Programm ist auf Gegenseitigkeit an-
gelegt: Die Schüler nehmen im Gegenzug ihren Aus-
tauschpartner auf und zeigen ihm ihr Land. Im Jahr 2003
sind 370 Voltaire-Stipendien an Schüler der Seconde und
der 10. Klasse vergeben worden.

Auch ein kürzeres Individualprogramm (drei statt sechs
Monate) wird angeboten, das sich jedoch an eine größere
Gruppe richtet als das Programm Voltaire (Schüler der
3. und 4. Klasse der Sekundarstufe I, Gymnasiasten der
Sekundarstufe II). Dieses Programm verzeichnet
697 Teilnehmer im Jahr 2003.

Im Rahmen der Gruppenprogramme haben 2003
2 621 Austauschmaßnahmen mit dem Partnerland (mit
61 444 Schülern) im Bereich der Allgemeinbildenden
Schulen stattgefunden. In der Regel bestehen die franzö-
sischen Gruppen – wegen geringer Teilnahme am
Deutschunterricht in Frankreich – aus Schülern unter-
schiedlicher Klassen, während die deutschen Gruppen
Schüler einer einzigen Klasse umfassen. Interdisziplinäre
Projekte mit Lehrern anderer Fächer behandeln Themen
wie Umwelt, Geschichte, insbesondere Themen der Erin-
nerungsarbeit, Wirtschaft und Kunst.

Circa 74 Programme mit 3 162 Teilnehmern sind 2003 in
Drittländern durchgeführt worden. Die pädagogische He-
rangehensweise an die Begegnung ist etwas anders, denn
die Lehrer müssen auch die Betreuung und Animation
übernehmen: Es sind in beiden Ländern viele Pro-
gramme, die sich mit den Themen Umwelt, Meer oder
deutsch-französisches Kulturerbe beschäftigen, durchge-
führt worden. Im Rahmen von Schulpartnerschaften zwi-
schen deutschen und französischen Einrichtungen mit an-
deren Ländern als Frankreich und Deutschland werden
ferner Schüler aus Drittländern in den Austausch mit ein-
bezogen, die aus Ländern der EU, Mittel- und Osteuropa
oder Nordafrika  stammen.

b) Außerschulischer Bereich

Der außerschulische Bereich des Referats „Kennen lernen
und Entdecken“ umfasst mehrere Arbeitsbereiche.

Bereiche „Jugend“ und „Städtepartnerschaften“

In beiden Bereichen stellen die Programme zur Begeg-
nung beim Partner oder an Drittorten den Großteil der

13) Es handelt sich um vorläufige Ausgabenansätze (für 2004), geneh-
migte Mittel (für 2003) oder um effektive Ausgaben (für 2002).
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Maßnahmen dar (695 Programme im Jahr 2003). Die klas-
sische Jugendbegegnung findet durch Unterbringung der
Jugendlichen in Gastfamilien statt, sodass die Teilnehmer
die Kultur des Landes entdecken können; bei den Begeg-
nungen an Drittorten nehmen die Teilnehmer an gemein-
samen Aktivitäten teil (Rallyes, Sprachanimation, Sport
und Kultur, Diskussionen über aktuelle Themen usw.).

Die Individualprogramme „Sommerjobs“ und die Reises-
tipendien fallen seit Anfang 2002 ebenfalls in die Zustän-
digkeit des Referats „Kennen lernen und Entdecken“: Die
Jugendlichen können ein paar Wochen im Partnerland
verbringen oder ein Praktikum in der Partnerstadt absol-
vieren, um ihre Schul-, Berufs- oder Hochschulausbil-
dung zu ergänzen (185 Teilnehmer im Jahr 2003).

Bereiche „Sport“, „Kultur“ und „Wissenschaft 
und Technik“ 

Inhaltlich unterscheiden sich die Sportbegegnungen kaum
von den Jugendprogrammen anderer Veranstalter. Sport
wird als Mittel des interkulturellen Lernens benutzt, und
der rein sportliche Teil des Austauschs ist Teil des Begeg-
nungsprogramms (Unterbringung in Familien). Im Jahr
2003 hat das DFJW 271 Sportprogramme unterstützt.

Folgende Programme sollten ebenfalls Erwähnung fin-
den, auch wenn sie nur einen geringen Teil an der Summe
der Programme ausmachen:

– Kulturprogramme, insbesondere deutsch-französische
Chöre und Begegnungen junger Orchestermusiker
(56 geförderte kulturelle Begegnungen im Jahr 2003);

– Wissenschaftsprogramme, bei denen die Jugendlichen
an einem gemeinsamen wissenschaftlichen oder tech-
nischen Projekt teilnehmen (17 geförderte Programme
im Jahr 2003).

2. Referat „Beruf und Solidarität“

Laut DFJW-Tätigkeitsbericht 2002 ist das Referat „Beruf
und Solidarität“ für alle Aufgaben zur Unterstützung der
Jugendlichen beim Einstieg in das Berufsleben, der Ver-
bindung von Berufs- und Sprachausbildung, der Einglie-
derung benachteiligter Jugendlicher, der Förderung von
Erfahrungsaustausch im sozialen Bereich (Prävention,
Bekämpfung von Ausgrenzung usw.) und der Verbesse-
rung der Berufs- oder Hochschulausbildung zuständig.

a) Berufsbereich

Im Jahr 2003 wurden 601 Gruppenbegegnungen im Be-
rufsbereich gefördert, zu denen 654 Einzelstipendien für
Praktika während der beruflichen Ausbildung hinzuzu-
rechnen sind.

b) Hochschulbereich

Das DFJW ergänzt mit seinen Maßnahmen im Hoch-
schulbereich die Programme zur Förderung der Mobilität
anderer Institutionen und der Europäischen Union.

Einrichtungen der Hochschulbildung, die Seminare über
Themen mit vergleichenden deutsch-französischen
Aspekten anbieten, werden vom DFJW finanziell unter-
stützt (205 Seminare im Jahr 2003).

Studenten an Ingenieurhochschulen, Studenten des
Grundstudiums (z. B. der angewandten Sprachwissen-
schaften), von Studiengängen mit berufsbezogener
Licence, aber auch Studenten integrierter deutsch-franzö-
sischer Studiengänge (Jura) und sehr viele Studenten an
technischen Hochschulen absolvieren Betriebspraktika,
die fester Bestandteil ihres Studiums sind. Das DFJW ge-
währt ihnen ebenso wie deutschen Studenten an Hoch-
und Fachhochschulen Einzelstipendien für ein bis
dreimonatiges Praktikum, das nicht von den Gemein-
schaftsprogrammen LEONARDO und SOKRATES
finanziert wird (2003: 602 Stipendien).

3. Referat „Interkulturelle Ausbildung“

Laut DFJW-Tätigkeitsbericht 2002 bietet das Referat „In-
terkulturelle Ausbildung“ ein breites Spektrum von
sprachlichen und pädagogischen Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten für die (zukünftigen) Veranstalter von Be-
gegnungen zum Erwerb von Grund- oder Fachwissen an,
z. B. über die jeweiligen Kulturen oder über die Dynamik
von bi- oder multikulturellen Gruppen. Das Erlangen die-
ser Kenntnisse und Fähigkeiten sowie deren praktische
Anwendung sind für den erfolgreichen Ablauf interna-
tionaler Jugendbegegnungen außerordentlich wichtig.“

a) Bereich „Pädagogische Aus- und 
Fortbildung“

Das wichtigste Anliegen der „Pädagogischen Aus- und
Fortbildung“ ist die pädagogische Unterstützung der Per-
sonen, die für den vom DFJW geförderten Austausch
Verantwortung tragen.

Das DFJW unterstützt verschiedene Ausbildungspro-
gramme von Partnerorganisationen – Ausbildung in spe-
ziellen pädagogischen Methoden, Vorbereitung auf Ani-
mateuraufgaben in Frankreich (BAFA) und Deutschland
(JULEICA) usw. Im Jahr 2003 wurden 168 Programme
mit 2 718 Teilnehmern unterstützt.

Zur Förderung des frühkindlichen Deutsch- und Franzö-
sischunterrichts hat das DFJW einen deutsch-franzö-
sischen Austausch von Grundschullehrern initiiert und
Zuwendungen für Deutsch- oder Französischkurse im
außerschulischen Bereich für Kinder bereitgestellt (im
Schuljahr 2003/04 haben 46 Deutsche und 44 Franzosen
am deutsch-französischen Grundschullehreraustausch teil-
genommen). Hier sollte der Schwerpunkt der Vorteile
des frühkindlichen Erlernens noch deutlicher herausge-
stellt werden.

Seit 1996 organisiert der Bereich Pädagogik in Zusam-
menarbeit mit den Verbänden „Arbeit und Leben“ und
„Culture et Liberté“ eine Grundausbildung für Lehrer und
Berufs(fach)Schullehrer, die deutsch-französischen Ju-
gendaustausch organisieren.

b) Bereich „Sprachliche Bildung“ 

In diesem Bereich ist das DFJW in unterschiedlicher Art
und Weise aktiv:
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– Erarbeitung pädagogischer Materialien, etwa einer
Reihe von Glossaren für verschiedene Berufsfelder
(z. B. Fleischerei, Bäckerei, Friseur, Museum, Sozial-
arbeit, Altenhilfe);

– Sprachkursstipendien für junge Berufstätige und Stu-
denten, die sich auf einen sechswöchigen Aufenthalt
im anderen Land sprachlich vorbereiten wollen, sowie
für Mitarbeiter in deutsch-französischen Begegnungs-
programmen (188 Teilnehmer im Jahr 2003);

– Finanzierung von Sprachkursen nach der „Tandemme-
thode“, bei denen Franzosen und Deutsche gemeinsam
an einem Programm eines Teams von qualifizierten
französischen und deutschen Lehrern teilnehmen.
Diese sehr wirkungsvolle Methode, die seit mehreren
Jahren bei Erwachsenengruppen zur Anwendung
kommt, wird seit 2002 im Schulbereich getestet und
stützt sich hauptsächlich auf das Internet und Hilfsmit-
tel wie Video-Konferenzen („Tele-Tandem-Projekt“);

Das DFJW fördert ferner die Ausbildung von Gruppen-
dolmetschern, die jedes Jahr von bestimmten Partnern an-
geboten werden, sowie außerschulische Sprachkurse, die
von Partnerorganisationen (Städtepartnerschaftskomitees,
Jugendhäusern, Jugendverbänden) als sprachliche Vorbe-
reitung des Austauschs organisiert werden.

4. Arbeitsbereich „Forum Gesellschaft“

Laut DFJW-Tätigkeitsbericht 2002 soll das Forum Ge-
sellschaft „neue Plattformen für den Dialog schaffen“
(Bereich „Dialog der Zivilgesellschaften“), „ein neues
Publikum und neue Partner ansprechen“ (Bereich „Pilot-
projekte und Events“) und schließlich „Informationen
über das DFJW und seine Aktivitäten liefern“ (Bereich
„Kommunikation und Medien“).

Das Verzeichnis der Aktivitäten in diesem Bereich hat die
Mitglieder der gemeinsamen Arbeitsgruppe besonders er-
staunt, da es hier offenbar in grundlegender Weise an Ein-
heitlichkeit bzw. Kohärenz mangelt. Man kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier um eine aus
rein zweckmäßigen Gründen zusammengestellte punktu-
elle Aktionen handelt, die ihrer Natur nach nur schwer ei-
ner der grundlegenden Aufgaben des DFJW zugeordnet
werden können.

Der Bereich „Dialog der Zivilgesellschaften“ wurde 2001
eingerichtet und soll den Jugendlichen ermöglichen, „an
Begegnungen teilzunehmen, und sich mit gesellschaftli-
chen Themen, die sie beschäftigen, auseinander zu set-
zen: Dialog der Kulturen, Toleranz, Integration, Staats-
bürgerschaft, Politik, Religion, Ausländerfeindlichkeit,
Diskriminierung, Generationendialog und Umwelt“. 2002
wurden ca. 50 Projekte unterstützt, wie z. B. ein „Street-
und Breakdance-Fest“ für benachteiligte Jugendliche in
Aachen. Bei anderen Aktionen, die besser zu den Aufga-
ben des DFJW passen, ging es um Vergangenheitsbewäl-
tigung im Rahmen eines Generationendialogs (Begeg-
nung mit Widerstandskämpfern/Zeitzeugen des Zweiten
Weltkriegs).

Im Bereich „Pilotprojekte und Events“ fanden 2002 eine
Reihe von Großprojekten statt:

– Am „Europäischen Jugendfestival“ auf der Loreley
(vom 28. bis 30. Juni 2002) konnten über 2000 Ju-
gendliche aus ganz Europa an Konzerten und Sport-
und Kulturveranstaltungen teilnehmen.

– Bei der 3. Rallye „Paris-Berlin“ (vom 30. August bis
7. September 2002) konnten junge Fahrer eine Woche
lang „ihre Fahrpraxis und Kenntnisse in Verkehrs-
sicherheit unter Beweis stellen, ihre kulturellen und
sprachlichen Kenntnisse erproben – das Ganze als
deutsch-französisches Tandem hinter dem Lenkrad.“

– Mit Unterstützung des französischen Außenministeri-
ums präsentierte das DFJW einen Wagen auf der Love
Parade in Berlin (13. Juli 2002). Laut Tätigkeitsbe-
richt 2002 fanden parallel dazu „eine deutsch-franzö-
sische Begegnung von DJs sowie ein Techno-Abend
unter dem Titel ‚Paris-Berlin Party’ statt: Beide Veran-
staltungen verdeutlichten den großen Stellenwert, den
elektronische Musik heute in der Jugendkultur be-
sitzt.“

– DJ-Contest Paris-Berlin: Wie im o. g. Tätigkeitsbe-
richt erwähnt, schrieb das DFJW den ersten deutsch-
französischen DJ-Contest für elektronische Musik für
junge Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren aus. Ziel
dieses Wettbewerbs war es natürlich, neue junge Ta-
lente in Deutschland und Frankreich zu entdecken,
aber auch die Begegnung und den Austausch zwischen
Mitwirkenden der elektronischen Musik beider Länder
zu fördern. Eine Jury aus Sachverständigen (Journalis-
ten, Techno-Verbände und Labels) wählte acht Künst-
lerinnen aus, die im Juni ihr Können bei fünf großen
Live-Abenden Paris-Berlin in Deutschland und Frank-
reich unter Beweis stellten.

Der Bereich „Medien“ ist verantwortlich für die Konzep-
tion, die Produktion und die Verbreitung von Informa-
tionsmaterial des DFJW, des Informationsbriefs „DFJW-
Info“, für die Aktualisierung der Internetseite sowie für
die Beziehungen mit den wichtigsten Medien (Fernsehen,
Radio, Printmedien), um die Journalisten auf die Aktio-
nen des DJFW aufmerksam zu machen.

III. Vorschläge für eine Gesamtreform 
des DFJW

Das DFJW kann nach 40 Jahren des Einssatzes im
Dienste der Versöhnung und später der Freundschaft zwi-
schen zwei ehemals verfeindeten Staaten eine positive
Bilanz vorweisen, die von der Arbeitsgruppe ausdrück-
lich begrüßt wird. Heute empfinden die Jugendlichen die
freundschaftlichen Beziehungen zum Nachbarn als
selbstverständlich, womit das Ziel der Versöhnung beider
Staaten erreicht ist. Die Arbeitsgruppe ist jedoch der Auf-
fassung, dass sich die Institution den Anforderungen des
21. Jahrhunderts in einem erweiterten Europa stellen
muss. Der Eigendynamik der deutsch-französischen Be-
ziehungen, der Auswirkung der Globalisierung und Er-
weiterung Europas nach Osten kann das DJFW mit sei-
nem heutigen Aufgabenbereich und in seiner derzeitigen
Struktur nicht gerecht werden. Da die deutsch-franzö-
sischen Beziehungen als Beispiel und Modell auch für
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Krisenregionen innerhalb des erweiterten Europas und an
dessen Grenzen dienlich sein können, sollte das Deutsch-
Französische Jugendwerk in dieser Hinsicht neue Verant-
wortung übernehmen.

A. Die Umgestaltung der Aktivitäten und die 
Definition klar umgrenzter strategischer 
Prioritäten sind notwendig

1. Anpassung der Ziele und Mittel des DFJW 
an die Erwartungen der heutigen 
Jugendlichen

Das vom Versöhnungsgedanken getragene Abkommen
von 1963 entspricht in seiner Zielsetzung nicht mehr der
Jugend in Europa von heute. Es wurde in einer Zeit be-
schlossen, in der die Erinnerung an den 2. Weltkrieg noch
sehr präsent war und allein das visionäre Engagement von
Bundeskanzler Konrad Adenauer und General de Gaulle
den Weg zu einer freiwilligen Versöhnung zwischen
Frankreich und Deutschland geebnet hat. 

Der beiderseitige und unermüdliche Einsatz im Dienst ei-
ner besseren Verständigung und Zusammenarbeit ist in
hohem Maße durch persönliche Freundschaften zwischen
Präsident Valéry Giscard d’ Estaing und Bundeskanzler
Helmut Schmidt sowie Präsident François Mitterrand und
Bundeskanzler Helmut Kohl geprägt worden. So entwi-
ckelte sich aus der Versöhnung zweier ehemaliger Kriegs-
parteien eine Freundschaft innerhalb eines sich einenden
Europas, die vielfach als Vorbild herangezogen wird.

Die Jugend Frankreichs und Deutschlands ist mit der eu-
ropäischen Idee aufgewachsen, sodass sie die „alte“ Erb-
feindschaft nicht mehr nachvollziehen kann. In der Ab-
sicht, auf die schwer fassbaren und sich rasch
wandelnden Erwartungen dieser Jugendlichen zu reagie-
ren, hat das Deutsch-Französische Jugendwerk in den
letzten Jahren eine Strategie der Diversifizierung seiner
Programme und Aktivitäten vorgenommen. Mit so ge-
nannten Großevents sollten neue Zielgruppen erreicht
werden, die über die traditionelle Ausrichtung auf Schü-
ler, Studenten, Lehrer und im Bereich der deutsch-franzö-
sischen Beziehungen tätige Organisationen hinausgehen.
Unterstützt wurde diese programmatische Diversifizie-
rung durch eine aktive, auf große Ereignisse ausgerichtete
Kommunikationspolitik.

Die Ergebnisse dieser Kommunikationspolitik sind heute
eher als enttäuschend einzustufen. Durch die Ausweitung
der Maßnahmen wurden die Arbeitsschwerpunkte des
DFJW weniger nachvollziehbar. Bei den Großereignissen
selbst ist das DJFW nicht in Erscheinung getreten, sodass
diese Kommunikationsstrategie die Bekanntheit nicht
spürbar verbessert hat. Da bei den Großevents aber das
geplante Budget häufig erheblich überschritten wurde,
hat diese Strategie den Haushalt des DJFW in unange-
messener Weise belastet.

Gleichzeitig nimmt heute, 40 Jahre nach der Gründung
des DFJW, die Bedeutung der deutschen Sprache in
Frankreich und im geringeren Maß auch der franzö-
sischen Sprache in Deutschland besorgniserregend ab.
Auch durch den Globalisierungseffekt hat sich ein reines

„Verkehrssprachenenglisch“ als internationale Arbeits-
sprache durchgesetzt. 

In Frankreich leidet die deutsche Sprache außerdem da-
ran, dass sie zur schulischen Abgrenzung instrumentali-
siert wurde. Als schwierig geltend wird Deutsch als erste
lebende Fremdsprache in der Sekundarstufe I (collège)
nur von den besten Schülern gewählt, neben einer oder
zwei weiteren alten Sprachen (Latein oder Griechisch).
Dieses Elitedenken hat bei vielen Schülern der Sekundar-
stufe I dazu geführt, dass sie sich für Spanisch als zweite
Sprache entschieden haben, da diese Sprache als einfa-
cher und praktischer gilt. Dabei wird der Faktor, dass
Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner ist, außer
Betracht gelassen.

Die Statistiken sind alarmierend. Im Jahr 2000 lernten
weniger als einer von zehn Schülern der Sixième
(A. d. Ü.: entspricht in etwa der deutschen 6. Klasse)
Deutsch (9,4 Prozent) als erste Fremdsprache gegenüber
89,7 Prozent, die sich für Englisch entschieden. Zur sel-
ben Zeit lernten Deutsch als erste Fremdsprache:
10,1 Prozent der Schüler der 1. Klasse der Sekundarstufe
(collège), 11,9 Prozent der Schüler der Sekundarstufe der
allgemeinbildenden und Fachschulen und 3,3 Prozent der
Schüler der Sekundarstufe der berufsbildenden Schulen,
das sind 9,7 Prozent in der gesamten Sekundarstufe. Als
zweite Sprache (ab der Quatrième – A. d. Ü.: entspricht
in etwa der deutschen 8. Klasse) wählten in der gesamten
Sekundarstufe 61,4 Prozent der Schüler Spanisch gegenü-
ber 19,5 Prozent Deutsch – während 1970 die Sprachen
Spanisch und Deutsch als zweite Fremdsprache zu glei-
chen Anteilen von 36 Prozent der Schüler der Quatrième
gewählt wurden.14)

In allen Klassen der Sekundarstufen zusammen genom-
men wird Englisch als 1., 2. oder 3. Fremdsprache von
5,1 Millionen Schülern vor Spanisch mit 1,8 Millionen
gelernt. Deutsch liegt auf dem 3. Platz mit 1,1 Millionen.

Die Situation der französischen Sprache in Deutschland
stellt sich erheblich besser dar, auch wenn Englisch sich
ebenfalls vermehrt durchsetzt.

Französische und deutsche Behörden sind alarmiert.
Heute kommunizieren Franzosen und Deutsche vielfach
auf Englisch miteinander, das heißt in einer Sprache, die
in ihrem Verhältnis eine „Leihsprache“ darstellt. Die Un-
terzeichner des Elysée-Vertrages hatten 1963 diese Ent-
wicklung vorausgesehen, als sie schrieben: „Beide Regie-
rungen erkennen als wesentliche Bedeutung für die
deutsch-französische Zusammenarbeit die Kenntnis der
Sprache des jeweils anderen an. Sie werden zu diesem
Zweck Anstrengungen unternehmen, konkrete Maßnah-
men zu treffen, um die Zahl der deutschen Schüler, die
Französisch lernen und die Zahl der französischen Schü-
ler, die Deutsch lernen, zu erhöhen.“ 40 Jahre später muss
festgestellt werden, dass die erzielten Ergebnisse weit un-
ter den Erwartungen liegen. 

14) Siehe Monique Giry-Coissard: „Les langues vivantes dans le second
degré en 2000“, Informationsschrift des Ministère de l’Education na-
tionale, Nr. 00.40, Oktober 2000.
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Es gehört allerdings nicht zu den Aufgaben des DFJW,
die Schwächen eines Bildungssystems auszugleichen, das
diese Tendenz nicht aufhalten kann.

Da die Wahl der Familien für eine Sprache in erster Linie
von nützlichen Überlegungen abhängig zu sein scheint
und Englisch im Vergleich mit Deutsch oder Französisch
international viel mehr Verbreitung findet, hält es die ge-
meinsame Arbeitsgruppe für notwendig, für die Sprachen
Deutsch oder Französisch wieder einen „Wettbewerbs-
vorteil“ einzuführen: Der Sprachunterricht in der Grund-
schule soll unterstützt werden – sodass der junge
Franzose oder der junge Deutsche bei seinem Eintritt in
die Sekundarstufe I (collège) eine Sprache weiterlernen
kann, in der er sich bereits mehrere Jahre auszudrücken
gelernt hat.

Zur Kenntnis der Sprache des Nachbarlandes gehört nach
der Auffassung der Arbeitsgruppe untrennbar auch das
Verständnis für die Kultur des Nachbarn. Dieses darf sich
nicht auf klischeeartige Vorstellungen wie Baguette und
Käse oder Würstchen mit Sauerkraut beschränken. Ge-
rade die Erfahrung, wie sich die Lebensgewohnheiten in
Details von einander unterscheiden, macht das Bewusst-
sein der Gemeinsamkeit umso stärker. Diese Erfahrung
sollten Jugendliche möglichst früh machen. Austausche
aber auch gemeinsame Projekte in einem der beiden Län-
der oder an einem dritten Ort ermöglichen Erfahrungen
des interkulturellen Lernens, die Verständnis füreinander
schaffen. 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem DFJW daher, Lehren
aus den vorliegenden Feststellungen zu ziehen und sich
künftig mit aller Kraft auf folgende Punkte zu konzentrie-
ren:

– Förderung der Partnersprache in der Grundschule
durch Animation, Spiele und andere geeignete päda-
gogische Maßnahmen. Der Erfolg des spielerischen
Lernens zeigt sich insbesondere durch die Projekte
„Francemobil“ und „Deutschmobil“ der Robert-
Bosch-Stiftung (die 2004 mit dem Adenauer-de-
Gaulle-Preis ausgezeichnet wurden);

– langfristiger Lehreraustausch auf freiwilliger Basis
mit Schulen, die hierfür ein auf Dauer angelegtes Kon-
zept verfolgen;

– Austausch von Familien mit jüngeren Kindern, um
frühzeitig den Spracherwerb anzulegen;

– Entwicklung von speziellen Programmen für Kinder
(10 bis 14); 

– Schaffung von zusätzlichen Lernanreizen, durch Zusi-
cherung einer Austauschmaßnahme mit dem Nachbar-
land.

Konsequenz: Die grundlegenden Aufgaben des DFJW
sind neu und klar zu definieren. Die Sprachvermittlung
und die Motivation zum Spracherwerb müssen durchge-
hend Priorität haben.

2. Sprache als Zusatzqualifikation im 
Berufsleben

Die sich wandelnden Anforderungen beruflicher Qualifi-
kation, auch in Klein- und Mittelstandsunternehmen, er-
schweren den Jugendlichen häufig den Start ins Berufsle-
ben. Dies gilt insbesondere für Jugendliche, die keinen
gymnasialen Abschluss oder Hochschulabschluss vorwei-
sen können. An den Hauptschulen wird französisch über-
wiegend nicht unterrichtet. Das Gleiche gilt für die Be-
rufsschulen. An der Realschule wird Französisch zwar ab
der 7. Klasse fakultativ unterrichtet, hat aber im Vergleich
zu den anderen Fächern weniger Gewicht. 

Dabei arbeiten heute sowohl handwerkliche Betriebe als
auch viele Klein- und Mittelstandsunternehmen mit Part-
nerfirmen aus dem Nachbarland zusammen. Bei dieser
Zusammenarbeit ist das Beherrschen der Sprache des
Nachbarn unverzichtbar. Es geht aber auch nicht nur um
die Kenntnis der reinen Sprache, sondern auch der Unter-
nehmenskultur. Geschäftsverhandlungen laufen diesseits
und jenseits der Grenze nach unterschiedlichen Regeln
ab.

Die Arbeitsgruppe hat im Rahmen ihrer Anhörung erfah-
ren, dass jährlich in Frankreich mindestens 20 000 Stellen
aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht besetzt
werden können. Die Kenntnis der französischen bzw.
deutschen Unternehmenskultur und Sprache muss den Ju-
gendlichen bereits während der Schulzeit als klarer Be-
werbungsvorteil für ihr Berufsleben vermittelt werden.

Zwar unterstützt das Referat „Beruf und Solidarität“ des
DFJW die Jugendlichen beim Einstieg in das Berufsle-
ben, fördert die Verbindung von Berufs- und Sprachaus-
bildung, der Eingliederung benachteiligter Jugendlicher,
Erfahrungsaustausche im sozialen Bereich und die Ver-
besserung der Berufs- und Hochschulausbildung, aller-
dings ist der Teilnehmerkreis an diesen Programmen rela-
tiv gering. Wichtig wäre aus der Sicht der Mitglieder der
Arbeitsgruppe Ansätze zu verfolgen, die beispielsweise
Jugendlichen in handwerklicher Ausbildung (Frisör, Me-
chaniker etc.) einen Auslandsaufenthalt ermöglichen,
dem eine sprachliche Vorbereitung für diesen Austausch
vorangestellt ist. Problematisch hierbei ist das unter-
schiedliche Ausbildungssystem in Deutschland und
Frankreich. Es müssen aber Wege gefunden werden, die-
ses eher bürokratische Hindernis zu überwinden. Erste
Erfolge in diesem Bereich sind mit der Einführung des
Euro-Passes erzielt worden, die es auszubauen gilt.

Sowohl Wirtschaft als auch Verbände nehmen die Kennt-
nis der jeweiligen Sprache des Nachbarlandes zunehmend
in die Bewerbungsprofile auf und bewerten sie ebenso
wie Auslandsaufenthalte als besondere Qualifikation für
eine Einstellung. Dies muss den Jugendlichen als Anreiz
für das langfristige Lernen der Sprache, des Partnerlandes
vermittelt werden.

Konsequenz: Das DFJW hat auch die Aufgabe, die Ju-
gendlichen auf das Berufsleben vorzubereiten. Mit der
Wirtschaft und ihren Verbänden kofinanzierte und organi-
sierte Maßnahmen sollen die Berufschancen der Jugend-
lichen, auch in handwerklichen Berufen, verbessern.
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3. Der Modellcharakter der deutsch-
französischen Beziehungen in 
einem erweiterten Europa

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass das DJFW
verstärkt den Jugendlichen die Bedeutung der europäi-
schen Einigung und deren Beitrag für die Verständigung
der Völker Europas nahe bringen soll. Dabei spielt die
Geschichte der deutsch-französischen Versöhnung eine
besondere Rolle. Zwar ist der Versöhnungsgedanke für
die Jugendlichen von heute nicht mehr aktuell, da die
deutsch-französische Freundschaft für sie zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden ist. 

Die Entstehung dieser Freundschaft im geschichtlichen
Kontext ist und bleibt aber eine Erfolgsgeschichte, die als
Modell für die Versöhnung heute zerstrittener Völker he-
rangezogen werden kann. Dem Deutsch-Französischen
Jugendwerk ist es gelungen, die jungen Generationen bei-
der Länder zu erreichen und das Interesse am jeweiligen
Nachbarn jenseits des Rheins zu wecken. Aus diesen Er-
fahrungen erwächst die Erkenntnis, dass ein bleibender
Erfolg der Verständigung in Europa zwingend die Einbe-
ziehung der Kultur und des Alltags der Nachbarn voraus-
setzt.

Damit dies der gesamten Europäischen Union zugute
kommt, darf die deutsch-französische Freundschaft nicht
exklusiv sein, sondern muss die anderen Völker Europas
mit einbeziehen. Die tri- bzw. multinationalen Projekte
des Deutsch-Französischen Jugendwerkes sollten ausge-
baut werden, denn sie spiegeln die kulturelle Vielfalt Eu-
ropas wider und fördern so das Verständnis auch für die
neuen Mitglieder der Gemeinschaft. Diese Verstärkung
dieses Aufgabenbereichs sollte bei der Überarbeitung des
Abkommens von 1963 deutlich hervorgehoben werden.

Die deutsch-französischen Initiativen zielen auf die Schaf-
fung einer europäischen Öffentlichkeit im Bereich der
Medien und der europaweiten Förderung der Kenntnisse
der deutschen und französischen Sprache ab. In diesem
Kontext sollte insbesondere die Entwicklung von Pilot-
projekten des Deutsch-Französischen Jugendwerkes un-
terstützt werden und die Verbreitung erfolgreicher Mo-
delle sichergestellt werden. Dabei muss überprüft werden,
ob angesichts der Erweiterung der EU die haushaltsrecht-
liche Begrenzung der Mittel für Drittländerprojekte auf
5 Prozent beschränkt bleiben sollte oder nicht der Anteil
der Programme zur Verständigung mit den osteuropäi-
schen Ländern und auch dem Magrebstaaten erhöht wer-
den muss.

Konsequenz: Der Modellcharakter der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft sollte als Motor der europäischen
Integration auch für Krisenregionen herangezogen wer-
den. Unter Wahrung der Erinnerung an die Geschichte der
Versöhnung beider Staaten soll durch verstärkte tri- bzw.
multinationale Projekte das Bewusstsein einer europäi-
schen Identität gefördert werden.

4. Ziviles Engagement deutscher und 
französischer Jugendlicher 

Die Abgeordneten der Arbeitsgruppe sind überzeugt, dass
eine Zusammenarbeit deutscher und französischer Ju-

gendlicher in Bereichen des zivilen Engagements das
Verständnis und die Bindung untereinander fördern. Häu-
fig finden die angebotenen Beteiligungsformen für Ju-
gendliche an Programmen der Jugendarbeit nicht deren
Interesse. Eine „Proforma“-Beteiligung Jugendlicher bei-
spielsweise bei Konferenzen hat regelmäßig keine posi-
tive Wirkung auf die Motivation der Jugendlichen zur Zu-
sammenarbeit.

Daher sollen Pilotprojekte des zivilen Engagements wie
z. B. der Entwicklungshilfe, aber auch Ad-hoc-Hilfen bei
Naturkatastrophen (Hochwasser) unterstützt werden. Bei
derartigen Projekten des persönlichen Einsatzes können
die Jugendlichen ihre individuellen Interessen einbringen
und gegenseitig austauschen. 

Der zweite DFJW-Orientierungsbericht „Sprachen und
Staatsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2003 und 2005
streift die Themen wie „jetzt“, „jeweils Jugendkulturen“,
„das DFJW als Vorbild für neue politische Aktionsfor-
men“, „Bürger des 21. Jahrhunderts“ und „einheitlicher
Staat Europa unter der Dominanz der amerikanischen
Kultur“. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme der Notwen-
digkeit einer in „solidarischen Pädagogik und der Mobili-
sierung“ von Jugendlichen gegen jede Form der Diskri-
minierung. Im o. g. Bericht bekräftigt das DFJW den
Willen, eine Beratungsfunktion gegenüber Kulturen zu
übernehmen, die sich international öffnen wollen oder die
schwere innere ideologische Konflikte zu bewältigen ha-
ben und intra- sowie interkulturelle in den Zivilgesell-
schaften verankern müssen. Der Bericht unterstreicht
aber auch, dass das Deutsch-Französische Jugendwerk
noch viel Zeit benötigt, um aus Franzosen und Deutschen
Bürger Europas, Motoren oder Säulen der europäischen
Einigung und Botschafter einer weltweiten und solidari-
schen Gemeinschaft mit kultureller Vielfalt zu machen.
Das sind von der Arbeitsgruppe anerkannte sehr positive
Ansätze, die bisher jedoch noch nicht hinreichend umge-
setzt wurden.

Die Anhörungen haben ergeben, dass solche Projekte ins-
besondere benachteiligten und arbeitslosen Jugendlichen
neue Perspektiven eröffnen. Jugendliche aus gesellschaft-
lich schwächeren Schichten und aus Migrationsfamilien
haben häufig Probleme, sich in gemeinschaftliche Pro-
jekte mit anderen einzubringen. Insofern bedürfen die
Projekte des interkulturellen Lernens einer besonders in-
tensiven aber auch gleichzeitig sensiblen Betreuung, die
durch qualifizierte Partner vor Ort gewährleistet sein
muss.

Das DFJW sollte nach Ansicht der Abgeordneten den Ju-
gendlichen auch ein Forum bieten, sich in aktuelle gesell-
schaftspolitische Debatten einzubringen. Jugendliche ha-
ben häufig eine ausgeprägte Meinung zu bestimmten
gesellschaftspolitischen Problemen wie beispielsweise
der Generationengerechtigkeit oder den Dialog der Kultu-
ren, aber selten eine Möglichkeit, diese Meinung qualifi-
ziert äußern zu können. Das DFJW könnte diesen Jugend-
lichen entweder auf ihrer Internetseite einen
regelmäßigen Chat-Bereich einrichten und die Ergebnisse
des zeitlich begrenzten Chat veröffentlichen oder auf der
Internetseite des DFJW selbst hinterlegen. Insgesamt ist
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zu unterstreichen, dass bei gemeinschaftlichem zivilen
Engagement deutscher und französischer Jugendlicher
dauerhafte Verbindungen entstehen, die auch im späteren
Berufsleben wertvolle Kontakte garantieren.

Konsequenz: Das gesellschaftliche Engagement der Ju-
gendlichen soll durch gemeinsame Foren und Projekte
der Zusammenarbeit gefördert werden.

5. Entwicklung von präzisen und langfristig 
angelegten Aufgabenschwerpunkten

Die Arbeitsgruppe spricht sich für eine grundlegende Än-
derung der Strategie des DFJW aus. Nach Ansicht der
Abgeordneten darf sich das DFJW nicht darauf beschrän-
ken, reiner Programm- und Teilnehmerzahlen zu veröf-
fentlichen. Es muss sich neue Prioritäten setzen und sich
verstärkt für nachhaltige Programme einsetzen.

Der zweite DFJW-Orientierungsbericht legt für den Zeit-
raum von 2003 bis 2005 vielfältige Arbeitsfelder fest. Er
enthält allerdings keine messbaren Referenzindikatoren
und Ziele. Auch fehlt es an der Evaluation der durchge-
führten Projekte. Die vom DJFW erstellten Studien und
Berichte über die eigene Tätigkeit geben Auskunft über
unterschiedliche Einschätzungen und Erfahrungen im in-
terkulturellen Austausch sowie die besonderen Schwie-
rigkeiten mit verschiedenen Bildungssystemen und Le-
bensgewohnheiten. Auch die unterschiedliche Art der
Vergangenheitsbewältigung und der Herstellung kulturel-
ler oder historischer Bezüge werden in den Unterlagen
des DFJW reflektiert. Jedoch beschränkt sich der pädago-
gische Ansatz häufig darauf, den Jugendlichen zu vermit-
teln, dass das Bewusstsein ihrer Unterschiedlichkeit als
Ziel eines Programms ausreiche. 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe teilt diese Analyse nicht
und ist der Auffassung, dass eine Bewusstseinsbildung
der kulturellen Unterschiede durch einmalige Begegnun-
gen ohne Fortsetzung oder einem einzigen Besuch in ei-
nem bayerischen oder Marseiller Restaurant nicht aus-
reicht, um tatsächliche kulturelle Unterschiede fühlbar zu
machen.

Das Deutsch-Französische Jugendwerk erforscht die
Nachhaltigkeit seiner Programme oder die von ihm sub-
ventionierten Maßnahmen wenig. Der Frage, ob ein Pro-
gramm oder eine Begegnung geeignet ist, in einem dauer-
haften Austausch zu münden, der künftig direkte
Kontakte zwischen Menschen oder Institutionen gewähr-
leistet, wird nicht hinreichend nachgegangen. Die letzten
Jahre sind im Gegenteil durch eine Politik der Ereignis-
kommunikation gekennzeichnet, die auf der Durchfüh-
rung großer Veranstaltungen oder Events (Europäisches
Jugendfestival auf der Loreley, Rallye Paris-Berlin,
Loveparade und der DJ-Contest Paris-Berlin) beruht. 

Nach Abschluss der Anhörung erscheint jedoch der Nut-
zen an der Durchführung oder Beteiligung solcher Groß-
veranstaltungen zweifelhaft. Teilweise war den Teilneh-
mern dieser Veranstaltungen gar nicht bekannt, dass das
Deutsch-Französische Jugendwerk zumindest als Geldge-
ber an der Veranstaltung beteiligt war. Weiterhin ist es
fragwürdig, ob zwischen dem Steigenlassen eines Heiß-

luftballons oder einem Konzert mit englischsprachiger
Musik eine Verbindung zur gemeinsamen deutsch-franzö-
sischen Identität hergestellt werden kann.

Durch die Organisation dieser Maßnahmen sind Finanzie-
rungslücken zwischen den veranlagten Kosten und den
realen Ausgaben entstanden, die im Rechnungsprüfungs-
bericht des Geschäftsjahres 2002 (Seite 26) als inakzepta-
bel bezeichnet werden: Die Mehrausgaben lagen bei
54,6 Prozent der vorab geplanten Kosten für die Lovepa-
rade, bei 81,4 Prozent für das Jugendfestival, bei
112,1 Prozent (ohne Sponsoreneinnahmen) für die Rallye
Paris-Berlin und bei 131,7 Prozent für den DJ-Contest.

Eindrucksvolle Statistiken zu Programm- und Teilneh-
merzahlen täuschen über die rückläufige Bedeutung hin-
weg. Die Arbeitsgruppe empfiehlt daher eine rasche
Rückbesinnung des DJFW auf seine Hauptaufgaben der
Kulturvermittlung und eine nur begrenzte Beteiligung an
Veranstaltungen solcher Art.

Statt den Schwerpunkt auf rein quantitative Aspekte zu
legen, sollten die Aktivitäten mit dauerhaften Kontakten
vorrangig gefördert werden. Dies gilt insbesondere für
Individualaustausche im Rahmen von Familien, Schul-
und Städtepartnerschaften oder Berufsausbildungen.
Auch wenn diese Aktivitäten im Hinblick auf Ihre Umset-
zung mit weitaus größerem Aufwand verbunden sind als
die kurzen Gruppenprogramme, und auch die Einzelkos-
ten sehr viel höher liegen, garantieren sie ein dauerhaftes
Interesse für das Partnerland, da sie tatsächlich Kultur
und Sprache vermitteln.

Die Anhörungen haben ergeben, dass im externen Be-
reich die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen
kontinuierlich verbessert wird. Der Informationsfluss
zwischen den Partnern und dem DFJW für die Organisa-
tion und den konkreten Programmablauf funktioniert häu-
fig reibungsfrei. Allerdings werden auch hier teilweise
Projekte nur einmalig durchgeführt und über deren Abset-
zung oder Fortführung nicht mit der Partnerorganisation
gesprochen. Außerdem sollte das Bezuschussungsverfah-
ren zugunsten von kleineren Partnerorganisationen ver-
bessert werden. Wenn die Zahlung der Zuschussmittel
erst nach Abschluss der Veranstaltung erfolgt, müssen die
kleinen Veranstalter aus eigenen Mitteln in Vorleistung
treten, was die Durchführung der Gesamtveranstaltung
infrage stellen kann.

Das DJFW sollte im Übrigen regelmäßig eine interne
Evaluation seiner Aktivitäten vornehmen. Durch Teilneh-
merbefragungen und Nachkontakte lässt sich die Nach-
haltigkeit der einzelnen Projekte feststellen. Die Erkennt-
nisse dieser Bewertung müssen in die Entscheidung über
die Fortführung und Weiterentwicklung der Programme
einfließen.

Konsequenz: Programme, die nachhaltige Kontakte ge-
währleisten und damit Garanten für einen ständigen und
intensiven Austausch sind, müssen Vorrang haben. Dazu
sind Kriterien und Verfahren für eine regelmäßige Bewer-
tung der durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf
ihre langfristige Wirkung bei den Teilnehmern zu schaf-
fen.
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B. Modernisierung der Strukturen

1. Rolle und Gestaltungsmöglichkeiten des 
Generalsekretärs und seines Stellvertreters

Der Generalsekretär und sein Stellvertreter werden heute
unabhängig voneinander und nach dem Rotationsprinzip
für fünf Jahre ernannt. Dieses Vorgehen stellt weder die
Kontinuität der Arbeit des amtierenden Tandems noch die
gegenseitige Ergänzung der Visionen, Kompetenzen und
Erfahrungen beim künftigen Tandem sicher.

Daher regte die Arbeitsgruppe eine Revision des derzeiti-
gen Ernennungsverfahrens an. Beide Persönlichkeiten
sollten nach gegenseitiger Abstimmung und Diskussion
auf gemeinsamen Beschluss der beiden Regierung gleich-
zeitig im Anschluss an ein förmliches Unterrichtungs-
und Verhandlungsverfahren ernannt werden.

Auch eine zeitversetzte Ernennung des Generalsekretärs
und seines Stellvertreters zur Wahrung einer möglichst
großen Kontinuität wurde im Rahmen der Anhörung dis-
kutiert.

Die Arbeitsgruppe hält es ferner für wünschenswert, eine
klare Aufgabenteilung zwischen dem Generalsekretär
und seinem Stellvertreter festzulegen. Die Bestimmungen
des Abkommens vom 25. November 1983 über den Auf-
gabenbereich des stellvertretenden Generalsekretärs sind
sehr unpräzise und beschränken seine Zuständigkeiten al-
lein auf die Vertretung des Generalsekretärs und die Be-
reiche, die dieser seinem Stellvertreter nach seinem Er-
messen überträgt. Die gegenwärtige Situation, in der der
stellvertretende Generalsekretär nur in den Grenzen der
ihm übertragenen Machtbefugnisse tätig werden kann, ist
unvereinbar mit der Legitimität, die ihm als stellvertre-
tender Generalsekretär aus der Ernennung durch die Re-
gierungen zusteht. Um zu verhindern, dass der Generalse-
kretär alle Zuständigkeiten nach innen und außen auf sich
vereint, vertritt die Arbeitsgruppe die Auffassung, den
Verantwortungsbereich des stellvertretenden Generalse-
kretärs förmlich festzulegen. Bei der Überarbeitung des
Abkommens sollte eine Aufgabenteilung zwischen bei-
den Amtsträgern in der Weise festgelegt werden, dass je-
der einen eigenen Zuständigkeitsbereich erhält.

Verschiedene Lösungen sind in diesem Zusammenhang
denkbar. Zunächst könnte man eine feste Aufgabenvertei-
lung vorsehen und die Regierungen verpflichten, entspre-
chend der Aufgabenverteilung die Persönlichkeiten für
die Ernennung der Positionen auszuwählen. Denkbar
wäre aber auch eine feste Aufgabenverteilung nach den
persönlichen Qualifikationen und Schwerpunkten der je-
weiligen Persönlichkeiten. Das neue Tandem ist in die-
sem Fall zu verpflichten, zu Beginn der Amtszeit eine
feste Aufgabenverteilung zu vereinbaren und diese dem
Verwaltungsrat bekannt zu geben.

In jedem Fall ist eine klare Aufgabenverteilung sowohl
für die Repräsentation des DFJW nach außen und gegen-
über den Partnervereinigungen als auch für die Führung
des Personals nach innen zwingend notwendig. Ein indi-
rekter Vorteil dieser konkreten Aufgabenverteilung ist es,
dass die Funktionen der Koordinatoren überflüssig wer-

den. Diese waren geschaffen worden, um Schwierigkei-
ten im Zusammenhang mit fehlenden Kontakten zwi-
schen den verschiedenen Dienststellen des DJFW aus
dem Wege zu räumen. Da es sich bei diesen beiden Stel-
len um hoch bezahlte Stellen handelt und die Personal-
kosten des DJFW mit fast 25 Prozent des Gesamthaus-
halts im Vergleich zu anderen Institutionen extrem hoch
sind, macht es Sinn, gerade bei diesen beiden Stellen für
eine Einsparung zu sorgen. Es wäre hingegen sinnvoll, ei-
nen Verwaltungsleiter zu ernennen, der die interne Ar-
beitsweise des DFJW leitet und überwacht (Haushalt,
Finanzen, Investitionen, Personalführung).

Konsequenz: Im Interesse der Kontinuität der Arbeit des
DFJW ist das Verfahren zur Ernennung der Generalsekre-
täre und seiner Stellvertreter zu überdenken.

2. Neustrukturierung des Kuratoriums

Die gemeinsame Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass
das Kuratorium des DJFW in seiner gegenwärtigen Struk-
tur nicht mehr den Anforderungen einer modernen und
effizienten Verwaltung entspricht.

Zum einen ist die Mitgliederzahl dieses Gremiums (30)
im Verhältnis zur Gesamtzahl des Personals des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (70) sehr hoch. Zum anderen
sind aufgrund seiner Zusammensetzung Interessenskon-
flikte angelegt, die nicht verhindert werden können. In
modernen Strukturen ist es nicht mehr üblich, Zuwen-
dungsempfänger, das heißt, Vertreter von Institutionen,
die unmittelbar von der Maßnahme profitieren, an der
Entscheidung zur Verteilung der Mittel zu beteiligen. Um
mehr Transparenz der Entscheidungsabläufe zu schaffen,
gleichzeitig aber auch ein flexibleres und verkleinertes
Gremium einzurichten, in dem die Vertreter beider Regie-
rungen ihrem politischen Auftrag gerecht werden können,
schlägt die Arbeitsgruppe die Einsetzung eines Fachbei-
rats vor, der neben dem bisherigen Kuratorium steht.

Das bisherige Kuratorium sollte in Verwaltungsrat umbe-
nannt und verkleinert werden. Aufgrund der besonderen
Bedeutung der bilateralen Beziehung für beide Staaten ist
die Arbeitsgruppe der Ansicht, dass der Bundestag und
die Nationalversammlung über die Tätigkeit des DJFW
unterrichtet und an der Festlegung seiner strategischen
Leitlinien beteiligt werden müssen. Daher sollten dem
verkleinerten Verwaltungsrat je zwei Vertreter beider Par-
lamente angehören. Darüber hinaus muss die Regierung
qualifiziert vertreten sein, aber gleichzeitig der Charakter
einer regierungsfernen Institution gewahrt bleiben. Denk-
bar wäre auch in den Verwaltungsrat namhafte Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft zu
berufen, die sich im deutsch-französischen Verhältnis
verdient gemacht haben. Im Abkommen muss festge-
schrieben werden, dass der Verwaltungsrat die bisherigen
strategischen und geschäftsführenden Entscheidungsbe-
fugnisse des Kuratoriums übernimmt.

Neben dem Verwaltungsrat soll ein Fachbeirat eingerich-
tet werden, in dem die fachliche Kompetenz zur program-
matischen Ausrichtung des DFJW versammelt sein soll.
Dazu müssen Vertreter der Verbände, die vom DFJW
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unterstützt werden, Vertreter der Partner des DJFW im
Bereich der deutsch-französischen Beziehungen (Bil-
dungseinrichtungen, Stiftungen, Sponsoren usw.) berufen
werden. Ein Rotationsverfahren soll gewährleisten, dass
sich die Zusammensetzung in festgelegten Intervallen
verändert. Damit soll eine größere Zahl von Verbands-
und Interessenvertretern in die Arbeit des DFJW einge-
bunden werden. Zugleich kann so einer Erstarrung der
Strukturen vorgebeugt werden. Der Fachbeirat sollte den
Namen „Kuratorium“ tragen, um so für eine sprachliche
Gleichheit der Begriffe in französischer und deutscher
Fassung zu sorgen. Er steht unter der Leitung des Gene-
ralsekretärs und des stellvertretenden Generalsekretärs.
Aufgabe des neuen Kuratoriums ist es, den Verwaltungs-
rat zu unterstützen, in dem es ihm Stellungnahmen zur
Ausrichtung, zur Zielsetzung und zu den geplanten Maß-
nahmen des DFJW übermittelt. Dieses Gremium ist zu-
ständig für die Bewertung der Qualität und der Bedeutung
der neuen Projekte. Es gewährleistet die Übereinstim-
mung mit den von beiden Regierungen und dem Verwal-
tungsrat definierten Prioritäten und garantiert ihre Verein-
barkeit mit den laufenden Projekten des DFJW. Die
Ergebnisse der Beurteilung werden in einer Stellung-
nahme an den Verwaltungsrat zusammengefasst.

Diese Lösung hat den Vorteil einer klaren Trennung zwi-
schen Finanzentscheidungen und Projektbeurteilungen.
Außerdem sollte die Möglichkeit vorgesehen werden,
dass außerhalb des sechsmonatigen Sitzungsrhythmus auf
Initiative des Generalsekretärs und seines Stellvertreters
außerordentliche Sitzungen des Verwaltungsrats herbei-
geführt werden können, damit keine Blockade des gesam-
ten Deutsch-Französischen Jugendwerks eintreten kann.

Konsequenz: Das bisherige Kuratorium des DFJW muss
neu strukturiert und verkleinert werden. Der neu entste-
hende Verwaltungsrat (Conseil d’Administration) legt die
strategischen Leitlinien für die Politik des DFJW fest. Die
Vertretung der Partner des DFJW erfolgt durch ein neu zu
schaffendes Kuratorium (Conseil d’Orientation).

3. Status einer internationalen Organisation 
und Personalstatut des DJFW

Die wohl schwierigste Reform bezieht sich auf die Über-
arbeitung des Abkommens der Regierungen zum
Deutsch-Französischen Jugendwerk von 1963. Das vom
Versöhnungsgedanken getragene Abkommen entspricht
nicht mehr der immer enger und selbstverständlicher ge-
wordener Kooperation. Dies fängt bereits bei der Satzung
des DJFW an. Der Gedankenaustausch der Arbeitsgruppe
mit zahlreichen Gesprächspartnern hat gezeigt, dass die
Satzung des DJFW in der Form einer internationalen Or-
ganisation, die 1963 geeignet war, im Laufe der Zeit zu
einem Element der Erstarrung, ja sogar zu einem Hinder-
nis, geworden ist.

Die gewählte Form der internationalen Organisation, die
in einer Satzung niedergelegt ist, scheint nicht mehr der
heutigen Praxis der deutsch-französischen Zusammenar-
beit in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft
zu entsprechen. Jüngere deutsch-französische Einrichtun-
gen, wie die deutsch-französische Hochschule in Saarbrü-

cken, haben andere Institutionsformen genutzt. Dabei ist
allerdings zu bedenken, dass die deutsch-französische
Hochschule keinen Sitz in beiden Ländern hat. Eher ver-
gleichbar ist das Deutsch-Polnische Jugendwerk, das mit
seinem Sitz in Warschau und Potsdam eine vergleichbare
Problematik zu bewältigen hatte.

Nach Artikel 3 des Abkommens von 1963 in der Fassung
vom 25. November 1983 besitzt das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk Rechtspersönlichkeit und ist in Ge-
schäftsführung und Verwaltung autonom. Da sich das Ju-
gendwerk auf ein bilaterales Abkommen gegründet hat,
erhielt es den Status einer internationalen Organisation im
Sinne des allgemeinen Völkerrechts.

Ziel der Reform soll es nicht sein, das DJFW unter Verän-
derung seiner Organisationsform finanziell zu belasten.
Eine Belastung könnte sich ergeben, wenn der Status der
internationalen Organisation durch einen nationalen Sta-
tus abgelöst wurde und damit auch die steuerlichen Ver-
günstigungen und fiskalen Erleichterungen wegfielen.
Gerade im Hinblick auf den Umzug des DJFW nach
Montreuil sollte eine solche Lösung verhindert werden.
Es stellt sich aber die Frage, ob das dringend zu überar-
beitende Personalstatut losgelöst von einer Reform der
Organisationsform des DFJW überarbeitet werden kann.

Das Abkommen sieht vor, dass das Personalstatut sowie
das System und die Höhe der verschiedenen, dem Perso-
nal gewährten Zulagen und Zusatzleistungen vom Kura-
torium nach vorheriger Genehmigung durch die zuständi-
gen nationalen Verwaltungsbehörden festgelegt wird. Die
Rechte und Pflichten des Personals wurden zum 1. Januar
1964 in einem eigenen Statut festgelegt. Das Personalsta-
tut wurde nach den Personalbestimmungen der OECD
entworfen, ist aber ein Personalstatut sui generis. Die Ko-
dierung der Vorschriften für die Personalbetreuung sind
damit in einer Zeit entstanden, in der in der öffentlichen
Verwaltung Mittel grundsätzlich vorhanden waren und es
an qualifiziertem Personal mangelte.

Insofern entsprach das Personalstatut in dieser Zeit den
Bestimungen anderer internationaler Institutionen. Da es
sich bei den Regeln allerdings weder um Regeln des deut-
schen noch um Regeln des französischen Rechts handelt,
sind die Reformen der nationalen Bestimmungen spurlos
am Statut des Deutsch-Französischen Jugendwerks vo-
rübergegangen. Zwingend notwendige Einschnitte, die in
öffentlichen Verwaltungen aufgrund der veränderten
Haushaltslage und auch Arbeitsmarktsituationen einge-
führt wurden, haben bei Aktualisierung des Statuts zur
Bewertung der Stellen keinen Eingang gefunden. Auch
moderne Besoldungselemente, wie sie die Dienstrechtsre-
form von 1997 in die öffentliche Verwaltung Deutsch-
lands eingebracht hat, wurden im Deutsch-Französischen
Jugendwerk bisher nicht genutzt.

Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Eingangsgehälter
für neu eingestelltes Personal im Vergleich zum öffentli-
chen Dienst in Deutschland und in Frankreich wesentlich
höher sind. Mitarbeiter nationaler Institutionen mit ver-
gleichbarem Aufgabenbereich und vergleichbarer Quali-
fikation erhalten wesentlich weniger Besoldung. Hinzu
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kommt, dass ein Besoldungsstufenmodell eine automati-
sche Höhergruppierung jedes Jahr vorsieht. Diese Höher-
gruppierung ist nicht an besondere Leistungen oder Beur-
teilungen gebunden. Im Vergleich dazu wurde in der
öffentlichen Verwaltung des Bundes durch die Dienst-
rechtsreform 1997 ein gestrecktes Besoldungsstufenmo-
dell (zwei bis vier Jahre) eingeführt. In einigen Institu-
tionen der französischen Verwaltung können die
Zeiträume noch länger sein. Hinzu kommen zahlreiche
Zulagen, die teilweise ohne zeitliche Begrenzung (Aus-
landszulage) und unabhängig von der persönlichen Situa-
tion gezahlt werden. Auch die Urlaubsregelung bzw. die
Bestimmungen zur Arbeitsbefreiung im Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerk lassen sich nicht mit den jeweiligen
nationalen Regelungen vergleichen. Neben den normalen
Urlaubstagen können im Rahmen der Zeiterfassung
24 zusätzliche Tage (in der deutschen Verwaltung zwölf)
gewährt werden. Hinzu kommen freie Tage beispiels-
weise zwischen Weihnachten und Neujahr, die nationalen
Feiertage beider Länder sowie zusätzliche Tage zur Erho-
lung nach der Durchführung von Dienstreisen oder Son-
derveranstaltungen, die nicht auf den Urlaub angerechnet
werden.

Ein derart großzügiges Personalstatut ist ein Hindernis für
jede Art von Mobilität. Die Mitarbeiter haben keine Moti-
vation, eine Karriere außerhalb des DFJW anzustreben.
Der fehlende Austausch auch mit nationalen Behörden
verhindert darüber hinaus eine Erneuerung des Personal-
körpers insgesamt.

Um eine gemischtere Altersstruktur zu erhalten und auch
neue Erfahrungen und unterschiedliche berufliche Werde-
gänge in der Verwaltung des DJFW zu erreichen, befür-
wortet die Arbeitsgruppe die verstärkte Abordnung von
Beschäftigten der Bundes- und Zentralverwaltungen.
Neben dem Erreichen der Flexibilität und den Erleichte-
rungen in finanzieller Sicht hätte diese Lösung insbeson-
dere auch den Vorteil, dass zeitlich begrenzt Fachkräfte in
Finanz-, Haushalts- und Personalfragen die Modernisie-
rung des DJFW unterstützen können.

Die Arbeitsgruppe spricht sich insgesamt dafür aus, das
Personalstatut zu überarbeiten. Die zahlreichen Ausnah-
mebestimmungen zum nationalen Recht sind nicht mehr
zeitgemäß. Die Anpassung an nationale Bestimmungen
(BAT) ermöglicht eine moderne und flexible Personalpo-
litik. Zur Prüfung, wie der Übergang der jetzigen Arbeits-
verträge in ein neues Personalstatut integriert werden
kann, regt die Arbeitsgruppe ein juristisches Gutachten
der Dienste der Ministerien zu dieser Problematik an.

Konsequenz: Der Status einer internationalen Organisa-
tion für das DFJW sollte durch eine zwischenstaatliche
Organisationsform abgelöst werden.

Die Personalpolitik des DFJW muss transparenter und
flexibler gestaltet werden. Das Personalstatut muss im
Hinblick auf seine Bestimmungen und das Besoldungs-
system in eine Regelung umgewandelt werden, die dem
der Beamten der französischen Zentralverwaltung oder
dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) vergleichbar
ist.

4. Berücksichtigung der allgemeinen 
Haushaltsgrundsätze

Die Anhörungen, die von der Arbeitsgruppe durchgeführt
wurden, haben einige interne Fehlfunktionen des DJFW
deutlich gemacht. Beispielsweise sind bei der Erteilung
von Aufträgen an Externe die öffentlichen Vergaberege-
lungen nicht oder nicht hinreichend beachtet worden.
Auch größere Auftragsvolumen wurden an einzelne An-
bieter vergeben, ohne dass die Leistung zuvor öffentlich
bekannt gegeben wurde oder auch nur von einer begrenz-
ten Anbieterzahl Angebote eingeholt wurden. Dadurch ist
der Haushalt des DJFW teilweise erheblich belastet wor-
den.

Wie bereits ausgeführt ist auch bei der Durchführung von
Veranstaltungen der vorab festgesetzte Kostenansatz teil-
weise von mehr als 120 Prozent überschritten worden.
Eine derartige Verwendung öffentlicher Gelder entspricht
nicht den Haushaltsgrundsätzen von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit. Auch ist insgesamt der Kostenanteil der
Personalkosten von 25 Prozent zu hoch. Dies hängt mit
der dargelegten hohen Besoldung der Beschäftigten zu-
sammen. Ergebnis ist, dass teilweise vakante Stellen nicht
besetzt werden können, da die bestehenden Personalkos-
ten die Deckelung der 25 Prozent bereits ausfüllen.

Als sehr belastend für den Haushalt des DJFW haben sich
auch die im Personalstatut festgelegten Erstattungsregeln
für Reisekosten erwiesen. Durch die hohen Erstattungs-
pauschalen, teilweise um 300 Prozent höher als die natio-
nalen Erstattungspauschalen, sind die Dienstreisen der
Beschäftigten des Deutsch-Französischen Jugendwerks
zu einem erheblichen Kostenfaktor angewachsen. Bei den
Anhörungen wurde sogar der Terminus der „Verdienstrei-
sen“ zitiert. Da die Pauschalen ohne Nachweis der ver-
auslagten Kosten erstattet werden, ergibt sich in der Tat
durch Dienstreisen eine weitere „Verdienstmöglichkeit“
für die Beschäftigten. Auch hier ist das Abweichen von
den nationalen Bestimmungen nicht mehr zu rechtferti-
gen.

Nach dem deutschen Bundesreisekostengesetz werden
die Reisekosten grundsätzlich nur gegen Nachweis der
verauslagten Kosten erstattet. Lediglich für die Verkösti-
gung ist eine Pauschale in Form des Tagegelds vorgese-
hen (20 Euro im Inland, 35 Euro in Frankreich). Werden
Übernachtungskosten ohne Nachweis geltend gemacht,
sind für Übernachtungen während einer Dienstreise im
Inland 20 Euro und in Frankreich ca. 30 Euro zu erstatten.
Die Arbeitsgruppe spricht sich dringend dafür aus, die
Bestimmungen für Reisekostenerstattung den nationalen
Bestimmungen anzupassen und grundsätzlich eine Erstat-
tung von Reisekosten nur noch gegen Nachweis durchzu-
führen.

Im Rechnungsprüfungsbericht des Geschäftsjahres 2000
sind darüber hinaus zwei Interessenkonflikte aufgeführt
(private Aktivität eines Verantwortlichen und Subven-
tionierung einer von Verwandten geleiteten Institution),
die den Vertreter des französischen Finanzministeriums
dazu veranlasst haben, sich bei der Abstimmung zur Ent-
lastung des Kuratoriums für die Geschäftsjahres 2000 und
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2001 der Stimme zu enthalten. Solche Vorgänge müssen
grundsätzlich vermieden werden und Konsequenzen nach
sich ziehen. Die Ergebnisse der jährlichen Prüfung durch
die Rechnungshöfe (Artikel 9 Abs. 2 des Abkommens)
müssen bei der Führung der Geschäfte berücksichtigt
werden. Eine Entlastung des Generalsekretärs hinsicht-
lich der Ausführung des Haushaltsplans wird vom Ver-
waltungsrat nur noch erteilt, wenn die Empfehlungen der
Rechnungsprüfer vom Vorjahr bei der Geschäftsführung
berücksichtigt worden sind.

Darüber hinaus sind die modernen Steuerungselemente
der Kosten-Leistungs-Rechnung in allen nationalen öf-
fentlichen Verwaltungen seit Jahren integriert. Derartige
Steuerungselemente müssen auch bei der Modernisierung
der Verwaltung des Deutsch-Französischen Jugendwerks
eingesetzt werden und dauerhaft die Einhaltung der
Grundsätze gewährleisten.

Konsequenz: Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze für
eine wirtschaftliche und sparsame  Verwendung öffent-
licher Gelder sowie moderne Steuerungsinstrumente sind
beim DFJW konsequent anzuwenden.

5. Angemessene Finanzierung der neuen 
Aufgaben

Seit 1963 sind die Regierungsbeiträge gleich geblieben
und haben sich damit im Hinblick auf ihre Kaufkraft stän-
dig verringert. Ingesamt hat sich die Kaufkraft von 1963
bis heute um mehr als 60 Prozent verringert. Damit
konnte bereits für die bestehenden Projekte immer weni-
ger finanzielle Unterstützung durch das DFJW gewährt
werden. Hinzu kommt, dass bei Austauschprogrammen,
der pro Teilnehmer gewährte Betrag erheblich abgesenkt
wurde, sodass heute ein Schüler, der an einem Schüler-
austausch mit dem Nachbarland teilnimmt, nur noch ei-
nen Bruchteil der Unterstützung durch das DFJW erfährt,
wie ein Schüler 1963.

Durch die vorgeschlagenen Reformen der Arbeitsgruppe
werden einige Mittel frei. Durch Effizienzsteigerung und
Senkung der Kosten bei bestimmten Maßnahmen ohne
nachhaltige Wirkung können Mittel erwirtschaftet wer-
den. Insbesondere bei den Großevents muss die Ausga-
benpolitik verändert werden. Diese Veranstaltungen sind
regelmäßig mehr als 100 Prozent teurer geworden als ge-
plant, haben aber den Bekanntheitsgrad des DFJW nicht
wesentlich erhöht. Im Bereich der Verwaltung (Reisen,
Ausschreibungen, Personal) werden vorhandene Mittel
nicht immer sparsam und nach den Grundsätzen der na-
tionalen Verwaltungen eingesetzt. Auch hier sind Ein-
sparpotenziale vorhanden. Diese allein reichen aber vo-
raussichtlich nicht aus, um die Konzentration auf die
neuen Projekte zu finanzieren.

Die Intensivierung der Sprachinitiativen erfordert gezielte
Einzelförderungen und Maßnahmen, die längerfristig an-
gelegt sind. Insbesondere der begrüßenswerte Vorschlag,
Sprachschülern verbindlich die Möglichkeit zu einem
Aufenthalt im Nachbarland einzuräumen, ist sehr kosten-
intensiv. Auch die stärkere Ausrichtung auf die europäi-
sche Integration sowie die intensive Einbeziehung sozial

schwächerer Jugendlicher ist mit den gegeben Programm-
rahmen so nicht zu erfüllen. Tri- bzw. multilaterale Pro-
jekte sowie Programme des interkulturellen Lernens für
benachteiligte und arbeitslose Jugendliche erfordern ne-
ben einem hohen logistischen auch einen hohen finanziel-
len Aufwand.

Allerdings sollte das DFJW seine Reformfähigkeit zu-
nächst unter Beweis stellen und durch eine gezielte Eva-
luierung der bestehenden Programme Einsparpotenziale
aufzeigen. Wenn diese genau feststehen und auch die
Kosten für die Konzentration auf die – teils neuen – Auf-
gaben kalkuliert wurden, sollte über eine Erhöhung des
gesamten Mittelansatzes nachgedacht werden. Dazu soll-
ten sich beide Regierungen und Parlamente vor der Ver-
abschiedung des Haushalts verständigen.

Konsequenz: Zur Umsetzung der neuen Aufgaben und
Projekte müssen dem DFJW die erforderlichen Mittel
durch beide Staaten zur Verfügung gestellt werden, unter
der Voraussetzung, dass nach Umsetzung der Reformen
und Nutzung von Einsparpotentialen die Mittel nicht aus-
reichend sind.

6. Kommunikation und Selbstverständnis

Die Anhörungen der Arbeitsgruppe haben ergeben, dass
das DJFW außerhalb einer Fachöffentlichkeit von Leh-
rern, Pädagogen und Kulturanimateuren nicht hinrei-
chend bekannt ist. Auch für die teilnehmenden Jugendli-
chen ist seine Beteiligung an den einzelnen Programmen
zu wenig erkennbar. Das DJFW hat in den vergangenen
Jahren eine Strategie der Großveranstaltungen verfolgt,
um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Diese Maßnah-
men sind allerdings sehr kostspielig gewesen und ihre Ef-
fizienz auf die Erhöhung des Bekanntheitsgrades ließ sich
nicht nachweisen.

Insofern muss das Deutsch-Französische Jugendwerk
eine neue Strategie zur Verbesserung der Öffentlichkeits-
arbeit entwickeln. Durch eine projektbezogene Zusam-
menarbeit mit den Jugendlichen selbst soll die Zielgruppe
des DJFW in einem ernsthaften Dialog an seiner Arbeit
– auch Öffentlichkeitsarbeit – beteiligt werden. Vorstell-
bar wäre hier beispielsweise die dringend notwendige
Überarbeitung des Internetauftritts des DJFW unter Be-
teiligung von Jugendlichen. Hierzu muss eine kompetente
Agentur beauftragt werden, die die Anregungen und Inte-
ressen der Jugendlichen bündelt und sie einfach und prä-
zise auf der Internetseite des Deutsch-Französischen Ju-
gendwerkes darzustellen versteht. Insgesamt wurde der
Arbeitsgruppe im Rahmen der Anhörung von Kurato-
riumsmitgliedern aber auch Mitarbeitern des DJFW im-
mer wieder vorgetragen, dass die hausinterne Informa-
tionstechnologie unzureichend sei. Insbesondere sind
Programme eingespeist, die nicht oder nicht hinreichend
funktionieren. Hier rät die Arbeitsgruppe eine grundle-
gende Überarbeitung der genutzten Kommunika-
tionstechniken an. Eine professionellere und modernere
Öffentlichkeitsarbeit muss von einem kompetenten
Presse- und Kommunikationsbeauftragten innerhalb des
DJFW geleitet werden. Diese Funktion sollte unmittelbar
der Leitung unterstellt sein.
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Darüber hinaus ist die Arbeitsgruppe der Auffassung,
dass das DJFW das Selbstverständnis eines modernen
Dienstleisters entwickeln muss. Diese Entwicklung
wurde in Deutschland in den öffentlichen Verwaltungen
teils schmerzhaft in den vergangenen Jahren angestoßen.
Selbst auf kommunaler Ebene mussten sich Bürgerämter
in Servicebüros umwandeln. Die Veränderung des Selbst-
verständnisses im DJFW war für die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe bisher nicht deutlich erkennbar. Insofern ist
das DJFW angehalten, seinen Partnerorganisationen den
Ministerien aber auch den Jugendlichen gegenüber als
moderner und offener Servicedienstleister aufzutreten,
Anregungen nachhaltig zu verfolgen und auf Korrespon-
denz immer zeitnah zu antworten. Die Arbeitsgruppe
nimmt die Kritik insbesondere der Städtepartnerschaften
ernst, die eine mangelnde Informationspolitik des DJFW
kritisierten und auch die Information über die Nachhaltig-
keit initiierter Projekte vermissten.

Konsequenz: Die Außendarstellung des DFJW muss un-
ter Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses verbes-
sert werden.

Schlussfolgerung

Nach neunmonatiger Arbeit kommt die Arbeitsgruppe zu
der Überzeugung, dass sich das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk heute an einem Wendepunkt seiner Geschichte
befindet.

Die Rahmenbedingungen der Institution haben sich im
Vergleich zu denen, die für die Väter des Vertrags von
1963 maßgeblich waren, aufgrund der Dynamik der
deutsch-französischen Beziehungen, die sich in ihrer
Substanz selbst geändert haben, der ständig neuen Erwar-
tungen der Jugendlichen, aber auch der wirtschaftlichen
und kulturellen Globalisierung sowie des Aufbaus eines
integrierten Europas von Lissabon bis Vilnius, deutlich

gewandelt. Die Zukunft der Institution hängt von ihrer
Fähigkeit ab, sich anzupassen, zu ändern und die un-
schätzbaren Errungenschaften jahrzehntelanger Arbeit im
Dienste der Jugend der beiden Staaten bestmöglich zu
nutzen.

Durch eine Flucht nach vorn in einen zwanghaften Akti-
vismus, die Verfolgung allein quantitativer Ziele und die
Unfähigkeit, sich in das immer engere Netz von Koopera-
tionen zwischen Regionen und Vereinen zu einzuglie-
dern, würde die Institution in ihrer Existenz bedroht. Be-
reits jetzt kommen die kritischen Äußerungen bezüglich
einer Organisation, deren Mangel an Flexibilität neue Ini-
tiativen blockiert, eher Warnungen gleich.

Ein anderer Weg scheint jedoch möglich, sobald sich der
Wille zu Reformen bei den Regierungen, der Leitung des
Jugendwerks sowie seinen Mitarbeitern durchsetzt. Dann
wird es möglich sein, die Programme und Verfahren fle-
xibler zu gestalten, sich auf eine kritische Evaluierungs-
kultur zu stützen, den Spracherwerb wieder ins Zentrum
aller Aktivitäten zu stellen und besonders die Beziehun-
gen zur Jugend, die sich über die Jahre gelockert hatten,
wieder zu festigen. Nur so kann das DFJW von morgen
die wichtige Institution bleiben, die es einmal war und
weiterhin bleiben soll.

Vierzig Jahre nach Abschluss des Elysée-Vertrags ist es
Zeit für eine grundlegende Erneuerung des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks.

Die zuständigen Minister sehen ebenfalls die Notwendig-
keit einer Reform und begrüßen die Schlussfolgerungen
der parlamentarischen Arbeitsgruppe. Die Parlamentarier
fordern die Einsetzung einer Sachverständigenkom-
mission, die bis zum nächsten Deutsch-Französischen
Ministerrat im Herbst 2004 konkrete Vorschläge für eine
Überarbeitung des Ankommens über das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk unterbreitet.
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Abkommen über das Deutsch-Französische 
Jugendwerk

Neufassung des Abkommens vom 22. Juni 1973 zur
Änderung des Abkommens vom 5. Juli 1963 zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und
der Regierung der französischen Republik über die
Errichtung des Deutsch-Französischen Jugendwerks

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und
die Regierung der Französischen Republik – in Durchfüh-
rung des Vertrages vom 22. Januar 1963 über die deutsch-
französische Zusammenarbeit und des Artikels 17 des
Abkommens vom 22. Juni 1973 über die Errichtung des
Deutsch-Französischen Jugendwerks – sind wie folgt
übereingekommen:

Name und Zweckbestimmung

Artikel 1

Es wird eine Organisation zur Förderung der Bezie-
hungen zwischen der deutschen und der französischen
Jugend errichtet, die den Namen „Deutsch-Französisches
Jugendwerk“ trägt.

Artikel 2

(1) Das Jugendwerk hat die Aufgabe, die Bande zwi-
schen der Jugend der beiden Länder enger zu gestalten
und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen; es hat hierzu
die Jugendbegegnung und den Jugendaustausch anzure-
gen, zu fördern und gegebenenfalls selbst durchzuführen.
Seine Tätigkeit erstreckt sich insbesondere auf folgende
Gebiete:

a) Begegnung und Austausch von Schülern, Studenten
und berufstätigen Jugendlichen;

b) Austausch im beruflichen und technologischen Be-
reich;

c) Gruppenfahrten, Jugend- und Jugendsportveranstal-
tungen;

d) Kinder-, Jugend- und Familienerholung;

e) Austausch und Ausbildung von Fachkräften und Mit-
arbeitern der Jugendarbeit und des Jugendsports, ge-
meinsames Training für Jugendsportler;

f) Vertiefung der gegenseitigen Kenntnis der beiden Län-
der durch Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsreisen, Stu-
dienaufenthalte, Seminare, musische Veranstaltungen
und durch Tagungen der leitenden Persönlichkeiten
der Jugendarbeit;

g) Ausbau außerschulischer Einrichtungen zur Förderung
der gegenseitigen Sprachkenntnisse;

h) Untersuchungen und wissenschaftliche Forschungsar-
beiten über Jugendfragen.

(2) Das Jugendwerk verfolgt bei der Erfüllung seiner
Aufgaben die Grundsätze der Zusammenarbeit und der
Verständigung unter den Ländern Europas und den ande-
ren Ländern der freien Welt, die es bei der Jugend zu ver-
tiefen gilt.

Artikel 3

(1) Das Jugendwerk besitzt Rechtspersönlichkeit und
ist in Geschäftsführung und Verwaltung autonom.

(2) Hierzu finden in der Bundesrepublik Deutschland
und in der Französischen Republik alle in den §§ 3, 4, 7,
9 und 31 Buchstabe a des am 21. November 1947 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenom-
menen Abkommens über die Vorrechte und Befreiungen
der Sonderorganisationen niedergelegten Bestimmungen
auf das Deutsch-Französische Jugendwerk Anwendung.

Mittel für die Tätigkeit des Jugendwerks

Artikel 4

(1) Das Jugendwerk verfügt über den im Vertrag vom
22. Januar 1963 vorgesehenen gemeinsamen deutsch-
französischen Fonds.

(2) Dem Fonds werden nach Maßgabe der in jedem
Land geltenden Haushaltsvorschriften jährlich die für die
Tätigkeit des Jugendwerks erforderlichen Mittel nach
Prüfung des von dem Kuratorium erstellten Haushaltsent-
wurfs zu gleichen Teilen zur Verfügung gestellt.

(3) Das Jugendwerk kann alle sonstigen Einnahmen
tätigen und insbesondere Zahlungen vereinnahmen, die
von Personen oder Einrichtungen geleistet werden, denen
seine Tätigkeit zugute kommt.

(4) Der Jahresbericht der Rechnungsprüfer nach Arti-
kel 9 ist den beiden Regierungen mit der Stellungnahme
des Generalsekretärs zuzuleiten.

Artikel 5

(1) Das Jugendwerk bestreitet aus den ihm zur Verfü-
gung stehenden Mitteln die Ausgaben zur Förderung der
deutsch-französischen Jugendarbeit und insbesondere der
in Artikel 2 genannten Austauschprogramme. Die Ver-
wendung dieser Mittel erfolgt im Rahmen operativer Pro-
gramme entsprechend den Zielvorstellungen und Richt-
linien, die das in Artikel 6 bezeichnete Kuratorium
festlegt.

(2) Das Jugendwerk gewährt Zuwendungen an öffent-
liche Einrichtungen und an private Zusammenschlüsse.
Hält das Jugendwerk zur Erfüllung seiner Aufgaben eine
langfristige Zusammenarbeit mit bestimmten Partnern für
erforderlich, so können mit diesen Verträge im Rahmen
der in Artikel 9 festgelegten Haushaltsbefugnisse des
Kuratoriums geschlossen werden.

(3) Das Jugendwerk kann selbst auf dem Gebiet der
Zusammenarbeit und des Austausches Programme durch-
führen und in einzelnen Fällen seinem Zweck entspre-
chende Einrichtungen schaffen, unterhalten und führen.

(4) Es kann außerdem die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Programmen übernehmen, die ihm von öffent-
lichen oder privaten Organisationen vorgeschlagen wer-
den, wenn sie seinem Auftrag entsprechen und von
gemeinsamem Interesse sind, und wenn auch die betref-
fenden Organisationen den notwendigen finanziellen Bei-
trag hierfür erbringen.
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Kuratorium

Artikel 6

(1) An der Spitze des Jugendwerks steht ein Kura-
torium; es setzt sich aus je fünfzehn deutschen und fran-
zösischen Mitgliedern zusammen; die deutschen Mitglie-
der werden von der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, die französischen Mitglieder werden von
der Regierung der Französischen Republik ernannt.

(2) Je sechs Mitglieder aus jedem Land sind Vertreter
der öffentlichen Verwaltungen, die übrigen neun sind
namhafte Persönlichkeiten, Vertreter der kommunalen
Gebietskörperschaften, Leiter von Trägern der Jugend-
arbeit und Vertreter anderer Bereiche, in denen das Ju-
gendwerk tätig ist. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter
zu benennen, der nur bei Verhinderung des Mitglieds an
den Sitzungen des Kuratoriums teilnimmt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertre-
ter beträgt drei Jahre. Sie können aus wichtigem Grund
nach Anhörung des Kuratoriums von der Regierung, die
die Ernennung ausgesprochen hat, vorzeitig abberufen
werden. Scheidet ein Mitglied aus der Funktion, kraft de-
ren es in das Kuratorium berufen wurde, aus, so kann ein
Nachfolger aus dem gleichen oder einem entsprechenden
Bereich bis zum Ende der Amtszeit ernannt werden. Die
Mitglieder des Kuratoriums üben ihre Tätigkeit ehren-
amtlich aus; sie erhalten Reisekostenentschädigung, Er-
satz der ihnen aus Aufträgen des Kuratoriums entstehen-
den Auslagen sowie Sitzungsvergütung.

Artikel 7

Das Kuratorium tagt abwechselnd in Deutschland und
Frankreich, unter dem Vorsitz eines seiner beiden Präsi-
denten, während der andere Präsident anwesend oder ver-
treten ist. Die beiden Präsidenten sind der für Jugendfra-
gen zuständige Bundesminister der Bundesrepublik
Deutschland und der für Jugendfragen zuständige Minis-
ter der Französischen Republik.

Artikel 8

(1) Das Kuratorium tritt mindestens zweimal im Jahr
zusammen; weitere Sitzungen finden statt, wenn seine
beiden Präsidenten es übereinstimmend für erforderlich
halten oder wenn die Mehrheit der Kuratoriumsmitglieder
es wünscht.

(2) Ort und Zeit der Sitzungen bestimmen die Präsi-
denten im beiderseitigen Einvernehmen. Sie schlagen fer-
ner nach Konsultation des Generalsekretärs dem Kura-
torium die Tagesordnung vor. Anträge zur Tagesordnung
können auch von den Mitgliedern des Kuratoriums ge-
stellt werden.

(3) Zur Vorbereitung seiner Beschllüsse kann das Ku-
ratorium auch tagen, ohne daß die Präsidenten anwesend
sind. In diesen Fällen wird der Vorsitz von den Vertretern
der Jugendministerien wahrgenommen. Es kann zu dem
gleichen Zweck auch Ausschüsse bilden.

Artikel 9

(1) Das Kuratorium hat die zur Erfüllung der Aufga-
ben des Jugendwerks gemäß den Artikeln 1 und 2 erfor-
derlichen Befugnisse.

(2) Das Kuratorium 

– beschließt das Programm für die Tätigkeit des Jugend-
werks und erläßt Richtlinien für seine Ausführung; 

– ergreift alle geeigneten Maßnahmen für ein ordnungs-
gemäßes Arbeiten des Jugendwerks;

– beschließt den Haushaltsplan des Jugendwerks;

– erlässt Richtlinien für eine sorgsame Verwaltung der
Haushaltsmittel;

– billigt den Jahresbericht des Generalsekretärs;

– prüft die Berichte der geförderten Organisationen über
ihre Tätigkeit und über die Verwendung der ihnen ge-
währten Zuwendungen;

– bestellt im Einvernehmen mit den beiden Regierungen
je einen deutschen und einen französischen Rech-
nungsprüfer, die gemeinsam im Rahmen der Vor-
schriften des Jugendwerks jährlich die Verwendung
seiner Mittel prüfen und dem Kuratorium Bericht er-
statten;

– erteilt nach Prüfung des Berichts der Rechnungsprüfer
und einer etwaigen Stellungnahme des Generalsekre-
tärs diesem Entlastung hinsichtlich der Ausführung
des Haushaltsplans.

(3) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 10

(1) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindes-
tens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind. Ist das Kuratorium nicht beschlußfähig, so be-
ruft der amtierende Präsident innerhalb von dreißig Tagen
eine weitere Sitzung ein. Auf dieser Sitzung ist das Ku-
ratorium mit den anwesenden Mitgliedern beschlußfähig.

(2) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden mit Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Wird
diese Mehrheit nicht erreicht, so kann der Präsident eine
zweite Lesung vornehmen lassen; ihr folgt eine erneute
Abstimmung, die der gleichen Mehrheit bedarf.

(3) Es bleibt jederzeit dem Ermessen des Präsidenten
überlassen, ob ein Beratungsergebnis der förmlichen Ab-
stimmung unterworfen wird oder nicht; ausgenommen
sind Haushaltsfragen und Vorschläge zur Änderung des
Abkommens auf Veranlassung des Kuratoriums nach Ar-
tikel 17; im letzteren Falle gilt Absatz 2 des vorliegenden
Artikels.

Generalsekretariat

Artikel 11

(1) Das ausführende Organ des Kuratoriums ist der
Generalsekretär, dem ein stellvertretender Generalsekretär
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zur Seite steht. Sie müssen Staatsangehörige eines der
beiden Staaten und unterschiedlicher Staatsangehörigkeit
sein. Beide werden nach Anhörung des Kuratoriums ein-
vernehmlich durch die beiden Regierungen ernannt. Die
Dauer ihrer Amtszeit, die für beide gleich ist, beträgt
5 Jahre.

(2) Nach Beendigung der Amtszeit des Generalsekre-
tärs wird ein Nachfolger ernannt, der Staatsangehöriger
des anderen Staates sein muß. Das gleiche gilt für den
stellvertretenden Generalsekretär.

Artikel 12

(1) Der Generalsekretär vertritt das Jugendwerk. Er
bereitet die Sitzungen des Kuratoriums vor, erstattet ihm
Bericht und legt ihm die Haushaltsentwürfe vor, sorgt für
die Durchführung der Beschlüsse des Kuratoriums und
wacht über eine sorgsame Haushaltsführung. Ist bis zum
Ende des laufenden Haushaltsjahres der Haushaltsplan
für das folgende Jahr nicht beschlossen, so trifft der Ge-
neralsekretär alle Maßnahmen, die für die Arbeit der Ver-
waltung des Jugendwerks und zur Fortsetzung der laufen-
den Programme erforderlich sind.

(2) Der stellvertretende Generalsekretär unterstützt
den Generalsekretär in dessen sämtlichen Aufgaben und
vertritt ihn im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung.
Im Einvernehmen mit den beiden Präsidenten des Kurato-
riums können ihm vom Generalsekretär außerdem be-
stimmte Befugnisse übertragen werden, insbesondere die
Aufsicht über einen Teil der Verwaltung des Jugend-
werks. Diese Übertragung kann auf gleiche Weise rück-
gängig gemacht werden.

(3) Der Generalsekretär und der stellvertretende Gene-
ralsekretär nehmen mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen des Kuratoriums teil.

Artikel 13

Der Generalsekretär ernennt das Personal des Jugend-
werks. In Ausübung seiner Ernennungsbefugnis sorgt er
für eine ausgewogene Vertretung beider Staatsangehörig-
keiten.

Artikel 14

(1) Der Sitz des Jugendwerks wird durch Vereinba-
rung zwischen den beiden Regierungen bestimmt.

(2) Die Struktur des Jugendwerks und die Arbeitsweise
des Generalsekretariats müssen eine gleichgewichtete Er-
füllung der Aufgaben in beiden Ländern sicherstellen.

Schlussbestimmungen

Artikel 15

(1) Das Personalstatut sowie das System und die Höhe
der verschiedenen dem Personal gewährten Zulagen und
Zusatzleistungen werden vom Kuratorium nach vorheri-
ger Genehmigung durch die zuständigen nationalen Ver-
waltungsbehörden festgelegt.

(2) Das Kuratorium wird über die von den zuständigen
nationalen Verwaltungsbehörden festgelegten allgemei-
nen Maßnahmen zur Anpassung der Löhne und Gehälter
unterrichtet.

Artikel 16

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern
nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ge-
genüber der Regierung der Französischen Republik inner-
halb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkom-
mens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 17

Die beiden Regierungen können von sich aus oder auf
Vorschlag des Kuratoriums Änderungen dieses Abkom-
mens vornehmen.

Artikel 18

Dieses Abkommen, durch das die Bestimmungen des am
22. Juni 1973 unterzeichneten Abkommens aufgehoben
werden, tritt spätestens am 1. Januar 1984 in Kraft.

Es obliegt den beiden Ministern, die Präsidenten des Ju-
gendwerks sind, die bis zum 1. Januar 1984 erforderlich
werdenden Durchführungsmaßnahmen zu treffen.

Geschehen zu Bonn am 25. November 1983 in zwei
Urschriften, jede in deutscher und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich Genscher

Für die Regierung der 
Französischen Republik
Claude Cheysson
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Bekanntmachung der Neufassung des Abkommens 
über das Deutsch-Französische Jugendwerk vom 
1. Dezember 1983.

BGBl. 1984 II, Nr. 3 vom 8.2, 1984, S. 121.

Auf Grund seines Artikels 17 ist das Abkommen vom
5. Juli 1963 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Französischen Repu-
blik über die Errichtung des Deutsch-Französischen Ju-
gendwerks (BGBl. 1963 II S. 1612) in der Fassung des
Änderungsabkommens vom 22, Juni 1973 (BGBl. 1973 II
S. 1458) erneut geändert worden. Die in Bonn am
25. November 1983 unterzeichnete Neufassung des Ab-
kommens wird noch Artikel 18 Abs. 1 am 1. Januar 1984
in Kraft treten.

Die Neufassung des Abkommens wird nachstehend nebst
einer Vereinbarung durch Briefwechsel vom 25, Novem-
ber 1983 zwischen dem Bundesminister für Jugend,
Familie und Gesundheit und dem französischen Minister
für Freizeit, Jugend und Sport über die Anwendung der
Artikel 11 und 14 des Abkommens veröffentlicht.

Bonn, den 1. Dezember 1983

Der Bundesminister des Auswärtigen

Im Auftrag

Dr. Bertele

Verbalnoten

Verbalnote vom 14. Mai 1996
Auswärtiges Amt

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft der Fran-
zösischen Republik unter Bezugnahme auf den Brief des
Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der Franzö-
sischen Republik, Herrn Hervé de Charette, vom 10. No-
vember 1995 an den Bundesminister des Auswärtigen der
Bundesrepublik Deutschland den Abschluß einer Verein-
barung zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Französischen Repu-
blik über den Sitz des Deutsch-Französischen Jugend-
werks vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

Nach Artikel 14 Absatz 1 des Abkommens vom 25. No-
vember 1983 zwischen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung der Französischen
Republik über das Deutsch-Französische Jugendwerk und
auf der Grundlage des Briefwechsels vom 25. November
1983 zwischen dem Bundesminister für Jugend, Familie
und Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland und
dem Minister für Freizeit, Jugend und Sport der Französi-
schen Republik wird vereinbart, den Sitz des Deutsch-
Französischen Jugendwerks in Bonn über den 1. Januar
1994 hinaus bis zum Umzug der Bundesregierung nach
Berlin beizubehalten. Zu diesem Zeitpunkt wird eine er-
neute Erörterung zwischen den beiden Regierungen statt-
finden.

Falls sich die Regierung der Französischen Republik mit
dem Vorschlag der Regierung der Bundesrepublik

Deutschland einverstanden erklärt, werden diese Verbal-
note und die das Einverständnis der Regierung der Fran-
zösischen Republik zum Ausdruck bringende Antwort-
note der Botschaft der Französischen Republik eine
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepub-
lik Deutschland und der Regierung der Französischen Re-
publik bilden, die mit dem Datum der Antwortnote in
Kraft tritt und auf unbestimmte Zeit in Kraft bleibt.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die Botschaft
der Französischen Republik erneut seiner ausgezeichne-
ten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 14. Mai 1996

An die
Botschaft der Französischen Republik

Verbalnote vom 23. Mai 2000
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt
sich, dem Außenministerium der Französischen Republik
den Empfang seiner Note Nr. 1049/SPE/CG/EU vom
12. April 2000 zu bestätigen, mit der im Namen der fran-
zösischen Regierung der Abschluss einer Vereinbarung
zwischen der Regierung der Französischen Republik und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorge-
schlagen wird.

Ihre Note lautet in deutscher Fassung wie folgt:

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten be-
ehrt sich, der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
vorzuschlagen, eine Vereinbarung zwischen der Regie-
rung der Französischen Republik und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über den Sitz des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (DFJW) mit folgendem
Wortlaut zu schließen:

„Nach Artikel 14 Absatz 1 des Abkommens zwischen der
Regierung der Französischen Republik und der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland über das Deutsch-
Französische Jugendwerk sowie den Verbalnoten vom
14. Mai und 8. Juli 1996 haben beide Regierungen über
die Frage des Sitzes des DFJW beraten.

Es wird vereinbart, dass der Sitz des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks am 1. September 2000, dem Datum,
ab dem Frankreich den Sitzlandsbeitrag übernimmt, in
die Ile-de-France verlegt wird. Ab demselben Zeitpunkt
wird eine Zweigstelle des DFJW, die sich auf ein Drittel
der Mitarbeiter beschränkt, in Berlin eingerichtet“.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit
dem Vorschlag der Regierung der Französischen Repu-
blik einverstanden ist, werden diese Verbalnote und die
Antwortnote der Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Französischen Repu-
blik bilden, die mit dem Datum der Antwortnote in Kraft
tritt und auf unbegrenzte Zeit in Kraft bleibt. Sie ersetzt
mit dem Datum ihres Inkrafttretens die zwischen den bei-
den Regierungen durch Notenwechsel vom 14. Mai und
8. Juli 1996 geschlossene Vereinbarung.
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Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten be-
nutzt diesen Anlass, die Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung
zu versichern.

Paris, den 12. April 2000

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt
sich, dem Außenministerium der Französischen Republik
mitzuteilen, daß die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland mit den in der Note enthaltenen Vorschlägen
einverstanden ist. Die dortige Note und diese Antwort-
note bilden somit eine Vereinbarung zwischen unseren

Regierungen, die mit dem Datum dieser Note in Kraft tritt
und deren deutscher Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt
diesen Anlass, dem Außenministerium der Französischen
Republik erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu ver-
sichern.

Paris, den 23. Mai 2000

Außenministerium der Französischen Republik

Paris
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Alphabetisches Verzeichnis der von der 
Arbeitsgruppe angehörten Personen

– Herr Sylvain Abrial, Verband der Laizistischen Ein-
richtungen der Region Loire (Lyon, 6. April 2004)

– Frau Danièle Alphand, Regionalleiterin der Familien-
zentren in der Region Rhône-Alpes (Lyon, 6. April
2004)

– Herr Thierry Auzer, Leiter des „Téâtre des Asphodè-
les“ und des Lyoner Forums, gemeinsam mit Jugend-
lichen (Lyon, 6. April 2004)

– Herr Prof. Dr. Frank Baasner, Leiter des Deutsch-
Französischen Instituts (DFI/Ludwigsburg) und Mit-
glied im Kuratorium des DFJW für den Bereich Hoch-
schule (Stuttgart, 1. März 2004)

– Herr Dr. Andreas Bahr, verantwortlich für das Lekto-
rat Französisch und die deutsch-französische Jugend-
arbeit (Frankfurt/Oder, 12. Januar 2004)

– Frau Nicole Bary, Mitglied des DFJW-Kuratoriums als
qualifizierte Persönlichkeit (Paris, 4. Dezember 2003)

– Frau Corinne Baudelot, Mitglied des DFJW-Kurato-
riums, Vertreterin des Comité pour les relations Natio-
nales et internationales des Associations de Jeunesse
et d’Education Populaire (CNAJEP), Leiterin des Ver-
bandes Peuple et Culture (Paris, 4. Dezember 2003)

– Frau Julia Blasek, Studentin (Frankfurt/Oder, 12. Ja-
nuar 2004)

– Herr Jean-Marie Bockel, Mitglied des DFJW-Kura-
toriums, Bürgermeister von Mulhouse (Paris, 4. Fe-
bruar 2004)

– Frau Bernadette Bricaud, für das Projekt „Tele-Tan-
dem“ verantwortliche Mitarbeiterin des DFJW (Stutt-
gart, 2. März 2004)

– Herr Hans Martin Bury, Staatsminister, Generalsekre-
tär für die deutsch-französische Zusammenarbeit im
Auswärtigen Amt (Berlin, 12. Januar 2004)

– Herr Alain Carruel, Leiter des ländlichen Familien-
zentrums in Métiers des Charmattes (Lyon, 6. April
2004)

– Frau Amélie Casadevall, Mitglied des DFJW-Kura-
toriums, als Vertreterin des Ministers für Wirtschaft,
Finanzen und Industrie (Paris, 3. Dezember 2003)

– Herr Gérald Chaix, Rektor der Académie Strasbourg
(Stuttgart, 1. März 2004)

– Herr Max Claudet, Generalsekretär des DFJW (Berlin,
3. Mai 2004)

– Herr Michel Cullin, ehemaliger Stellvertretender Ge-
neralsekretär des DFJW (Berlin, 3. November 2003)

– Frau Audrey Delacroix, zuständig für Angelegenhei-
ten der Gemeinschaft und deutsch-französische Bezie-
hungen in der Abteilung für Jugend, Volksbildung und

Vereinswesen des Ministeriums für Jugend, Bildung
und Forschung (Paris, 3. Dezember 2003)

– Herr Jacques Dersy, Generalinspektor für nationale
Bildung, (Paris, 4. Februar 2004)

– Frau Françoise Diehlmann, Mitglied des DFJW-
Kuratoriums, (Paris, 3. Dezember 2003)

– Frau Anna Fiorini, zuständig für die internationale Zu-
sammenarbeit in der Académie von Lyon (Lyon,
6. April 2004)

– Herr Pierre François, Generalinspekteur für Jugend
und Sport (Paris, 4. Februar 2004)

– Herr Dr. Peter Fricke, Abteilungsleiter im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Mitglied des DFJW-Kuratoriums (Berlin,
4. November 2003)

– Frau Dominique Granoux, Mitglied der Personalver-
tretung des DFJW (Berlin, 3. November 2003)

– Herr Daniel Groscolas, ehemaliger Generalsekretär
des DFJW, Mitglied des DFJW-Kuratoriums, als Ver-
treter des Rates der europäischen Gemeinden und
Regionen (Paris, 3. Dezember 2003)

– Herr Prof. Dr. Ulrich Häde, Vizepräsident der Via-
drina-Universität, Juristische Fakultät (Frankfurt/
Oder, 12. Januar 2004)

– Dr. Olaf Hahn, stellvertretender Bereichsleiter, Pro-
grammbereich Völkerverständigung der Robert-
Bosch-Stiftung (Stuttgart, 1. März 2004)

– Herr Friedrich Hausmann, Leiter des Referats 5 des
Bundesrechnungshofs, als Finanzkontrolleur des
DFJW (Berlin, 13. Januar 2004)

– Frau Alice Henaff, pädagogische Mitarbeiterin des
DFJW beim Lyoner Forum (Lyon, 6. April 2004)

– Herr Stéphane Hessel, Mitglied des DFJW-Kurato-
riums (Paris, 4. Dezember 2003)

– Herr Erwin Hund, 1. Vorsitzender der Interessenge-
meinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen-
Plouguerneau (Stuttgart, 1. März 2004)

– Frau Anne-Marie Jonchier, stellvertretende Leiterin
des Institut Français (Stuttgart, 1. März 2004)

– Herr Marc Kiffer, Konrektor der deutsch-franzö-
sischen Grundschule in Stuttgart und Leiter des fran-
zösischen Kindergartens (Stuttgart, 2. März 2004)

– Herr Prof. Dr. Alfred Kötzle, Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät (Frankfurt/Oder, 12. Januar 2004)

– Frau Dr. Eva Sabine Kuntz, Stellvertretende General-
sekretärin des DFJW (Berlin, 3. Mai 2004)

– Herr Gilles Laffaire, Deutschlehrer am Pablo-Neruda-
Gymnasium in Saint-Martin d’Hères (Lyon, 5. April
2004)
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– Herr Werner Lauk, Berater des Bundesministers für
Auswärtige Angelegenheiten, Mitglied des DFJW-
Kuratoriums (Berlin, 4. November 2003)

– Frau Noëlle Lenoir, Staatsministerin für europäische
Angelegenheiten (Paris, 4. Februar 2004)

– Herr Jean-Yves de Longueau, Mitglied des DFJW-Ku-
ratoriums, (Paris, 4. Februar 2004)

– Herr Sebastian Maass, pädagogischer Leiter des Inter-
kulturellen Netzwerks e.V. (Berlin, 13. Januar 2004)

– Herr Claude Martin, Französischer Botschafter in Ber-
lin (Berlin, 4. Mai 2004)

– Frau Hélène Mathieu, Mitglied des Kuratoriums des
DFJW und Leiterin der Abteilung für Jugend, Volks-
bildung und Vereinswesen (Paris, 3. Dezember 2003
und 16. April 2004)

– Herr Daniel Mayet, Rektor der Hélène-Boucher-Be-
rufsschule in Vénissieux (Lyon, 5. April 2004)

– Frau Birka Meyer-Georges, Studentin (Frankfurt/
Oder, 12. Januar 2004)

– Frau Francine Meyer, Leiterin des Büros für Jugend-
austausch und Hochleistungssport im Außenministe-
rium (Paris, 5. Februar 2004 und 16. April 2004)

– Herr Hans Ulrich Müller, Mitglied der Arbeitsgruppe,
Deutsches Jugendinstitut (Paris, 4. Februar 2004)

– Frau Jutta Müller, Mitglied der Arbeitsgruppe, Deut-
sches Jugendinstitut (Paris, 4. Februar 2004)

– Frau Miriam Müller und Frau Blandine Milcent als
Vertreterinnen der Elterninitiative Initiale – Verein zur
Förderung bilingualer Erziehung e.V. (Berlin, 13. Ja-
nuar 2004) 

– Herr Narci, Rektor des Saint-Just-Gymnasiums in
Lyon (Lyon, 5. April 2004)

– Herr Björn Neuhaus, Student (Frankfurt/Oder, 12. Ja-
nuar 2004)

– Frau Dr. Babette Nieder, ehemalige Generalsekretärin
des DFJW (Berlin, 3. November 2003)

– Herr Fritjof von Nordenskjöld, Deutscher Botschafter
in Paris (Berlin, 4. Mai 2004)

– Herr Xavier North, Mitglied des DFJW-Kuratoriums,
Leiter der kulturellen Zusammenarbeit und für die
französische Sprache im Außenministerium (Paris,
5. Februar 2004 und 16. April 2004)

– Herr Benoît Paumier, Mitglied des DFJW-Kurato-
riums, Leiter der Abteilung für internationale Angele-
genheiten im Ministerium für Kultur und Kommuni-
kation (Paris, 5. Februar 2004)

– Frau Marie-Christine Petitguyot, Mitglied des DFJW-
Kuratoriums, als Vertreterin des Ministeriums für Ar-
beit und Solidarität (Paris, 4. Februar 2004)

– Herr Jean-Louis Plé, Fachberater für Jugend im Minis-
terium für Jugend, nationale Bildung und Forschung, 

– Herr Günther Portune, Staatssekretär, Staatsminister
für Bildung und kulturelle Angelegenheiten in Sach-
sen, Mitglied des DFJW-Büros (Berlin, 12. Januar
2004)

– Herr Helmut Rau (MdL), Staatssekretär im Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württem-
berg (Stuttgart, 1. März 2004)

– Frau Mirjam Reiß, AStA-Vorsitzende (Frankfurt/Oder,
12. Januar 2004)

– Herr Dr. Henri Reynaud, französischer Generalkonsul
(Stuttgart, 1. März 2004)

– Frau Chantal Roques, Bildungsreferentin der Fran-
zösischen Botschaft Berlin (Stuttgart, 1. März 2004)

– Herr Peter Ruhenstroth-Bauer, Staatssekretär des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (Paris, 16. April 2004 und Berlin, 4. Mai 2004)

– Dekan Prof. Dr. Karl Schlögel, Kulturwissenschaft-
liche Fakultät der Viadrina (Frankfurt/Oder, 12. Januar
2004)

– Frau Renate Schmidt, Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (Berlin, 4. Mai 2004)

– Frau Damaris Scholler, Rektorin der deutsch-französi-
schen Grundschule in Stuttgart (Stuttgart, 2. März
2004)

– Frau Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Via-
drina-Universität (Frankfurt/Oder, 12. Januar 2004)

– Herr Karl Spelberg (Zentralverband des Deutschen
Handwerks), Mitglied des DFJW-Kuratoriums (Ber-
lin, 3. November 2003)

– Herr Stahl, Kanzler der Viadrina-Universität (Frank-
furt/Oder, 12. Januar 2004)

– Frau Dobrawa Szymlik (Frankfurt/Oder, 12. Januar
2004)

– Herr Thierry Thiebaut, Vorsitzender des Vereins
„A Cœur Joie – Les Passerelles“ (Lyon, 6. April 2004)

– Herr Vali, Rektor des Jean-Paul Sartre-Gymnasiums in
Bron (Lyon, 5. April 2004)

– Herr P. Vanzetti, Rektor der Berufsschule von Chatil-
lon-sur-Charlaronne (Lyon, 5. April 2004)

– Herr Bernard Verneyre, Rektor des Pablo-Neruda-
Gymnasiums in Saint-Martin d’Hyères (Lyon, 5. April
2004)

– Herr Verron, Gymnasiallehrer am Jean-Paul Sartre-
Gymnasium in Bron (Lyon, 5. April 2004)

– Herr Gilles Vesco, verantwortlich für die europäischen
Beziehungen innerhalb der Generaldirektion des Regio-
nalrates Rhône (Lyon, 6. April 2004)

– Frau Christine Villard, Vorsitzende des Vereins für
Sprachaufenthalte im Ausland „EFSA Lyon – Séjours
linguistiques à l’étranger“ (Lyon, 6. April 2004)
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– Herr Jean Vintzel, Mitglied des DFJW-Kuratoriums,
als Vertreter des nationalen französischen olympi-
schen Sportkomitees (Paris, 4. Februar 2004)

– Frau Anett Waßmuth, Personalvertretung des Deutsch-
Französischen Jugendwerkes (Berlin, 3. November
2004)

– Herr Ingo Weiss, Präsident der Deutschen Sport-
jugend, Mitglied des DFJW-Büros (Berlin, 12. Januar
2004)

– Herr Dietmar Woesler, Leiter des Instituts für europäi-
sche Partnerschaften und internationale Zusammenar-
beit e.V. (Berlin, 13. Januar 2004)

– Christoph Zeidler, Präsident des Studentenparlaments,
(Frankfurt/Oder, 12. Januar 2004)

– Herr Jean Daniel Zetter, Leiter der Abteilung für
regionales und internationales Unterrichtswesen im
Rectorat von Straßburg (Stattgart, 1. März 2004)
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n o c h  Einnahmen und Ausgaben des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 2002 bis 2004

wichtige Kennziffern

Ausgaben
2002 2003 2004

Einnahmen
2002 2003 2004

Programmausgaben Regierungsbeiträge

Kennenlernen und Entdecken 6 493 727 6 670  000 6 623 000 Anteil Frankreich 10 226 000 10 226 000 10 226 000

davon: Anteil Deutschland 10 226 000 10 226 000 10 226 000

Allgemeinbildende Schulen 3 006 531 2 880 000 2 785 000 Anteil Dienstsitz 255 646 255 646 255 646

davon: Zwischensumme (1.) 20 707 646 20 707 646 20 707 646

Schulaustausch k.A. k.A. 2 165 000

Einzelaustausch k.A. k.A. 620 000 Übertragungen – 65 000 –

davon: And. betriebsbedingte Erträge 89 111 – 50 000

Programm Voltaire 
k.A. k.A. 300 000

Zinsen aus Kapitalanlagen, 
Darlehen 98 654 250 000 100 000

Außerschulische Aktivitäten 2 188 355 2 455 000 2 260 000 Verschiedene Einnahmen 183 200 250 000 180 000

davon: Verfügbare Restmittel 534 526 – –

Gruppenaustausch
k.A. k.A. 2 000 000

Verkauf der Liegenschaften in 
Bad Honnef – 1 787 465 1 325 000

Einzelaustausch
k.A. k.A. 200 000

Überschussanteil 2001 für Verle-
gung des Dienstsitzes 112 847 – –

Vorbereitungsveranstaltungen k.A. k.A. 60 000 Zwischensumme (2.) 1 018 338 2 352 465 1 655 000

Sport 973 054 1 030 000 980 000

Wissenschaft und Technik, 
kulturelle Aktivitäten 325 787 305 000 598 000 Sondermittel (3.) 634 263 1 208 290 2 235 587

Beruf und Solidarität 4 329 785 4 200 000 4 137 066

davon:

Berufliche Bildung und 
Eingliederung 3 383 139 3 260 000 3 194 066
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davon:

Ausbildungsmaßnahmen k.A. k.A. 660 000

Austausch zur berufliche 
Weiterbildung

k.A. k.A. 1 900 000

Einzelaustausch k.A. k.A. 634 066

Hochschulbereich 860 112 665 000 853 000

davon:

Seminare k.A. k.A. 430 000

Einzelaustausch k.A. k.A. 423 000

Vorbereitungskurse k.A. k.A. 0

Freiwilliger Dienst 67 906 90 000 70 000

Anderes 18 628 185 000 20 000

Interkulturelle Ausbildung 2 848 761 2 901 131 2 902 731

davon:

Pädagogische Ausbildung 678 800 730 344 732 374

Forschung und Evaluierung 296 463 211 056 200 000

Sprachliche Aus- und Fortbildung 1 144 873 1 211 331 1 228 031

Pädagogische Mitarbeiter 728 625 748 400 742 326

Forum Gesellschaft 1 993 061 1 690 000 1 545 000

davon:

Dialog der Zivilgesellschaften 518 344 500 000 300 000

Events und Pilotprojekte 874 171 475 000 625 000

n o c h  Einnahmen und Ausgaben des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 2002 bis 2004
wichtige Kennziffern

Ausgaben
2002 2003 2004

Einnahmen
2002 2003 2004

Programmausgaben Regierungsbeiträge
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Quelle: DFJW
2002: Kalkulation
2003: genehmigte Mittel
2004: Haushaltsentwurf

Kommunikation 437 462 565 000 450 000

Medien 163 084 150 000 170 000

Generalsekretariat und  Koordination 19 284 24 839 24 839

Logistik 76 473 20 000 10 000

Zwischensumme
(Programmausgaben) 15 761 091 15 505 970 15 242 636

Sondermittel 652 228 1 208 290 2 235 587

Zwischensumme gesamt (1. ) 16 413 319 16 714 260 17 478 223

Verwaltungsausgaben

Personal 4 801 263 4 894 876 4 892 910

Material u. a. 996 050 780 800 821 100

Investitionen 82 330 91 000 91 000

Rückstellungen für Verlegung des 
Dienstsitzes 278 832 1 787 465 1 325 000

Zwischensumme (2.) 6 158 475 7 554 141 7 130 010

Gesamt (3.) = (1.) + (2.) 22 571 794 24 268 401 24 608 233 Gesamt (4.) = (1.) + (2.) + (3.) 22 360 247 24 268 401 24 598 233

n o c h  Einnahmen und Ausgaben des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 2002 bis 2004
wichtige Kennziffern

Ausgaben
2002 2003 2004

Einnahmen
2002 2003 2004

Programmausgaben Regierungsbeiträge
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n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme

Name des 
Programms Typ Inhalt Dauer Zugangsvoraus-

setzungen
Unterstützung

OFAJ

Mittel
(1)
–
–

2002
2003
2004

Anzahl
Einheiten (2)

–
2001
2002
2003

–

Teilnehmerzahl
–

2001
2002
2003

Grundschulkinder

Schulaustausch Gruppen-
austausch

Jugendbegegnungen beim 
Partner mit Unterbringung 
in Gastfamilien 

5 Tage Mindestens vier 
Tage Teilnahme an 
Kursen im Partner-
land

Reisekostenzu-
schüsse
= maximal einfa-
cher Tabellensatz
+ 4 € pro Tag und 
Schüler für andere 
Unterbringung als 
bei Familien
(durchschnittlicher
Zuschuss: 1 200 €)

kein gesonderter 
Haushalt (siehe 
Mittel Schulaus-
tausch in der
Sekundarstufe)

2001 : 100
2002 : 100
2003 : 108

2001 :> 2 000
2002 :> 2 000
2003  :   2 528

Schulaustausch Gruppen-
austausch

Classes de découverte 
(Heranführung an die 
Sprache durch Spiel, 
Gesang und Entdeckung 
der Umgebung) 
(Begegnungen an 
Drittorten)

mindestens
5 Tage

Mindestdauer vier 
Tage
+ Gemeinschafts-
unterkunft
+ gemeinsames 
Programm

Reisekostenzu-
schüsse in Höhe 
des einfachen 
Tabellensatzes
+ 4 € pro Schüler 
und Tag für 
Aufenthaltskosten

–
2002 :   69 913
2003 :   62 087
2004 :> 60 000

–
2002 : 30
2003 : 27

–

–
2002 : 1265
2003 : 1069

–

„Sag mir die Farben 
der Welt“

Gruppen-
austausch

Trilaterale thematische 
Austauschprogramme
zum Thema Zeichnen und 
Malen zwischen Grund-
schulen in Partnerstädten

2 Jahre pro 
Projekt

Grundschulen in 
Partnerstädten

Begegnungen der 
Lehrkräfte
3 pro Projekt

–
2002 :   7 000
2003 : 28 000
2004 : 21 000

–
2002 : 2
2003 : 4

15 Pädagogen,
450 Kinder

40 Pädagogen,
2 500 Kinder

Schüler der  Sekundarstufe I und II (collège und lycée) 

Schulaustausch Gruppen-
austausch

a) Jugendbegegnungen 
beim Partner mit Un-
terbringung in Gast-
familien

b) Jugendbegegnungen an 
Drittorten mit verschie-
denen Aktivitäten
(Sprachanimation,
sportl. und kulturelle 
Aktivitäten, Diskussio-
nen über aktuelle 
Themen usw.) 

a) ungefähr
8 Tage

b) mindes-
tens
5 Tage

a) und 
b) mindestens fünf 

Tage 
(Richtlinien)

a) Teilnahme an 
Kursen im 
Partnerland

a) ungefähr 500 €
b) Tabellensatz für 

Reisekosten und 
4 € pro Tag und 
Teilnehmer für 
Aufenthaltskos-
ten

–
2002 : 2 609 701
2003 : 2 220 000
2004 : 2 165 000

a) 2001 : 2 900
2002 : 2 900
2003 : 2 600

b) 2001 :      75
2002 :      78
2003 :      74

a) 2001 : 65 000
2002 : 65 000
2003 : 58 500

b) 2001 :   3 130
2002 :   3 250
2003 :   3 088
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Programm Voltaire Einzelaus-
tausch

Aufenthalt in einer 
Bildungseinrichtung
des Partnerlandes 

6 Monate
in Frankreich
+ 6 Monate
in Deutsch-
land

Schüler der 
10. Klasse/2nde

100 €/Monat des 
Auslandsaufent-
haltes

–
2002 : 183 597
2003 : 300 000
2004 : 300 000

2001 : 110
2002 : 252
2003 : 370

–

2001 : 110
2002 : 252
2003 : 370

–

Programm Brigitte
Sauzay

Einzelaus-
tausch

Aufenthalt in einer Bil-
dungseinrichtung des 
Partnerlandes

3 Monate Schüler der 
8.Kl./4ème,
9. Kl./3ème,
10. Kl./2nde
und 11. Kl./1ère

Reisekosten-
zuschüsse

–
2002 : 113 736
2003 : 160 000
2004 : 200 000

2001 : 249
2002 : 574
2003 : 697

–

2001 : 249
2002 : 574
2003 : 697

–

Lycées profession-
nels (LP – Fach-
oberschulen)
Maisons Familiales
Rurales (MFR – 
landwirtsch. Fach-
schule)

Gruppen-
austausch

Begegnungen von Schü-
lern beim Partner und an 
Drittorten

5 bis 21 Tage MFR: Schüler der 
8.Kl./4ème,
9. Kl./3ème
LP: 10.Kl./2nde bis 
12.Kl./Terminale
+ BTS

Zuschüsse zu 
Reise-, Aufent-
halts-, Programm- 
und Sprach-
kurskosten

–
2002 : 550 000
2003 : 580 000
2004 : 580 000

–
2001 : 204
2002 : 226
2004 : 218

2001 : ca. 4100
2002 : ca. 4500
2003 : ca. 4350

–

Handwerkskammern Gruppen-
austausch

Begegnungen junger Aus-
zubildender beim Partner 
und an Drittorten

5 bis 21 Tage Junge Auszu-
bildende

Zuschüsse zu 
Reise-, Aufent-
halts-, Programm- 
und Sprach-
kurskosten

–
2002 : 80 000
2003 : 80 000
2004 : 80 000

2001 : 30
2002 : 33
2003 : 32

–

2001 : 600
2002 : 660
2003 : 640

–

Vereine Gruppen-
austausch

Begegnungen junger 
Auszubildender und 
Jugendlicher in beruf-
licher Eingliederung
beim Partner und 
an Drittorten

5 bis 21 Tage 16 bis 27 Jahre Zuschüsse zu 
Reise-, Aufent-
halts-, Programm- 
und Sprach-
kurskosten

–
2002 : 1 245 000
2003 : 1 640 000
2004 : 1 600 000

2001 : 483
2002 : 359
2003 : 340

–

2001 : 9 700
2002 : 7 200
2003 : 6 800

–

Europäischer
Sozialfonds (ESF)

Gruppen-
austausch

Aus- und Fortbildung + 
sprachliche Vorberei-
tung in Frankreich 
und Zusatzausbildung
in Deutschland (8 bis 
12 Wochen)

4 bis 10 
Monate

Stellensuchende 
und Jugendliche in 
schwieriger sozia-
ler Lage

Programm ESF/
DFJW nach Kri-
terien des ESF

–
2002 :           0

2003 : 103 816
2004 : 573 403

2001 : 0
2002 : 0
2003 : 3

–

2001 :   0
2002 :   0
2003 : 35

–

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme

Name des 
Programms Typ Inhalt Dauer Zugangsvoraus-

setzungen
Unterstützung

OFAJ

Mittel
(1)
–
–

2002
2003
2004

Anzahl
Einheiten (2)

–
2001
2002
2003

–

Teilnehmerzahl
–

2001
2002
2003
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Studenten und Berufstätige

Studien- und 
Forschungs-
aufenthalte (1)

Einzelaus-
tausch

Forschungsarbeiten zu 
einem deutsch-franzö-
sischen Thema oder 
Dokumentation

1 bis 5 
Monate

– Studenten im 
Haupt- und 
Postgraduierten-
studium

– unter 30 Jahre

300 €/Monat –
2002 : 20 000
2003 : 15 000

(Verringerung 
aufgrund des 
40. Jahrestages)

2004 : 30 000

2001 : 15
2002 : 17
2003 :   8

2001 : 15
2002 : 17
2003 :   8

Studien- und
Forschungs-
aufenthalte (2)

Einzelaus-
tausch

Aufenthalt in einer Kunst-
hochschule

1 bis 5 
Monate

– Studenten im 
vierten Jahr ei-
ner Kunsthoch-
schule

– unter 30 Jahre

300 €/Monat –
2002 : 30 000
2003 : 30 000
2004 : 60 000

2001 : 25
2002 : 20
2003 : 15

–

2001 : 25
2002 : 20
2003 : 15

–

Berufspraktika Einzelaus-
tausch

Praktikum während oder 
nach Abschluss der 
Grund-Berufsausbildung
oder Fachausbildung

1 bis 2 
Monate

18 bis 30 Jahre 300 € (4 bis 5 Wo-
chen),
450 € (6 bis 7 Wo-
chen) oder 
600 € (8 Wochen)

–
2002 : 264 104
2003 : 305 455
2004 : 384 066

2001 : 659
2002 : 689
2003 : 652

–

2001 : 659
2002 : 689
2003 : 652

–

Praktika für Studenten 
und junge Forscher

Einzelaus-
tausch

Studenten-Praktika 1 bis 3 
Monate

– Studenten des 
Grund- und 
Hauptstudiums

– unter 30 Jahre

300 € (4 bis 5 Wo-
chen),
 450 € (6 bis 7 Wo-
chen) oder 
600 € (8 Wochen 
und mehr)

–
2002 : 265 000
2003 : 220 000

(Verringerung 
aufgrund des 
40. Jahrestages)

2004 : 333 000

2001 : 598
2002 : 604
2003 : 373

–

2001 : 598
2002 : 604
2003 : 373

–

„Arbeiten beim 
Partner“

Einzelaus-
tausch

Tätigkeit bei einer 
dt-franz. Jugendaus-
tauschorganisation 

1 bis 12 
Monate

18 bis 30 Jahre 700 €/Monat –
2002 : 195 896
2003 : 205 545
2004 : 190 000

2001 : 32
2002 : 24
2003 : 28

–

2001 : 32
2002 : 24
2003 : 28

–

Journalisten Einzelaus-
tausch

Praktika in einer Print-
medien-, Fernseh- oder
Rundfunkredaktion

4 Wochen 
Sprachkurs
+ 4 Wochen 
Redaktions-
praktikum

18 bis 30 Jahre 900 €/Monat und 
Reisekostenzu-
schuss

–
2002 : 20 000
2003 : 21 000
2004 : 35 000

2001 : 26
2002 : 21
2003 : 22

–

2001 : 26
2002 : 21
2003 : 22

–

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme
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–
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–
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„Berufe rund um das 
Buch“

Einzelaus-
tausch

Praktika für Buchhändler 
und Berufstätige im Ver-
lagswesen

4 Wochen 
Sprachkurs

18 bis 30 Jahre 900 €/Sprachkurs 2001 : 30 526
2002 : 31 935
2003 : 35 965
2004 : 36 506

1 Kurs pro
Jahr

2001 : 18
2002 : 19
2003 : 19
2004 : 19

’’’’ ’’’’ ’’’’

+ 3 Monate 
Praktikum in 
Buchhand-
lung oder 
Verlag

’’’’

900 €/Monat –
2002 : 60 000
2003 : 60 000
2004 : 60 000

1
1
1

2001 : 18
2002 : 20
2003 : 20

Museum Einzelaus-
tausch

Arbeitsaufenthalt für 
junge Museologen

3 Wochen 
Sprachkurs

18 bis 30 Jahre 900 €/Sprachkurs 2001 : 20 142
2002 : 25 343
2003 : 28 319
2004 : 36 800

vorgesehen

1 Kurs pro
Jahr

2001 : 13
2002 : 13
2003 : 13
2004 : 20

’’’’ ’’’’ ’’’’

+ 2 Monate 
Praktikum in 
Buchhand-
lung oder 
Verlag

’’’’

900 €/Monat –
2002 : 60 000
2003 : 60 000
2004 : 40 000

1
1
1

2001 : 13
2002 : 14
2003 : 14

–

Seminare an Hoch-
schulen

Gruppen-
austausch

Seminare zu bestimmten 
Themen
Studenten mit ihren Lehr-
kräften

5 bis 21 Tage max. 30 Jahre Pauschalzuschüsse 
laut „Richtlinien“, 
Reise- und Aufent-
haltskosten; even-
tuell: Programm-
kosten

–
2002 : 460 000
2003 : 360 000
2004 : 380 000

2001 : 200
2002 : 190
2003 : 200

–

2001 : 2 900
2002 : 2 850
2003 : 2 950

–

Literarisches
Übersetzen

Einzelaus-
tausch

Arbeitsaufenthalt für 
junge Übersetzer

3 Wochen im 
Verlag 
(Deutschland)
+ 6 Wochen 
in binationa-
ler Überset-
zerwerkstatt
(3 Wo. im Li-
terarischen
Colloquium

– Germanisten 
und Romanisten 
mit Examen und 
Erfahrung in 
literarischer
Übersetzung
(Veröffent-
lichung)

– unter 30 Jahre

2 700 € für die
gesamte Pro-
grammdauer

–
2002 : 40 000
2003 : 40 000
2004 : 40 000

2001 : 1
2002 : 1
2003 : 1

–

2001 : 8
2002 : 10
2003 : 10

–

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme
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noch
Literarisches
Übersetzen

Berlin
+ 3 Wo. am 
Collège inter-
national des 
traducteurs
d'Arles)
+ 3 Wochen 
im Verlag
(Frankreich)

Künstler Gruppen-
austausch

Jugendbegegnungen an
Drittorten (Workshops/
Proben)

5 bis 21 Tage Künstler unter 
30 Jahre

Zuschüsse zu 
Reise-, Aufent-
halts- und Pro-
grammkosten
(Material, Betreu-
ungshonorare)

–
2002 : 223 560
2003 : 180 000
2004 : 180 000

2001 : 17
2002 : 46
2003 : 22

–

2001 :    342
2002 :    539
2003 : 1 001

–

Künstler Einzelaus-
tausch

Stipendien für künstleri-
sche Projekte
Programm „Passagen“ für 
Konservatoren und Künst-
ler zur Erarbeitung einer 
Ausstellung in Deutsch-
land und Frankreich

1 bis 6 
Monate

Künstler unter 
30 Jahre

Pauschalzuschuss
von 900 € pro Mo-
nat

–
2002 : 36 440
2003 : 80 000
2004 : 60 000

2001 :   0
2002 : 11
2003 :   9

–

2001 :   0
2002 : 17
2003 : 15

–

Offen für alle

Außerschulische
Jugendaktivitäten

Gruppen-
austausch

– Jugendbegegnungen 
beim Partner mit Un-
terbringung bei Gast-
familien

– Jugendbegegnungen an 
Drittorten mit verschie-
denen Aktivitäten 
(Sprachanimation,
sportliche und kultu-
relle Aktivitäten, Dis-
kussionen zu aktuellen 
Themen usw.)

mind. 5 Tage
(4 volle Tage
+ Hin- und 
Rückreise)
max. 21 Tage 
(ohne Reise-
tage)

bis 27 Jahre 
(außer Reisebe-
gleiter)

Pauschalzuschuss
Reisekosten (siehe  
Tabelle Richtlinien 
„départements“/
„Länder“)
+ Aufenthaltskos-
ten (gilt nicht bei 
Unterbringung in 
Familien) allge-
mein:
4,– €/Pers./Tag 
max.:
15,– €/Pers./Tag

–
2002 : 1 979 103
2003 : 2 195 000
2004 : 2 000 000

2001 : 730
2002 : 594
2003 : 700

–

2001 : 14 814
2002 : 13 063
2003 : 14 042

–

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme
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ahlperiode

Sportliche Aktivitäten Gruppen-
austausch

– Jugendbegegnungen 
beim Partner mit Un-
terbringung in Gastfa-
milien

– Jugendbegegnungen an 
Drittorten

– Sportliche Aktivitäten

mind. 5 Tage
(4 volle Tage
+ Hin- und 
Rückreise)
max. 21 Tage 
(außer Reise-
tage)

bis 27 Jahre 
(außer Reise-
begleiter)

Pauschalzuschuss
Reisekosten (siehe 
Tabelle Richtlinien 
„départements“/
„Länder“)
+ Aufenthaltskos-
ten (gilt nicht bei 
Unterbringung in 
Familien) allge-
mein:
4,– €/Pers./Tag 
max.:
15,– €/Pers./Tag

–
2002 : 993 600
2003 : 751 690
2004 : 947 666

2001 : 304
2002 : 277
2003 : 271

–

2001 : 7 806
2002 : 7 340
2003 : 6 819

–

a) wissenschaftlich-
technische

b) kulturelle
Aktivitäten

Gruppen-
austausch

– Jugendbegegnungen 
beim Partner mit Un-
terbringung in Gast-
familien

– Jugendbegegnungen an 
Drittorten

– Begegnungen zu wis-
senschaftlich-tech-
nischen Themen und 
kulturelle Aktivitäten

mind. 5 Tage
(4 volle Tage
+ Hin- und 
Rückreise)
max. 21 Tage 
(außer Reise-
tage)

bis 27 Jahre 
(außer Begleiter)

Pauschalzuschuss
Reisekosten (siehe  
Tabelle Richtlinien 
„départements“/
„Länder“)
+ Aufenthaltskos-
ten (gilt nicht bei 
Unterbringung in 
Familien) allge-
mein:
4,– €/Pers./Tag 
max.:
15,– €/Pers./Tag

a) 2001 :   67 887
b) 2001 : 338 401
a) 2002 :   11 411
b) 2002 : 125 271
a) 2003 :   43 152
b) 2003 : 213 781

a) 2001 :   16
b) 2001 : 117
a) 2002 :    9
b) 2002 :   80
a) 2003 :   17
b) 2003 :   56

             –

a) 2001 :    307
b) 2001 : 2 993
a) 2002 :    173
b) 2002 : 2 208 
a) 2003 :    262
b) 2003 : 1 383
                    – 

„Destination Allema-
gne“

„In Frankreich unter-
wegs“

a) Außerschuli-
sche(s) Tätigkeit/
Praktikum

b) Persönliches
Projekt

Einzelaus-
tausch

a) Außerschulische(s) 
Kurzzeittätigkeit/
-praktikum
(oft im Sommer in der 
Partnerstadt)

b) Außerschulisches per-
sönliches Projekt zu 
gesellschaftlichen, his-
torischen, politischen 
Themen und zur Ju-
gendkultur

a) 1 Monate

b) 14 Tage 
bis
1 Monat

16 bis 30 Jahre Pauschalzuschuss 
Reisekosten (siehe 
doppelter Tabellen-
satz Richtlinien 
„départements“/
„Länder“)

+ Aufenthaltskos-
ten: 150 bis 300 €

–
2002 : 130 000
2003 : 186 000
2004 : 200 000

a) 2001: 255
2002: 227
2003: 387

b) 2001:   48
2002:   54
2003:   60
2004:    –

a) 2001: 255
2002: 227
2003: 387

b) 2001:   59
2002:   70
2003: 106
2004:    –

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme
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Deutschkurs Einzelaus-
tausch

Deutschkurs vor einem 
Studien- oder Arbeitsauf-
enthalt in Deutschland 
(außer Germanisten)

3 bis 4 
Wochen

18 bis 30 Jahre 675 €€(3 Wochen) 
oder 900 €
(4 Wochen)

–
2002 : 193 011
2003 : 172 818
2004 : 180 000

2001 : 165
2002 : 198
2003 : 182

–

2001 : 165
2002 : 198
2003 : 182

–

Außerschulischer
Deutschkurs

Gruppen-
austausch

Heranführung an die Part-
nersprache, Vorschulun-
terricht

unterschied-
lich, maxi-
mal 100 h 
je Schuljahr

Höchstalter:
12 Jahre

10 € pro Gruppe 
pro Stunde

2003: 57 655

192 Gruppen 2002: 2 132
Teilnehmer
2003: 2 208
Teilnehmer

Bi- und trilaterale 
Kurse zur Pädagogik 
von Austauschpro-
grammen

Gruppen-
austausch

Aus zwei oder drei Phasen 
bestehende Kurszyklen zur 
Vorbereitung für Perso-
nen, die für Austauschpro-
gramme verantwortlich 
oder in der interkulturel-
len Arbeit tätig sind oder 
tätig werden wollen

mind. 5 Tage 
pro Kurs

(zukünftige) Ani-
mateure,
Multiplikatoren der 
Jugendarbeit,
Lehrkräfte,
Alter  mindestens 
18 Jahre

Reise-, Aufent-
halts- und Pro-
grammkostenzu-
schüsse

2002 : 450 000
2003 : 450 000

2002 : 168
2003 : 165

2002 : 2 718
2003 : 2 612

n o c h Die wichtigsten vom DFJW organisierten Programme
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–

Teilnehmerzahl
–

2001
2002
2003
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